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Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland

und in Livland. \^^j^, ^ u. s»-e:>^,ww<?

Eîiner der tiefsten deutschen Denker über das Rechts- und

Staatsleben, Justus Moser, bemerkte schon vor mehr als hundert

Jahren, dass „die ganze innere Geschichte eines Volkes durch

den Geist seiner agrarischen Gesetze Charakter und Richtung

erhalte." Nirgends tritt die Wahrheit dieses Satzes deutlicher

hervor als hier in diesen Provinzen an der Ostsee. Von ihnen

kann geradezu gesagt werden, dass die ganze innere Geschichte

des Landes seit IVa Jahrhunderten zusammenfällt mit der Ge-

schichte der agrarischen Gesetzgebung. Die grossartige Um-
gestaltung von Gesellschaft, Staat und Recht, welche sich seit

hundert Jahren in fast allen Staaten des europäischen Conti-

nents vollzogen, hat überall die Befreiung des Bauernstandes,

die Erhebung desselben zum freien Staatsbürgerthum zum Aus-

gangspunkt gehabt. Hier aber in den baltischen Provinzen des

russischen Reichs, wo das städtische Leben und das Bürgerthum

sich in wenigen Städten abschliesst, wo schärfer als in irgend

einem andern europäischen Lande sich die Scheidung des ländlichen

Grundbesitzes von den Städten herausgebildet hatte, hier steht

die sog. Agrarfrage geradezu in dem xVIittelpunkt der gesammten
Ordnung, wenn nicht des staatlichen, so doch des provinziellen

und gesellschaftlichen Lebens. Aber auch schwieriger und ge-

fahrvoller als anderswo war hier die Befreiung des Bauern-

standes. Wenn sie heute zum Abschluss gelaugt ist, so kann
das Land nicht ohne Befriedigung darauf zurücliblicken, dass sie

ohne Gewaltthat und ohne allzu tiefe Erschütterung sich voll-
Baltisclie Monatsschrift, Bd. XXYII, Ueft 2. 7
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zogen hat. Freilich sind die Consequenzen, die sich aus dieser

Umgestaltung ergeben müssen, noch nicht alle gezogen. Wir
stehen hier noch mitten in dem Fluss der Entwickelung, und mag
man über die zu erstrebenden Ziele verschiedener Ansicht sein

— darüber wird kaum ein Zweifel bestehen, dass von dem Gang,

den dies.e Entwickelung nimmt, die künftigen Geschicke dieser

Lande wesentlich beeinflusst werden. Doch kann es nicht meine

Aufgabe sein, hier diese Gedanken weiter zu verfolgen, an dieser

Stelle in die wichtigsten Fragen des Tages einzutreten. Wol
aber glaube ich auf ein entgegenkommendes Interesse der Leser

rechnen zu dürfen, wenn ich versuche, in flüchtigen Umrissen die

Geschichte der Befreiung des Bauernstandes in Deutschland

vorzuführen. Von selbst wird sich daraus ein Vergleich mit der

Entwickelung ergeben, welche die Agrargesetzg^ebung in den bal-

tischen Provinzen genommen. Es wird genügen, wenn ich mich

dabei auf die Verhältnisse Livlands beschränke. Im Grossen

und Ganzen haben sich ja die Verhältnisse der beiden Nachbar-

provinzen in ähnlicher Weise entwickelt. Auch standen mir nur

in Bezug auf Livland die Quellen zu Gebote, aus denen ich eine

eingehende und zuverlässige Kenntnis des Ganges der Gesetz-

gebung zu schöpfen vermochte. Ich brauche kaum zu bemerken,

dass ich überall nur vun rein historischem Standpunkte aus

spreche. Ich will keiner Partei zu lieb und keiner Partei zu

leid reden. Ich will nicht anklagen und will nicht entschuldigen.

Ich will nur erzählen, wie die Dinge waren und wie sie sich

gestaltet haben ; ich will nur die Ursachen darzulegen versuchen,

welche die treibenden Kräfte in der Geschichte der Befreiung

des Bauernstandes gewesen sind.

So verschiedenartig auch die Entwicklungsgeschichte der

europäischen Völker erscheint, sobald wir. die Einzelheiten ins

Auge fassen, so tief Bodenbeschafifenheit und Klima, Naturanlage

des Volkes und historische Ereignisse auf den Gang der Ge-

schichte eingewirkt und die Eigenart der einzelnen Nationen

herausgebildet haben, so können wir doch die europäische Cultur-

geschichte als eine einheitliche auffassen. Je höher der Stand-

punkt ist, den wir einnehmen, -um so mehr treten jene nationalen

Verschiedenheiten zurück, um so klarer erscheint die Einheit

in der Mannichfaltigkeit, die Gesetzmässigkeit in der scheinbar

regellosen Willkür.

Das Mittelalter hatte eine bunte Mannichfaltigkeit, eine
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Zerbröckelung des Rechts in unzählige particulare und individuelle

Rechte hervorgebracht wie keine andere Zeit. Selbst in den

einzelnen Staaten ist die Verschiedenheit des mittelalterlichen

Rechts eine kaum übersehbare. Aber die Grundzüge des Rechts

sind trotzdem überall in dem romanisch-germanischen Mittelalter

dieselben. Und diese dem mittelalterlichen Rechte gemeinsamen

Grundzüge sind wesentlich verschieden von dem Rechte des

Alterthums und dem Recht der Neuzeit. Das zeigt sich vor allem

in dem Recht über Grund und Boden. Nirgends treten die dem
mittelalterlichen Rechte charakteristischen Züge schärfer hervor

als hier. Das Recht über Grund und Boden ist das Funda-

ment der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung. Und wie diese

selbst, so ist auch da^ Lehnswesen , so ist die Leibeigenschaft

hiemus_ erwachsen , wie das gesammte staatliche Leben des

Mittelalters dadurch beeinflusst worden ist.

Das Alterthum kannte nur Freie und Sklaven. Es kannte

keine erbliche Abhängigkeit eines Freien von einem Freien-

Selbst die Freigelassenen, die für ihre Person in einem ge-

wissen Abhängigkeitsverhältnis zu dem ehemaligen flerrn stan-

den — sie übertrugen diese Abhängigkeit nicht auf ihre Nach-

kommen. Der Sohn des Freigelassenen war so frei wie der Sohn

des römischen Vollbürgers. Das Mittelalter liess zwar rechtlich

die Sklaverei zu, aber das wirthschaftliche Leben der Nationen

war nicht mehr auf Sklavenarbeit gegründet. Es gab thatsäch-

lieh nur wenige Sklaven. An die Stelle der Sklaverei war die

Hörigkeit getreten, zu der die Masse der Sklaven aufgestiegen

und zu der die Masse der freien Bauern herabgesunken war.

Die Hörigkeit ist eingegliedert in jenes System von erblichen

Abhängigkeitsverhältnissen, auf welchem die gesammte Ordnung

der mittelalterlichen Gesellschaft sich aufbaut, Sie erhält ihren

specifischen Charakter durch die dem Mittelalter eigene Verbin-

dung der staatlichen Rechte und Pflichten mit dem Besitz von

Grund und Boden. Der Grundherr übt zugleich die obrigkeit-

liche Gewalt über seine Grundholden. Aber der hörige_Bauer

ist nicht der Sklave seines Herrn. Das Recht erkennt seine

Rechtsfähigkeit an, er hat in der Regel einen erblichen Anspruch

an_ seinen Hof und sein.cn Acker. Der Herr ist nicht nur berech-

tigt, er ist auch verpflichtet das Gericht zu hegen und in eigner

Person im Ritterdienst das Land gegen innere und äussere Feinde

zu schützen. Der hörige Bauer, der dem Herrn frohnt und zinst,

7*
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findet dafür Schutz und Schirm in dem Herrn. Meist in Hof-

genossenschaften vereint, sprachen die Bauern sich selbst das

Recht in gebotenen und ungebotenen Dingen. Nur die alther-

gebrachten Dienste und Abgaben hatten sie zu leisten und, konn-

ten sie auch nicht immer sich der übermächtigen und rechts-

widrigen -Herrngewalt erwehren, so gelang es ihnen doch viel-

fach ihr Recht und ihre, wenn auch beschränkte Freiheit zu

behaupten. Dem Staate gegenüber ward der Bauer im Mittel-

alter freilich durch den Grundherrn vertreten. Er stand nicht

unter der Herrschaft des Staates, sondern unter der Herrschaft

des Grundherrn. Ja, er war in der Regel sogar von dem Dienst

für den Staat ausgeschlossen. Man hat diese mittelalterliche

Rechtsordnung wol als eine germanische oder gar als eine

christlich-germanische bezeichnet. Sie hat aber weder einen speci-

fisch germanischen, noch einen specifisch christlichen Charakter.

Auf ihr beruhte so wenig der ältere germanische Staat, z. ß. der

der Taciteischen Zeit oder das Frankenreich, so wenig sie mit

den Lehren des Christenthums in einem näheren Zusammenhange

steht. Noch im 8. und 9. Jahrhundert erkämpften Karl Martell und

Karl der Grosse ihre Siege mit Bauernheeren. Im Frankenreich

waren alle Freien ebenbürtig ; in ihm gab es nur e i n adeliges

Geschlecht, das des Königs. Im 11. Jahrhundert dagegen ist

der Bauer nicht nur in erblicher Abhängigkeit von dem Herrn;

er ist auch nicht mehr waffenfähig. Es wird ihm bei Strafe ver-

boten, ritterliche Waffen zu tragen*). Der Dienst für den Staat,

wie Ehre und Macht im Staat sind Vorrechte einer Lehnsaristo-

kratie geworden, Erst' nachdem der Bruch mit dem Lehnstaat

vollzogen worden, tritt der Bauer wieder in ein unmittelbares

Verhältnis zur Staatsgewalt. Seit dem 16. Jahrhundert beginnt

der moderne Staat sich aus dem Gewirre des mittelalterlichen

Lehnstaats, der eigentlich die Auflösung des Staats oder, wie

Montesquieu sagt, die Anarchie mit einer Hinneigung zur Ord-

*) Wirt daz swert bi im (äem Bauern^ vunden

man sol in vüeren gebunden

zuo dem Tcirhzüne,

da habe man den gebüren

und slahe im hut und liär abe

;

und ob er viantschaft trage

SU were er sich mit der gabeln.

(Kaiserchronik) Grimm, Rechtsalterthümer S. 341.
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nung war, zu entwickeln. Seitdem es wieder einen Staat gab

und die Staatsgewalt die ihr eigenen Aufgaben den Händen der

Vassallen zu entreissen beginnt, geräth auch der Boden der mittel-

alterlichen Gesellschaftsordnung ins Wanken. An Stelle der

Lehnsheere treten besoldete Armeen, der Vassall räumt dem jniles

perpetuus das Feld. Der Staat nimmt wieder die Rechtspflege

in die Hand oder er unterstellt wenigstens die Ausübung der

Gerichtsbarkeit durch den Grundherrn der staatlichen Aufsicht. Der

Staat verlangt Dienst und Abgaben von allen seinen Angehörigen

und zu den Staatsangehörigen gehören auch die Leibeignen der

Grundherren. Die neuen umfassenden Aufgaben, die der Staat

zu erfüllen hat, verlangen die Kräfie des gesammten Volkes, wie

ihre Resultate für den ganzen Staat bestimmt sind.

Aber nur langsam vollzieht sich diese Entwickelung; in

Deutschland langsamer als in England , als in Frankreich und

den meisten übrigen romanischen Staaten. Das Deutsche Reich,

einst der mächtigste Staat Europas, hatte nicht mehr Lebenskraft

genug, diese Umgestaltung selbst auszuführen. In seinem Schoosse

mussten sich erst Einzelstaaten bilden, die mächtig genug waren,

die staatlichen Aufgaben zu übernehmen. Die Landesherren, die

aus der Reihe der Vassallen selbst emporgewachsen waren, mussten

zunächst in dem Kampfe um die Landeshoheit die Grundherren

schonen. Indem sie dieselben nach und nach ihrer Staatsgewalt

unterwarfen, mussten sie ihnen Standesvorrechte zugestehen und
vor allem ihre privatrechtliche Herrschaft über die Bauern unan-

getastet lassen. Von den öffentlichen Pflichten, die der Vassall

im Mittelalter zu erfüllen hatte, ward der Grundherr befreit;

die Befugnisse , die er ausgeübt hatte behielt er. Dem Bauern
aber ward zu den Frohnden und Abgaben, die er dem Herrn zu

leisten hatte, nun noch die Last der staatlichen Dienste und
Steuern aufgeladen. Zum Ersatz dafür, dass der Grundherr die

landesherrliche Gewalt anerkannte, erhielt er die Befreiung von
Steuern und Militärdiensten, die nun um so drückender auf den
Schultern der Bauern lasteten. So kam es, dass seit dem 15.

Jahrhundert die Lage der Bauern in den meisten deutschen Län-
dern weit schlimmer wurde, als sie im Mittelalter gewesen.
Dazu kam, dass das römische Recht, das jetzt in Deutschland
einzudringen beginnt, dazu benutzt wird, um das alte Recht der
Bauern zu vernichten. Nicht nur legen die Landesherren neue
Steuern auf, auch die alten Lasten werden willkürlich gesteigert.



94 Befreiung des Bauernstandes.

Die Grund- und Vogteiherren suchen ihre Rechte auszudehnen

und an Stelle der bindenden, von dem Herkommen festgestellten

Norm die einseitige "Willkür zu setzen. Jetzt beginnen auch die

Klagen der Bauern und , als diesen nicht abgeholfen wird , die

Bauernaufstände. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts erheben

sich bald, da, bald dort die Bauern, um in dem grossen Bauern-

krieg von 1525 noch einmal denverzweifelten Versuch zu machen,

ihre Freiheit zu retten. Der Bauernkrieg war nicht der Aufstand

einer Bevölkerung, die das lange getragene Joch der Sklaverei

brechen will, sondern es war der Kampf der freien und hörigen

Bauern für ihre althergebrachten Rechte und Freiheiten gegen

ein neues Joch, das ihnen auferlegt werden sollte. Die Bauern

verlangten in den berühmten zehn Artikeln nichts anderes als

die Wiederherstellung ihrer, wenn auch beschränkten Freiheit

und Wiederherstellung der Selbstverwaltung. Aber der vereinigten

Macht der Fürsten und des Adels vermochten die Bauern keinen

Widerstand zu leisten. Der Druck, den sie abzuschütteln gesucht,

wurde nach ihrer Niederlage härter und härter. Niemals lastete

ein schwereres Joch auf dem deutschen Bauernstand als im 16.

und 17. Jahrhundert. Der dreissigjährige Krieg mit seinem

furchtbaren Gefolge von Hungersnoth, Pestilenz und Verwüstung

vernichtete in ganz Deutschland den ländlichen Wohlstand. Von

neuem hatte das deutsche Volk die Culturarbeit zu beginnen

und es bedurfte mehr als eines Jahrhunderts, bevor die Wunden

geheilt waren, die der brudermörderische Krieg geschlagen. Das

schwerste Loos war dem Bauernstand zugefallen. Er sollte durch

seiner Hände Arbeit, mit seinem Schweiss nicht nur dem Staate

die Mittel verschaffen, die staatlichen Aufgaben zu erfüllen, er

sollte auch den Wohlstand des verarmten Adels wieder herstellen.

Indessen, hatte der dreissigj ährige Krieg auch das deutsche Volk

in seiner Cultur um Jahrhunderte zurückgeworfen, so hatte er doch

auch die Entwickelung einzelner lebenskräftiger Territorien zu Staa-

ten gefördert. Mit dem dreissigjährigen Krieg ist es entschieden,

dass künftighin die staatlichen Aufgaben nicht mehr von dem Reich,

sondern allein von den landesherrlichen Territorien erfüllt werden

können. Waren Bauern, Bürger und Adel verarmt, so war die

landesherrliche Gewalt erstarkt, und sie konnte es wagen, auch

einen anarchischen Adel dem Rechte und dem Staatswillen zu

beugen. Ueberall, wo die Landeshoheit zu einer wirklichen

Staatsgewalt sich entwickelte, erkannte es der Landesherr auch
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als seine wahre, seine fürstliche Aufgabe, das Loos der Bauern

zu bessern, den Bauernstand gegen Vergewaltigung zu schützen,

ihn der Befreiung entgegenzuführen. Es gehört zu den schönsten

Ruhmestiteln der preussischen Könige, alle Zeit Schützer des Bauern-

standes gewesen zu sein Sie gingen mit leuchtendem Beispiel den

deutschen Fürsten voran. Fast überall trat in Deutschland im 18.

Jahrhundert die landesherrliche Gewalt schützend für den Bauern-

stand ein und, wenn man auch noch nicht wagte, die Leibeigenschaft

selbst aufzuheben, so wurde doch die Aufhebung derselben vorbereitet.

Die Landesherren, die der Person des Bauern bedurften, um ihre

Heere zu bilden, und die des Vermögens der Bauern bedurften,

um ihre Steuerkassen zu füllen — sie waren in eigenem Interesse

genöthigt, für sie einzutreten, um die Leistungsfähigkeit des

Bauernstandes zu retten. ,,Nicht Menschenliebe oder Christen-

thum, sagt Justus Moser, sondern die Nothwendigkeit, eine bestän-

dige Miliz und Steuern zu haben , machte die Landesherren zu

Schutzherren der Bauern"*). Darin lag der Hauptgrund, weshalb

doch selbst in den schlimmsten Zeiten des 17. Jahrhunderts

der deutsche Bauernstand niemals auf eine so tiefe Stufe der

Rechtlosigkeit herabgedrückt werden konnte, wie da, wo jenes

unmittelbare Interesse von der Staatsgewalt nicht erkannt wurde,

wie dies z. B. in Livland im 18. Jahrhundert der Fall war.

Man hat vielfach, auch noch in neuester Zeit behauptet, dass,

wenn die bäuerlichen Zustände Livlands im 18. Jahrhundert

als traurige bezeichnet werden müssten, sie doch immerhin nicht

so schlimme gewesen seien, wie in den meisten anderen Ländern

Europas**). Diese Behauptung muss als eine gänzlich unrich-

tige bezeichnet werden. Eine rasche Umschau über die wich-

tigsten europäischen Staaten, eine etwas eingehendere Darstellung

der Verhältnisse, wie sie in Deutschland lagen, wird dies erweisen.

Freilich war in den meisten Staaten Europas die Lage der

Bauern im 18. Jahrhundert keine befriedigende***). Fast überall

*) Moser, Osnabrückisclie Geschichte I, 83.

**) H. von Bruiningk, Livländische Rückschau S. 165, versteigt sich sogar

zu der Behauptung: „das trübe Bild aus den Zeiten der (Rosen'schen) Decla-

ration von 1739 ist ein Lichtblick im Hinblicke auf dasjenige, welches die

gleichzeitigen Verhaltnisse der Bauern auf dem gesammten europäischen Con-

tinent bieten.'' Vgl. auch S. 183.

***) Den meisten neueren Schriftstellern, welche die Geschichte der Auf-

hebung der Leibeigenschaft in Europa berühren, dient als einzige Quelle das
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lastete ein schwerer Druck auf ihnen, fast überall hatte der Adel

noch weitgehende Vorrechte, denen keine Pflichten und keine Lasten

entsprachen. Aber so wenig erfreulich die Berichte klingen, die

uns Nachricht geben von dem rechtlichen und wirthschaftlichen

Zustand der Bauern im 18. Jahrhundert, so gab es doch wenig-

stens in dem romanischen und germanischen Europa kaum ein

Land, de'ssen Bauernstand eben so rechtlos gewesen wäre,,.wie.,

der livländische. In England existirte -schon seit den Zeiten

der Königin Elisabeth keine Leibeigenschaft mehr. Dort hatte

sich schon im 14. und 15. Jahrhundert ein freier, mäch-

tiger Bauernstand gebildet, der zum Theil zwar noch Abgaben

an die ehemaligen Herren zu zahlen hatte, der aber trotzdem

sich des gleichen Rechtsschutzes und der gleichen Freiheit zu

erfreuen hatte, wie jede andere Klasse des englischen Volkes*)-

Mit dem 17. Jahrhundert beginnt freilich dieser freie, auf eige-

nem Grund und Boden sitzende Bauernstand zu verschwinden.

An seine Stelle tritt ein meist wohlhabender Pächterstand. Und

wenn auch die Vereinigung eines grossen Theiles des Grund und

Bodens in verhältnismässig wenigen Händen, wie sie in England

bekannte "Werk von S. Sugenheim (Geschichte der Aufhebung der Leibeigen-

schaft und Hörigkeit in Europa. 1861). Das Werk ist indes nur mit sehr grosser

Vorsicht zu benutzen. Der inzwischen verstorbene Verfasser zeichnete sich

durch grosse Belesenheit aus, aber ihm fehlten historische Kritik, geschicht-

liche Auffassung und vor allem Kenntnis der Rechtsgeschichte. Dazu kommt,

dass er sich bemüht, in tendenziöser Weise die ganze Vergangenheit von der Refor-

mation bis zur Revolution mit der gleichen schwarzen Farbe zu übermalen.

Seine Quellen für die Schilderung der Zustände des 18. Jahrhunderts sind

hauptsächlich Broschüren und Pamphlete, die im Parteiinteresse geschrie-

ben sind. So bedient er sich z. B. zur Charakterisirung der Verhältnisse in

Bayern einer im Jahre 1848 erschienenen Schrift, die ohne jeden Qaellen-

beleg ein Phantasiegemälde entwirft, während ihm die auf gründlichster Kenntnis

des Rechts und der thatsächlichen Zustände ruhende Darstellung Kreittmayrs,

des bedeutendsten Juristen Bayerns im 18. Jahrhundert, unbekannt geblieben

ist. Jener von Sugenheim gegebene Auszag aus der Schrift von 1848 ist

dann in andere Bücher Obergegangen, hie und da mit der Bemerkung, die

Schilderung stamme aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und zeichne sich

durch zutreffende Treue aus. So Christ. Meyer in den Preussischen Jahr-

büchern, Bd. 42, 371.

*) Vgl. J. Th. Rogers, History of agriculture and priecs in England

(1866), I, 63 ff., 682 ff. Gneist, Geschichte und heutige Gestalt der englischen

Communalverfassung (2. Aufl.) L 219, 22P, ff. ; 331, 336 f.
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das Resultat einer langen Entwickelung ist*), manche sociale

Gefahren in sich birgt, so waren doch in England früher als in

einem anderen Staat Europas das freie Staatsbürgerthum, die

Rechtsgleichheit und der Rechtsschutz aller Staatsangehörigen

verwirklicht.

In Frankreich, wo das Volk unter einem furchtbaren Steuer-

druck seufzte, war doch ebenfalls seit dem Ausgang des Mittel-

alters die persönliche Unfreiheit bis auf wenige Ueberreste ver-

schwunden. Es gab in ganz Frankreich im 18. Jahrhundert kaum

noch 150,000 Schollenpflichtige Personen. Fast ein Drittel des

culturfähigcn Bodens befand sich im freien Eigenthum des kleinen

Bauernstandes, d. h. fast gerade so viel wie heutzutage. Es

ist heute allgemein anerkannt, dass die französische Revolution

den kleinen Bauernstand nicht vermehrt hat**). In einzelnen

Provinzen, wie insbesondere im Norden, war dieser Bauernstand

auch wohlhabend und aufblühend. In anderen Landestheilen aber,

wie insbesondere im Centrura und im Süden, hatten die Bauern

ausser den immer steigenden Staatssteuern so drückende Abgaben

und Frohnden an den Adel zu leisten, dass sie trotz der Frei-

heit und trotz des Eigenthums dem Elend sich nicht entreissen

*) üeber die Verdrängung der kleinen Grundeigenthümer, der yeomanrij,

durch den Grossgrundbesitz in England vgl. Nasse, Ueber die mittelalterliche

Feldgemeinschaft in England 1869; Cliffe Leslie, Land Systems and Industrial

Economy (1870) p, 204 uff. Dass übrigens in England der kleine Grundbesitz

doch noch nicht völlig verdrängt ist, wie dies bis vor kurzem ziemlich all-

gemein angenommen worden ist, hat die 1873 veranstaltete Enqueta ergeben.

Darnach soll es in England und Wales immerhin doch noch 972,836 Grund-

eigenthQmer gegeben haben. Dabei sind aber die Hauseigenthümer in den

Städten (mit Ausnahme Londons) mit gezählt. Ferner muss thatsächlich die

Zahl der Eigenthümer beträchtlich geringer sein, da diejenigen Eigenthümer,

welche in mehreren Grafschaften Grundeigenthum besitzen, mehrfach gezählt

worden sind. Trotzdem besitzen auch nach der Enquete 5207 Eigenthümer

allein 54,8 % der ganzen in Betracht kommenden Fläche. Vgl. Conrad, in

den Jahrbüchern für Nationalökonomie and Statistik Bd. 27, 377 ff. (1876).

**) Schon im 17. Jahrhundert gab es Leibeigene nur noch in der Cham-
pagne, in Burgund und einigen benachbarten Landschaften. Fleury, Institution

au droit frangcns (geschrieben 1665, herausgegeben von Laboulaye und Da-
reste 1858) I, 219. Vor der französischen Revolution befand sich nach der

Angabe von Arthur Young, einem der glaubwürdigsten und sachverständigsten

Zeugen, ein Drittel des Grund und Bodens Frankreichs im Eigenthum des Bauern-

standes. L. de Lavergne, Economie ruralc de la France depuis 1789 p. 49 ff;

Tocqueville, L'ancien regime et la revolution p. 60 ; Taine, Les origines de

la France contemporaine I, 453 ff.
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konnten. Sie sahen den Adel, der ihnen und dem Lande nichts

mehr leistete, den Schweiss ihrer Arbeit in Paris und Versailles

verprassen, und daraus entstand jener furchtbare Hass, der sich

in der französischen Revolution Luft machte, der die Schlösser

des Adels anzündete und der nicht früher Befriedigung empfand,

als bis die- ganze sociale Ordnung umgestürzt war.

In Portugal, Spanien, Italien war seit dem 14. und 15.

Jahrhundert die Leibeigenschaft und Schollenpflichtigkeit beseitigt.

Zwar befand sich in einzelnen dieser Länder, wie z. B in Neapel

und Sicilien, der Bauernstand bis zum Anfange dieses Jahrhunderts

in einer entsetzlich elenden Lage, indem er der schrankenlosen

Ausbeutung des grundbesitzenden Adels preisgegeben war. Immer-

hin aber war der Bauer in seiner Person frei, es war dem Ein-

zelnen ermöglicht, durch eigen.e Kraft und Thätigkeit zu einer

höheren Stellung sich emporzuringen; der Bauer war nicht ein

Vermögensstück des Herrn*).

In Deutschland waren die Verhältnisse sehr verschiedenartig

gestaltet. Auf dem Wege des Gewohnheitsrechts hatte sich eine

solche Mannichfaltigkeit der Rechtssätze über Pflichten und Rechte

der Bauern gebildet, dass eine übersichtliche Darstellung fast

unmöglich erscheint. Sieht mau jedoch von dem massenhaften

Detail ab und hält man sich nur an die Grundzüge, so lässt sich

dadurch einige Klarheit gewinnen, dass wir unter der bäuerlichen

Bevölkerung Deutschlands vier Gruppen unterscheiden:

1) Die weit verbreitete Ansicht, als habe in Deutschland

überall die Leibeigenschaft oder Hörigkeit bestanden**), ist in

dieser Allgemeinheit falsch.

*) Ueber Spanien vergl. Doaiol , La rcvolation frangaise et la feodalite

(1876) p. 176 ff. aut Grundlage der vou Francesco de Cardenas gemachten

Angaben; über Italien Doniol p. 188 ff.

**) Man hat vielfach und nach verschiedenen Gesichtspunkten zwischen

Leibeigenschaft und Hörigkeit zu unterscheiden gesucht. Alle diese Unter-

scheidungen lassen sich jedoch bei der grossen Unbestimmtheit und Mannich-

faltigkeit der urkundlichen Ausdrücke nicht durchführen. Nur im allgemeinen

kann gesagt werden, dass Hörigkeit die mildere, Leibeigenschaft häufig (aber

keineswegs immer) die härtere Form der Unfreiheit bezeichnet. Der Ausdruck

„Leibeigener" findet sich übrigens nicht vor dem 15. Jahrhundert, „Hörige, Hörig-

keit" nicht vor dem 14. Jahrhundert. J. Grimm, Deutsche Rechtealterthümer

8.310, 812. Völlig unbegründet ist es, wenn H. v. Bruiningk , Li vi. Rück-

schau S. 25 den Ausdruck Leibeigenschaft beschränken will auf das Verhältnis

der gänzlichen Unfreiheit, bei welcher es den Herren freistand, den Leibeigenen
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Vielfach haben die Bauern ihre Freiheit zu wahren gewusst.

In einzelnen Landschaften, wie in Kursachsen*), in einzelnen

Theilen Frankens**), in der brandenburgischen Altmark***) war

die Unfreiheit gänzlich unbekannt. Hier sassen die Bauern auf

ihrem ererbten Eigenthum und erst im 17. Jahrhundert waren

sie zu einzelnen Diensten und Leistungen an die Rittergüter

verpflichtet worden. In den Herzogthümern Schleswig und Hol-

stein existirte die persönliche Unfreiheit nur auf dem vierten Theil

des Areals f). In vielen Gegenden Deutschlands hatte der

Bauernstand sich die persönliche Freiheit gerettet, wenn er auch

sein Eigenthumsrecht an Grund und Boden verloren hatte. Die

Bauern sassen als Meier, Pächter, Landsiedel, Heuersleute u. s.

w. auf den Gütern, von denen sie vielfache Abgaben und Dienste

zu entrichten hatten. Fast überall aber konnten sie nicht will-

kürlich von Haus und Hof vertrieben werden. Ihre Verhältnisse

zu dem Herrn des Gutes waren durch mannichfache, meist ge-

wohnheitsrechtliche Satzungen geregeltft). Endlich existirten in

gegen dessen Willen und ohne Land zu veräussern. Darnach hätte es io fast

ganz Deutschland seit der Beseitigung der Sklaverei überhaupt keine Leibeigen-

schaft mehr gegeben. Andere Unterscheidungen machen Mittermaier Grund-
sätze des deutschen Privatrechts I, 271, v. Maurer, Geschichte der Frohnhöfe,

Bauernhöfe und der Hofvorfassung in Deutschland II, 4 ff. Dagegen Waitz
Deutsche Verfassungsgeschicbte V, 193. Schon seit dem 17. Jahrhundert hat
sich der Sprachgebrauch dahin festgestellt, alle Formen dor persönlichen Un-
freiheit, wie sie in Deutschland vorkommen, als Leibeigenschaft zu bezeichnen.
— Wohl zu unterscheiden von der Hörigkeit in diesem Sinne ist die Hofes-
hörigkeit, wie sie sich namentlich in Westphalen erhalten hatte. Vergl. v.

Maurer a. a. 0. IV, 10, 496 ff.

*) Vgl. Haubold, Handbuch des König^. Sächsischen Privatrechts S. 103
ff. S. 522. Die persönliche Unfreiheit war verschwunden, die Bauern standen in

einem erblichen Colonatsverhältnis.

**) Arnold, Beiträge zum deutschen Privatrecht If, 243 ; v. Moy, Lehr-
buch des bayr. Staatsrechts 11, 1 1. Auch in der Oberpfalz gab es keine Leib-
eigenschaft. Vgl. Kreittmayr, Anmerkungen zu dem Cod Max Bav civil I

c. 8. (I, 592).

***) Lette und Rönne, die Landesculfurgesetzgebung dos Preussischen
Staates I. Einl. S. 21.

t) Haussen, die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Herzogthümern
Schleswig und Holstein (1861) S. 3.

tt) Eine Uebersicht über die Rechtsverhältnisse dieser Art geben Runde
und Danz in den Grundsätzen und in dem Handbuch des deutschen Privatrechts

§ 524, Bd. V, 345 ff.
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den meisten deutschen Ländern, wenn auch die Leibeigenschaft

im allgemeinen dort herrschte, einzelne Bauerngüter, die zu erb-

lichem, völlig freiem P^igenthum freien Bauern gehörten, die

keinen Gutsherrn über sich anerkannten, die keine Frohnden

und keine Zinsen zu leisten hatten. Sie waren nur der landes-

herrlichen Gewalt unterworfen und die Abgaben und Dienste, die

ihnen auflagen, hatten nur einen öffentlich rechtlichen Cha-

rakter*).

Es ist natürlich nicht möglich, genaue Angaben zu machen

über die Zahl oder den Procentsatz der in Deutschland im 18.

Jahrhundert noch vorhandenen persönlich freien Bauern. Darf

diese Zahl auch nicht unterschätzt werden, so ist doch immerhin

darüber kein Zweifel möglich, dass die grosse Mehrheit der

Bauern sich in dem Verhältnis der Unfreiheit befand, freilich

hatte aber auch dieses Verhältnis wieder mannichfache Abstufungen.

2) Die mildeste Form der Leibeigenschaft bestand in den

meisten Ländern Süddeutschlands und einzelnen Gegenden Mittel-

deutschlands. Die Leibeigenen hatten hier im allgemeinen die-

selbe Rechtsfähigkeit wie die Freien; sie waren in ihrer Freiheit

nur in Bezug auf das Verhältnis zu dem Herrn und zu dem

Gute beschränkt. Sie bedurften der Erlaubnis des Herrn zur

Aenderung des Wohnsitzes und zur Ergreifung eines städtischen

Berufes. Sie hatten Abgaben mannichfacher Art an den Herrn zu

zahlen. Auch zu Frohndiensten waren sie verpflichtet, doch waren

dieselben meist schon in Geldabgaben umgewandelt worden. An

dem Hofe (dem Gesinde) stand ihnen in der Regel ein erbliches

Recht zu. Der Herr konnte nicht sie ohne den Hof und den

Hof nicht ohne sie verkaufen; er konnte nur seine Rechte an

dem Hof und an ihnen gemeinschaftlich veräussern. Die Ver-

pflichtungen, die ihnen oblagen, standen gewohnheitsrechtlich fest.

Sie konnten nicht von dem Herrn einseitig abgeändert werden**).

*) Hierher gehören die Eigenthümer der sog. sattelfreien GQter in

Ober- und Niedersachsen, die HoUändereien und flämischen Güter in dem nörd-

lichen Deutschland, die Güter nach Kulmischem Recht (Kölmer) in Ostpreussen,

die wetterfreien Leute in Westphalen, die Haasmänner in Ostfriesland u. s.

w. Vgl. Runde und Danz §§ 410, 523 Bd. IV, 226 ff. V. 333 ff. - Die

wenigen Reichsdörfer, die existirten, sind kaum erwähnenswerth. Sie bildeten

nur eine der staatsrechtlichen Curiositäten, an denen das alte Deutsche Reich

BO reich war.

**) üeber Bayern vgl. Kreittmayr, Anmerkungen I, 600 ff. Doch gab

es auch in Bayern sog. haussessige Leibeigene, wenn auch in geringer Zahl.
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Auch am Rhein*), in vielen Gegenden Westphalens**), in der

Mark Brandenburg***) war diese mildere Form der Leibeigen-

schaft, die wesentlich in Abgabenpflicht und Schollenpflichtigkeit

bestand, verbreitet. Auch in diesen Gegenden war allerdings die

Lage der Leibeigenen häufig keine befriedigende, auch hier war

die persönliche Freiheit vielfach durch die Willkür der Herren

beschränkt, der Aufschwung der Landwirthschaft durch drückende

Lasten, die auf ihr ruhten, gehemmt. Aber immerhin war doch

das Loos der Bauern ein erträgliches. Die landesherrlichen Ge-

richte" gewährten einen Schutz gegen Misbrauch der Gewalt und

gegen willkürliche Steigerung der Lasten. Es gab doch noch

einen festen erbgesessenen Bauernstand, der, wenn er auch in

seiner Freiheit beschränkt war, das Rechtsgefühl und das Selbst-

bewusstsein nicht verloren hatte. Auch ist von einem Hass, einer

feindseligen Gesinnung der Bauern gegen ihre Grundherren kaum
eine Spur zu finden. Am schwersten ertrug man das Jagdrecht

des Adels, das rücksichtslos auf den Gütern der Bauern ausgeübt

ward und das zu vielen gerechten Klagen Veranlassung gab.

Ihnen konnte das Gesinde entzogen werden, sie mussten dann aber, „statt des in

Folge der Avocation verlassenen Bauerngutes mit einem anderen desgleichen Gut,

das ihnen gemäss ist, von der Herrschaft versehen werden", a. a. 0. I, 608. —
üeber Würtemberg vgl. Wächter, Würtembergisches Privatrecht I, 152 S.

Die wQrtembergischen Leibeigenen konnten, ohne der Erlaubnis ihres Herrn zu

bedürfen, das Land verlassen. Sie hatten ihre Absicht nur der unmittelbar

vorgesetzten Behörde anzuzeigen. R. v. Mohl, Staatsrecht des Königreichs

Würtemberg I, 6.

*) üeber die bäuerlichen Verhältnisse der Rheinlande vgl. Lette und

Rönne, Einleitung S. 68 S; Sommer, Handbuch über die älteren und neueren

bäuerlichen Rechtsverhältnisse in Rheioland-Westphalen I, 149 ff. ; Schwerz,

Rheinisch-Westphälische Landwirthschaft ü, 170.

**) Die bäuerlichen Verhältnisse keiner deutschen Landschaft sind so

vielfach und so gründlich untersucht worden wie die Westphalens. Eine gute

Uebersicht über die mannichfaltigen Rechtszustände , die dort herrschten,

geben Lette und Rönne, Einl. 8. 69 ff. Vgl. auch Grefe, Hannovers Recht

I, 329. An beiden Orten finden sich auch Angaben der reichen Specialliteratur.

***) Vgl. Lette und Rönne, Einl. S. 17 ff. ; ferner Korn, Geschichte der

bäuerlichen Rechtsverhältnisse in der Mark Brandenburg von der Zeit der

deutschen Colonisation bis zur Regierung Friedrichs I, in der Zeitschrift für

Rechtsgeschichte XI, 1 ff. Korn weist nach, wie seit dem 16. Jahrhundert

die persönliche Freiheit der Bauern und das Eigenthumsrecht derselben an

ihren Gütern mehr und mehr beschränkt wnrdcn, bis endlich nach dem dreissig-

jährigen Kriege 1663 die Leibeigenschaft anerkannt ward.
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Bekannt sind die Verse Goethes, die er 1783 an seinen jagd-

lustigen Freund, den Herzog Karl August, richtete:

,,Lasst mich vergessen, dass auch hier die Welt

,,So manch Geschöpf in Erdenfesseln hält,

,,Der Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut

„Und seinen Kohl dem frechen Wilde baut!"*)

Erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts beginnen die

Gerichte und die Gesetzgebung gegen die gehässigen Ausartungen

des Jagdrechts einzuschreiten und den Bauern wenigstens einen

rechtlich geschützten Anspruch auf Ersatz wegen Wildschadens

zu gewähren**).

3. Härter lastete der Druck in den meisten norddeutschen

und österreichischen Landen auf den Bauern. Die Lasten waren

grösser, die persönlichen Dienstleistungen, die Frohnden be-

standen noch fast überall. Der Dienstzwang, d. h. die Ver-

pflichtung der unverheiratheten Bauernsöhne und Töchter während

einer bestimmten Zeit auf dem Herrenhofe zu dienen, war hier

allgemeiner und ausgebildeter als in den früher augeführten

Gebieten. Dazu kam, dass die Frohnden vielfach ungemessene

waren. Freilich heisst dies nicht, wie es häufig verstanden wird,

dass der Herr ganz willkürlich das Mass der Frohnleistung hätte

bestimmen können. Der Unterschied war nur der, dass, während

das Mass der gemessenen Frohnden im voraus nach allen Seiten

fixirt war, das Mass der ungemessenen Frohnden sich na,ch dem

landwirthschaftlichem Bedürfnis des Hofes bestimmte. Darüber

hinaus konnten auch ungemessene Frohnden nicht verlangt werden.

Entstanden zwischen den Bauern und dem Herrn Streit über

das Mass der ungemessenen Frohnden, so hatten die Gerichte

zu entscheiden, welche die ungemessenen in gemessene Frohnden

verwandeln konnten***).

Aber trotz der schweren Belastung, die der Bauer hier zu

*) Vgl. auch das Gedicht Bürgers von 1776, Der Bauer an seinen durch-

lauchtigten Tyrannen :

„Die Saat, so deine Jagd zertritt,

„Was Rosa und Hund und du verschlingst,

„Das Brod, du Fürst, ist mein !"

**) Vgl. Runde § 260 ; Mittermaier I, 607.

***) Darüber, dass ungemeasene B'robnden nicht willkürliche Frohnden

sind, waren alle sachverständigen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts einver-

standen. Auch bei ungemessenen Frohnden durfte das herkömmliche Mass

nicht einseitig von dem Herrn erhöht werden. Wenn der Herr seine Hofes-
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tragen hatte und die namentlich seit dem dreissigjährigen Krieg

vermehrt worden war, hatte doch auch in diesen Gebieten der

Bauer meist einen erblichen Rechtsanspruch auf seinen Hof.

Er konnte nicht willkürlich entsetzt oder versetzt werden*).
'^^

"in "diesen Gebieten, in Preussen und Oesterreich, war es

aber auch, wo die Staatsgewalt zuerst ihre Pflicht erkannte, zum

Schutze des Bauernstandes einzutreten und seine Befreiung, wenn

nicht durchzuführen, so doch wenigstens vorzubereiten. Preussens

erster König, Friedrich I., hatte sich schon mit dem Gedanken ge-

tragen, wenigstens auf den königlichen Domänen die Leibeigen-

schaft aufzuheben**). Was er nur geplant, das führte sein ener-

gischer Sohn, Friedrich Wilhelm I., durch. Esgiebt wenig Fürsten

der Neuzeit, die auf den ersten Blick abstossender und unliebens-

würdiger erscheinen als der Vater Friedrichs des Grossen. Aber

je näher die historische Forschung ihm getreten ist, je eingehender

sie seine Rcgententhätigkeit untersucht hat, um so mehr erkennen

wir, welch edler Kern in der rauhen Schale lebte, welch warmes

Herz für sein Land und sein Volk in dem schroffen, jähzornigen,

vielfach tyrannischen Manne schlug. Man hat ihn wol als Sol-

datenkönig, als König der Bettler verspottet, mit mehr Recht

dürfen wir ihn einen König der Bauern nennen. Mehr noch als

seine Potsdamer Riesengarde lag ihm das Wohl des Landmannes

am Herzen. Unermüdlich ist er während seiner ganzen Regie-

rungszeit für das Aufblühen und den Wohlstand des Landvolkes

besorgt. Schon in den Jahren 1719 und 1723 hob er die Leib-

läüdereien vermehrte, so durfte er deshalb nicht grösscra Frohnleistuogen von

den Bauern verlangen. Allgemein anerkannter Grundsatz war es, das»

auch die ungemeasenen Frohnden „dem Bauern Zeit und Kraft lassen müssen,

um Beine eigene Wirthschaft zu besorgen, seinen Lebensunterhalt zu erwerben

und die öffenilicheu Obliegenheiten zu erfüllen". Vgl. Runde und Danz § 498

— 500, Bd. V, 221 ; Hagemann, Handbuch des Landwirthschaftsrechtes

S. 437, 455 ff.

*) üeber die Verhältnisse in Preussisch Pommern, Schlesien, Ostpreussen

vgl. die Ufebersicht bei Lette und Rönne, Einleitung S. 31 ff. ; S. 44 ff; S. 49

ff. üeber Hannover: Grefe a. a. 0. üeber die östorreichischen Lande: Beidtel,

aar Geschichte der Feudalverfassung in den deutschen Provinzen der öster-

reichischen Monarchie unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia, in

den Sitzungsberichten der Wiener Akademie IX. 474 — 484, und Arneth, Ge-

schichte Maria Theresias IX. 339 ff.

**) Stadelmann, Friedrich Wilhelm I. in seiner Thätigkeit für die Landes,

cultur Preussens (Publicatiouen aus den Königl. Preuss. Staatsarchiven II.)

S. 12 ff.
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eigenschaft auf den ausgedehnten Domänen des Preussischen

Staates auf und setzte die Bauern auf Erbpacht, „in Erwägung, wie

er erklärt, was es denn für eine edle Sache sei, wenn die Unter-

thanen statt der Leibeigenschaft sich der Freiheit rühmen, das

Ihrige desto besser gemessen, ihr Gewerbe und Wesen mit um

so mehr Begierde und Eifer als ihr Eigenes betreiben und ihres

Hauses und Herdes, ihres Ackers und Eigenthums sowol für sich

als die Ihrigen, für Gegenwart und Zukunft desto mehr gesichert

seien"*). — Bis in das Einzelste bestimmt er die Leistungen, zu

welchen die Domänenbauern verpflichtet sind ; mit grösster Strenge

schreitet er gegen Beamte und Pächter ein, welche sich eine

Bedrückung der Bauern erlauben. „Die Unterthanen sollen nit übern

Hauffen gehen, gegen Ruin der Unterthanen sollen alle gute An-

stalten machen", rescribirt er**). Und nicht blos für seine Domä-

nenbauern trug er Sorge. Zwar wagte er nicht, die Aufhebung

der Leibeigenschaft in der ganzen Monarchie auf dem Wege der

Gesetzgebung zu vollziehen. Aber überall gewährte er den Bauern

gesetzlichen und gerichtlichen Schutz und mit mächtiger Hand

trat er der Ausbeutung der Bauern durch den Adel entgegen.

In einzelnen Provinzen hatte nach dem dreissigjährigen Krieg der

Adel das Recht sich angemasst, unter gewissen Voraussetzungen

die Bauern auszukaufen und ihre Güter mit den Hofesländereien

zu vereinigen. Der König hob dieses angebliche Recht überall

auf. Schon 1717 hatte er vorgeschrieben, dass alle Bauerngüter,

die seit 1624 vom Adel eingezogen worden seien, wieder an

Bauern ausgegeben werden müssen***). Er erklärte, „er wolle

nicht leiden, dass mit denen Bauern dergestallt eigenmächtig

hausgehalten, die Bauerngüter verwüstet und das Land depeuplirt

werde. Kein Landesvassall, von denen Markgrafen an bis zu dem

geringsten, er sei, wer er wolle, dürfe sich eigenmächtig unter-

*) Stadelmann S. 76 ff. — Der Domänenbesitz des Preussischen Staats

war ein ausserordentlich bedeutender. Er betrug in Ostpreussen am Anfang

des 18. Jahrhunderts ein Drittel bis zur Hälfte des Landes. Vgl. G. Schmoller,

die Epochen der preussischen Finanzpolitik, Jahrbuch für Gesetzgebung, Ver-

waltung u. 8. w. I, 71. Stadelmann (S. 86) schätzt den Domänenbesitz mit

Ausschluss der Forsten in der ganzen Monarchie auf IV2 Millionen Magdeb.

Morgen, während bei der Thronbesteigung Friedrichs des Grossen der Staat

2160 Q.-Meilen umfasste.

**) Stadelmann S. 78; vgl. überhaupt die eingehende, den Quellen ent-

nommene Darstellung S. 73—85.

***) Lette und Rönne Einleitung S. 26.
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stehe«, einen Bauern aus dem Hofe zu werfen*). Mit grösster

Energie und den scliärfsten Strafen tritt er den Misliaudlungcn

der Bauern, „dem Bauernplacken", wie er es nannte, entgegen.

Dergleichen barbarisch Wesen, die Unterthanen mit Prügeln und

Peitschen wie das Vieh anzutreiben, wolle er absolut nicht haben

noch ferner gestattet wissen. Im Jahre 1738 droht er sogar die

Todesstrafe den Beamten, Pächtern u. s. w., die wiederholt dem

königlichen Befehl zuwider gehandelt und Bauern geschlagen

haben**).

In demselben Geiste, aber nicht mit derselben Energie setzte

Friedrich der. -Gi^sse diese Thätigkeit seines Vaters zum Wohl

des Bauernstandes fort. Im Jahre 1763, unmittelbar nach der

Beendigung des siebenjährigen Krieges, hob er die Leibeigen-

schaft in Pommeni c^i^f. Aber vor dem Widerstand, den ihm der

dortige Adel entgegensetzte, wich er zurück und das Edict ward

ausser Kraft gesezt, ehe es durchgeführt war. Der Adel, der

durch den langen Krieg und die schweren Kriegslasten sich in

der übelsten Lage befand, stellte dem König vor, dass aus der

Aufhebung der Leibeigenschaft der wirthschaftliche Ruin des Lan-

des erwachsen müsse, und Friedrich glaubte in diesem Augenblick

nicht mit einer so radicalen Massregel vorgehen zu dürfen. Er
begnügte sich durch eine Bauernordnung von 1764 die Rechte

der Bauern besser zu schützen als dies bisher der Fall gewesen***).

*) Verordnung vom 14. März 1739. Leüe und Rönne, Ein'. S. 72. Vgl.

aucli das Edict Friedrichs des Grossen vom 12. August 1749.

**) Piilent vom 9. April I73S. Stadelaiann S. 80. Am IS. Augast 17-23

liatte der Konig ein Rescripl an die Regierung erlassen über die Behandlung der

Ifauern, insbesondere der vom König nacli Oslpreussen gezogenen Ausländer.
Darin hoisst es ; ,,Und befehle ich Euch demnach ernstlich, ihnen (den Beamten)
diese Ordre bekannt zu machen und sie zu vermahnen, mit dem Bedeuten, das?

wofern sie einem Teutschen oder Ausländer die geringste Gewalt anlhälen, Ich sie

sonder einige Gnad und Barmherzigkeit hängen lassen wollte", a. a. 0. S. 319,
**) Lette und Rönne, Einleitung S. 51 (T. Wenn v. Biuiningk Livl. Rückschau

S. 182 ausruft; ,,Man lese doch die Proteste der (pommerisclien) Siändc , im
Vergleich zu welchen die veipönle Antwort der li\ländischeu Ritterschaft von 176'!

(auf die Propositionen des Generalgouvcrneurs Grafen Browne) wie ein erwärmen-
der Sonnenstrahl wirkt!", so kann er selbst diese Proteste niemals gelesen haben.
Die Pommerischen Stände suchen dem König darin nachzuweisen, dass eine wahre
Leibeigenschaft in Pommern gar nicht existirc, sondern nur Gutspflichtigkeit,

glebae adscriptio. Der Zustand der Bauern sei sehr leidlich und der wahren
Freiheit in nichts enigegcn, sondern ein Mittel Zeitlebens reichlich zu leben und
im Alter Versorgung zu haben. Die Stände bemiihen sich die Verhältnisse möglichst

Baltische Monatsschrift, BJ. XXVII, Heft 2, S
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Die Aufmerksau>keit Friedrichs richtete sich vor allem auf

die neuerworbenen Provinzen , auf Schlesien und Westpreussen,

um dort die Erhaltung selbständiger Bauerngüter zu sichern,

hier an Stelle der polnischen Wirthschaft geordnete Zustände

herzustellen*).

Nicht. weniger als die preussischen Könige erkannten Maria

Theresia und Joseph II. die Nothwendigkeit und Pflicht, dem

Klasseniuteresse des Adels entgegenzutreten und den Bauernstand

durch die Staatsgewalt zu schützen. 1769 erklärte die Kaiserin:

„der Bauernstand mache die Grundlage und die grösste Stärke des

Staates aus, seine Aufrechthaltung sei als eine der vorzüglichsten

Regierungspflichten anzusehen, deren Ausübung kein hergebrach-

schön zu färben, um den König zur Zurücknahme des Edicts vom 23. Mai 1763

zu veranlassen. Die Eingabe der Stände ist abgedruckt bei Preuss, Friedrich der

Grosse III, 99 fl. In der Antwort der Ritlerschaft auf die Proposilionen von

1765, die wie ein erwärmender Sonnenstrahl wirken soll, heissl es : „(die Bauern)

sind nach dem ganzen Umfang des römischen Rechts , soweit als es die christ-

liche Religion zugelassen , unsere serm gewordon ... Sie waren und blieben

also das unstreitige Eigenthum ihrer Herren, welches sie nicht nur, wo sie es

fanden, vindiciren, sondern auch an Andere iransferiren .
verschenken und ver-

kaufen konnten. Vollkommen, uneingeschränkt und nothwendig ist dieses Eigen-

thums- und Dispositionsrecht des Adels über seine Bauern von jeher gewesen und

ist es noch. Es ist ein ansUeiliges principium juris , dass ein servus niemals,

einiges Recht zu klagen haben kann. Da nun unsere Bauern obdeducirter Massen

nach dem weitesten umfang des Römischen Rechts, soweit es mit der christlichen

Religion zusammenstehen kann, unsere servi sind, so haben sie bisher, als solche

kein Recht erlangt, über ihre Herren zu klagen." Die Antwort ist bekanntlich

abgedruckt bei J. R. L. von Samson, Historischer Versuch über die Aufhebung

der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen. S. .57 ff.

*) Ueber Friedrichs des Grossen Thätigkeit in Schlesien vgl. Lette und Rönne,

Ein!. S. 36, in Westpreussen S. 46 0. Ueber seine Bemühungen zur Hebung

und Erleichterung des Bauernstandes von den auf ihm ruhenden Lasten vgl. Preuss,

Friedrich der Grosse 111, 86 IL Hätte Herr von Bruiningk die Thätigkeit Fried-

richs des Grossen nicht nur aus der trüben Quelle der Darstellung Sugcnheims

kennen zu lernen gesucht, so hätte er wol zum Spotte gegen den grossen König

keinen Anlass gefunden. Auch in Schlesien dachte Friedrich der Grosse daran

die Leibeigenschaft aufzuheben. In der 1770 dem Minister für Schlesien ,
dem

Grafen Hoym, gegebenen geheimen Instruction befahl er demselben die Aufhebung

der Leibeigenschaft vorzubereiten, und als Hoym dagegen Vorstellungen machte,

rescribirte der König: ,,Hoym solle hie und da freie Bauern ansetzen, damit die

unfreien aus der Dummheit und Sklaverei gezogen würden/' Studienreisen eines

jungen Staats* irths (Tb. v. Schön) in Deutschland. S. 6.33.
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tes Recht im Wege stehen könne*;". Schon 1738 hatte Karl VI.

durch das sogenannte Robotpatent die Leistungen der Bauern

regulirt**). Aber namentlich in den slavischeuLändern, in Böh-

men und Mähren, war der Druck der Bauern ein entsetzlicher.

Nach Beendigung des siebenjährigen Krieges wandte die Kaiserin

ihre ganze Aufmerksamkeit den dortigen Zuständen zu. Mit

vollem Ernste schritt Maria Theresia selbst gegen die vornehm-

sten Grundherren ein, die sich Mishandlungen der Bauern hatten

zu Schulden kommen lassen. So ward im Jahre 1770 ein Graf

Mansfeld verurtheilt, seinen Bauern Schadenersatz zu leisten

und 2000 Ducaten Strafe zu zahlen. Zugleich ward ihm die

Verwaltung seines Gutes auf einige Jahre entzogen***;.

Durchgreifenden Massregeln setzte man freilich auch hier

einen mächtigen Widerstand entgegen und erst nach langen

Verhandlungen wagte es die Kaiserin 1774 und 1775, auf dem
Wege der Gesetzgebung die Lasten der Bauern in Böhmen und

Mähren zu erlcichternf). Ihrem edlen Sohne Joseph II. war es

vorbehalten, 1782 in den deutsch-slavischen Provinzen die Leib-

eigenschaft aufzuhebenft). Er gab damit ein Beispiel, dem in

den folgenden Jahren andere deutsche Fürsten, wie der Mark-

graf von Baden, der Fürst von Hohenzollern-Hechingen u, s w.

Folge leistetenftt)-

*) Erlass vom 26. Juli 1769 bei v. Hocii, der Ocsterreicliisclie Slaatsralh

I, ()H.

**) Arneth, Maria Theresia IX, 339.

**) Arneth a. 8. 0. S. 344.

t) Arneth 8. a. O.S. 356 IT., 368 ff. Vgl. auch ncidtel a, a. O. S. 48 i ff, — fm

Jahre 1776 schrieb die Kaiserin an ihren vertrauten Rathgeber, den Hofrath (Jreiner,

über den Forlgang der Agrarreformen in Höhmen: ,,l\Iil denen Ständen ist nichts

zu Ihun, haben keine Köpf und keinen Willen; man muss vorschriftlicli vorgehen !"

Sitzungsberichte der Wiener Akademie, XXX, 361.

tt) Vgl. Beidlel, zur Geschichte der Feudalverfassung in den deutschen

Provinzen der öslerrcichischen Monarchie unter der Regierung Josephs II. Sitzungs-

berichte der Wiener Akademie nd. IX, 925 ff. Die Behauptung v. Bruiningks, Livl.

Rückschau S. 183, Leopold II. hätte nach dem Tode Josephs II. die Leibeigen-

schaft wiedereingeführt, ist, was die deutsch -slavischen Provinzen betrifft, falsch.

Vgl. Beidtel, Ucbcr die Veränderungen in den Fcudalverhältnissen u. s. w. unter

Leopold II. in den Silzungsberichten der Wiener Akademie, Bd. XI, 490 ff.

ttt) Markgraf Karl Friedrich von Baden hob am 7. August 1783, der

Fürst von Hohetizollern-Hecliingen und der Bischof von Speier 1798 die Leib-

eigenschaft auf. In Schleswig und Holstein ward durch Königliches Rescripl

xim .30. Juni 1797 bestimmt, dass die Leibeigenschaft bis zum Jahre 1805

S*
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In weitaus dem grössten Tlieil von Deutschland war die

Lage des Bauernstandes im Laufe des 18. Jahrhunderts eine

wesentlich bessere geworden, und war sie auch noch weit davon

entfernt, befriedigend zu sein, so durfte sie doch im Vergleich zu

den Nachbarländern, zu Frankreich und Polen, zu Ungarn und

den Ostseeprovinzen als eine erträgliche bezeichnet werden..

Nicht aus Sklaven konnte Friedrich der Grosse jene Heere

schaffen, welche die Bewunderung von ganz Europa erregten, und

in mehr als einer deutschen Landschaft hatte sich auch unter

dem Drucke der Hörigkeit der alte Bauernstolz erhalten, der

sich nicht scheute, bis au den Kaiser und das Reichskammergericht

zu gehen, um sich des Unrechts und der Unterdrückung zu

erwehren.

4) Im Gegensatz zu diesem grössten Theile Deutschlands stand

eine vierte Gruppe, die einen Theil der deutschen Ostseeländer

umfasste. Dort, wo es dem Adel gelungen war, selbst die Herr-

schaft an sich zu reissen, wo er, begünstigt durch eigenartige

^rhältnisse die Staatsgewalt in seinem Interesse ausbeuten

konnte, dort und nur dort hatte die Leibeigenschaft eine Gestalt

angenommen, wie sie im übrigen Deutschland unbekannt war.

Es war dies namentlich der Fall in den Ländern, die unter

dänischer und schwedischer Herrschaft standen, in Schleswig

und Holstein wie in Schwedisch-Pommern und Rügen ; und fer-

ner in den Herzogthümeru Mecklenburg, wo in dem Erbvergleich

von 1755 der langjährige Kampf zwischen fürstlicher Gewalt

und dem Adel zu Gunsten des letzteren entschieden wurde. In

jenen unter Fremdherrschaft stehenden Landen kümmerte sich

die Staatsgewalt wenig um die inneren Verhältnisse der deutschen

Provinzen. Die Regierung Hess, um Ruhe zu behalten, den Adel

auf seineu Gütern schalten und walten. So war es in Schwedisch-

Pommern, in Schleswig und Holstein, in Mecklenburg dem Adel

gelungen, die erblichen Rechte der Bauern an ihren Höfen zu

vernichten. In diesen Ländern allein war es dem Adel gestattet,

den Bauer von seinem Gesinde zu vertreiben, die Bauerlän-

dereien zu dem Hofe zu schlagen, nach Willkür den Leibeigenen

Frohnden und Abgaben aufzuerlegen. Doch fehlte es selbst hier

nicht ganz an Beschränkungen, In Mecklenburg durfte wenig-

gänzlich beseitigt sein solle. Durch Edict des Königs von Schweden vom 4. Juli

J80r> ward die Loibeigenscliaft in Srliwcdiscli-Pommorn und Rügen aufgehoben.
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stens das Legen der Bauerndörfer nur mit Genehmigung des

Landesherrn erfolgen*). In Schleswig und Holstein bestand, wie

schon erwähnt, die Leibeigenschaft nur in dem vierten Theil

des Landes und gegen allzu grossen Misbrauch der Gewalt der

Herren gewährten hier doch die landesherrlichen Gerichte einen

Schutz. Hier kam es doch vor, dass ein Graf Ranzau am Ende

des 17. Jahrhunderts wegen Mishandlung seiner Bauern zu einer

Geldstrafe von 20,000 Thalern verurtheilt ward. Derselbe war

dann der erste holsteinische Gutsherr, der seinen Bauern die

Freiheit schenkte. Im Jahre 1722 ward ein Gutsherr aus dem-

selben Geschlechte mit fünfjähriger Landesverweisung und schwe-

rer Geldbusse bestraft**). Ohne Land durften Leibeigene nicht

veräussert werden, wenn es auch ungesetzlicher Weise manchmal

vorgekommen sein soll. Das Recht der körperlichen Züchtigung

(der Hauszucht), das den Herren zustand, erstreckte sich nicht

auf die mit Hufen angesesseneu Bauern (die Hufner) und ihre

Frauen, die auch auf den meisten Gütern persönlich nicht dienst-

pflichtig waren***). In Schwedisch-Pommernund_Rügen aller-

dings war die Lage wenigstens der Bauern, die Leibeigene des

Adels waren, fast rechtlos f).
^ jiaiÄSftiri'*-''

*) Landesgrundgesclzlicher Erbverglcich von 1755 § 33fi. Eine eingehende

und gründliclic D.irstellung des Ursprungs und Wesens der Leibeigenschaft in

Mecklenburg giebt Böhlau in der Zeitschrift für Rechlsgescbichte Bd.^X, 357—426.

**) Hanssen a. 3. O. S. 28, 32.

***) Hanssen S. 16, 23.

t) Vgl. die Schilderung von E. M. Arndt in seinem Versuch einer Ge-

schichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen 1803. Die Angaben Arndts

dürfen aber nicht, wie dies von Sugenheim und Bruiningk geschieht, auf Preussisch-

Pomniern übertragen werden, dessen Zustände von Arndt gerade denen seines

Heimatlandes gegenüber gestellt werden (S, 228 ff.). Die von v. Bruiningk Livl.

Rückschau S. 182 erwähnte Läuflings-Ordnung , von der er behauptet, sie habe

noch zur Zeit Friedrich des Grossen in Preussiscli-Pominern gegolten, war von

der Schwedisclien Regierung im Jahre 1617 erlassen worden, d. h. in der Ueber-

gangszeit , in welcher sich nach dem Aussterben der Pommerschen Herzoge (1637)

Schweden und Brandenburg um den Besitz des Landes stritten und jede der bei-

den Parteien den Adel für sich zu gewinnen suchte. Erst im Westphälischen

Frieden wurden die brandenburgischen Ansprüche, wenn auch nur auf Hinter-

pommcm und Camin, anerkannt. Das erste grossere Gesetz, das der grosse Kurfürst

nach Besitzergreifung des Landes crlicss , war die Churfürsliich Brandenburgische

Gesinde- und in etlichen Punkten residirtc Bauer- und Schäfer-Ordnung im

Herzogthum Uinterpommcrn und Fürstenlhum Camin vom 18. December 1670'

In derselben finden sich zwar strenge Strafen angedroht gegen entlaufene Leib-

eigene, ,,wcil sie als Diebe ihrer Obrigkeit die Leibeigenschaft ge-^tolilen". Aber
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Eine ähnliche Entwickelung wie in jenen Ost«eeländern

Deutschlands hatten die Verhältnissen! Livland genommen. Auch

hier war der Bauer seines Anrechts auf Grund und Boden erst in den

furchtbaren Zeiten des 16, Jahrhunderts unter der polnischen Herr-

schaft beraubt worden. War das Land auch unter dem Schutze

der schwedischen Herrschaft vor den Nöthen des dreissigjährigen

Krieges bewahrt geblieben, so war doch das Elend, das durch

den Nordischen Krieg über das Land hereingebrochen, kein

geringeres. Die russische Regierung aber verhielt sich dem Lande

gegenüber zunächst ähnlich wie Dänemark und Schweden gegen-

über ihren deutschen Provinzen, Sie begnügte sich mit den

Steuern und Abgaben, die sie dem Laude auferlegte, aber die

innere Verwaltung, die Heilung der furchtbaren Wunden, die der

Krieg dem Lande geschlagen, überliess sie dem Lande selbst

oder vielmehr dem Adel, der dasselbe allein vertrat. Der Adel

aber glaubte in seinem Interesse zu handeln, wenn er die Leib-

eigenschaft in volle Sklaverei verwandele. Jene Tendenz, die

in Deutschland überall seit dem 16. Jahrhundert zur Herrschaft

zu gelangen suchte, fand hier vor allem einen günstigen Boden.

Der nationale Gegensatz, der hier zwischen dem Adel und den

Bauern bestand, das Beispiel, das man in den umliegenden Län-

dern , in Polen und dem Innern Paissland , vor Augen hatte,

waren weitere Momente, welche dieser Tendenz den Sieg erleich-

tern mussten. In Livland erklärte der Adel offen, dass die

Bauern seine Sklaven im römisch rechtlichen Sinne seien*). Jede

rechtliche Schranke, welche dem Eigennutz, der Rohheit, der

barbarischen Grausamkeit einen Damm gesetzt hätte, fehlte.

Nicht, als ob alle Herren ihre Leibeigenen eigennützig ausgebeutet

oder barbarisch behandelt hätten. Die Menschen waren damals

in Livland sicher nicht schlechter als anderswo ; aber der wohl-

dic Bestimmung von 1647, dass den wieder eingerangenen Leibeigenen der Scharf-

richter ein Brandmal auf die Backen brennen soll, ward auTgehoben. Sie galt da-

gegen in Schwedisch-Pommern fort, soll aber auch dort, wie Arndt versichert

(S. 179), niemals zur Anwendung gekommen sein.

*) Siehe die bekannte sogenannte Rosensche Declaralion von 1739 (ab-

gedruckt bei Samson, Historischer Versuch S. 44 ff.), die noch 1774, also noch

neun Jahre nach den Reformen von 1765, wörtlich von dem livländischcn Hof-

gericht wiederholt ward , als der Senat eine Anfrage an dasselbe über die recht-

liehe Lage der Bauern richtete (Samson a, a. 0, S. 91). Vgl. ferner die Antwort

der livländischcn Rilterschafl von 1765. S. oben S. 106.
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thätige Zügel, welchen das Recht den menschlichen Leidenschaften

auferlegt, war hier nicht vorhanden, und die Hartherzigkeit,

welche der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts überhaupt eigen

ist, wurde hier gesteigert durch den Unterschied der Nationalität,

der in dem deutschen Adeligen die Ansicht aufkommen liess, dass

der_ lettische oder estnische Bauer von Natur zur Sklaverei

bestimmt und ,,in Freiheit zu leben nicht geartet sei"*). Selbst

ein Eigenthumsrecht an beweglichen Gegenständen , das doch

selbst in Schwedisch-Pommern den Bauern gelassen worden war,

wurde ihnen hier versagt**). Nach Willkür konnten die Lasten

und Abgaben der Bauern gesteigert werden. Auf offenem Markte

konnten die Leibeigenen versteigert werden, sie konnten ver-

äussert und verschenkt werden, wie das Vieh***). Zwar war das

schwedische Gesetz _von_ 1632, welches den Herren die Gerichts-

barkjeit über _die Leibeigenen entzogen hatte, nicht aufgehoben

worden ; aber das unbeschränkte und ohne jede Aufsicht geübte

Recht der Hauszucht war ein reichlicher Ersatz für die man-

gelnde Jurisdiction t). In der noch von Gustav Adolf erlassenen

*) Mit uiiveisch|fierter Offenheit legle die livländische Ritlerschaft ia ihrer

Antvyoit auf die Königliche Proposition von I68I, welche die Aufhebung der

Leibeigenschaft beantragte, diese Theorie dar und stützte darauf ihr Eigenthums-

recht an den leibeigenen Bauern. Abgedruckt bei Samson a. a. O. S. 28 flf.

**) Deciaration von 1739: ,,Wie die Bauerschaft mit ihrer Person und
Leibern der Erbherrschafl gänzlich unterworfen und eigen gehören, so ist nicht

zu zweifeln, dass sothanes dominium sich nicht auch über des Bauern Vermögen
erstrecken und die Herrschaft nicht zu dessen Eigenthum berechtigt seyn solle

als dieses ein nothwendigcr Effect und unzertrennliche Folge des juris dominii
ist, und die Habseligkeit des Bauern, so auf und von der Herrschaft Gütern
erworben wird, dem principali, nämlich der Person der Bauern, als ein accesso-

riwn folgen müsse... . Diese der Ritterschaft competirende Gewalt über ihrer Erb-
baucrn Hab und Gut ist derselben niemalen eingeschränkt. . . . Kraft dieses Rechts
kann der Bauer nichts sich selbsten, sondern nur seiner Herr-
schaft acquiriren, diese auch des Bauern Gut und Ver-
mögen, als ihr selbst eigenes anderwärtiges Eigenthum
nach allem Gefallen zu disponiren und damit zu schalten
und zu walten berechtigt ist."

*) Erst 176.5 setzte die Ritterschaft fest, dass künftighin Leibeigene
nicht über die Grenzen Livlands hinaus verkauft, Bauern nicht auf den
Markt zum Verkauf geführt und bei Veräusserung von Leibeigenen Eheleute
nicht getrennt werden sollen.

t) Deciaration von 1739: ,,0b nun wol der Hauszucht keine eigenl-
liehe Schranken gesetzet und definiret werden können, wie weit sich sel-

bige erstrecke, sondern die Ermässigung der Herrschaft allein überlassen ist,
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Landrichter Ordnung vom 1. Februar 1C32 Art. IX war den Land-

gerichten untersagt worden, Klagen der Bauern gegen ihre Herren

wegen Bedrückung und Mishandlung zu verhandeln und zu ent-

scheiden , das Hofgericht solle darüber erkennen. Ln 18. Jahr-

hundert ward diese letztere Bestimmung für aufgehoben erkLärt,

dagegen aus der ersteren, dass die Landgerichte solche Klagen

nicht verhandeln und entscheiden sollen, geschlossen, dass es

überhaupt kein Gericht gebe, bei welchem der Bauer gegen sei-

nen Herrn eine Klage erheben liönne*).

Waren die Rechtszustände in Livland schlimmer als irgendwo

anders im westlichen Europa, so muss doch auch zur Ehre des

Landes anerkannt werden, dass hier aus dem Adel selbst die

ersten Versuche hervorgingen , eine Aenderung herbeizuführen.

Nicht nur haben einzelne edle Männer, wie der Freiherr von

Schoultz-Ascheraden, von sich aus die rechtliche Lage ihrer Leib-

eigenen zu verbessern gesucht, sondern es muss auch wesent-

lich der Initiative einzelner livländischer Edelleute zugeschrieben

werden , dass Kaiserin Katharina IL nach ihrer Reise in die

hiesigen Provinzen im Jahre 1765 den Landtag veranlasste, eine

Reform in Angriff zu nehmen**). Freilich waren die Ergebnisse

dieser Reform nur geringfügige. Zwar wurde den Leibeigenen

nun die Fähigkeit zugestanden, ein Eigenthumsrecht an beweg-

lichen Gegenständen zu erwerben, aber auch dies nur mit mancherlei

Beschränkungen. Der Bauer soll sein Mobiliarvermögen zwar

nach freiem Willen verkaufen, vertauschen und sonst darüber

disponiren können, „es sei denn, dass der Herr in einem oder

anderen Fall vor uöthig findet, diesem Dispositionsrecht der

sogar keine Klage der Bauern über ihre Herrscliaft wegen unerlräglicher

Slrafe und Bedrückung von den Landgericlilen angenommen werden sollen" —
so dürfe doch angenommen werden , dass die Rilterscliaft in ihrem eigenen In-

teresse und im Interesse ihrer Güter ,,die Bestrafung und Privatcasligation der-

selben Vergehen der Art excerciret, dass Ihro Rays. Majestät höchstes Inleresse

auf keine Weise priijudicirt werde".

*) Declaration von 1739 und Antwort von I7G5: ,,Eine Edle Ritler- und

Ländschaft hat doch bisher gefürchlet, dem Bauer ein Recht zu klagen zuzuge-

stehen. Dieser Klage der Bauerschaft über ihre Herren hat sich Eine Edle Ritter-

schaft um so weniger unterwerfen imd aussetzen mögen, als dieser Weg die

allernachtheiligsten Folgen fürs ganze Land besorgen liess ,
denen allgemeinen

principiis juris nicht conform und auch nicht nothwendig gewesen ,
indem die

Bauern ohnedem auf alle Weise haben geschützt werden können."

**) Samson, Histor. Versuch S. 47 f.
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Bauern zu seiner eigenen Conservation Schranken zu setzen,

als welches dem Herrn unbenommen bleibet." (Punkt 2.) Nach

Punkt 3 ist der Bauer verpflichtet, wenn er etwas von seinem

Eigenthum verkaufen will, solches dem Herrn anzubieten, „da-

mit der Herr beprüfen könne, in wie weit der Bauer die zu

verkaufende Sache ohne Nachtheil entbehren könne, worauf denn

der Herr vor den Preis, den der Bauer von einem Andern

erhalten würde, das Näherrecht dazu hat." — Ferner ward dem

Bauern zwar ein Klagerecht gegen den Herrn gegeben, die Aus-

übung desselben aber so sehr erschwert und mit solchen Gefah-

ren für den Kläger verbunden, dass es nur dann angewandt wer-

den konnte, wenn die Bauern auf das äusserste getrieben waren. Die

übrigen Bestimmungen des Jahres 1765 blieben unausgeführt oder

vielmehr ihre Ausführung ward dem Belieben der einzelnen Herren

überlassen. Die Regierung hatte von sich aus im Jiihre 1771 das

Verbot erlassen, Leibeigene ohne Land öffentlich unter Hammer-

schlag zu versteigern. Aber der betreffende Ukas ward trotz

des ausdrücklichen Befehls der Regierung in deutscher Sprache

nicht publicirt und noch im Jahre 1789 sollte in Walk eine

solche Versteigerung von Leibeigenen stattfinden, die vorher in

den öffentlichen Blättern angezeigt worden war*). Die Beschrän-

kungen der Hauszucht, über die die Ritterschaft sich 1765 ver-

ständigt hatte, erwiesen sich als völlig illusorisch. Die Acten

der Gerichte aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts ergeben,

dass die traurigen, herzzerreissenden Schilderungen, welche

Hupel, Jannau, Snell**) und andere Kenner der Verhältnisse von

dem damaligen Zustand der Leibeigenen machten , nur allzu

wahrheitsgetreu waren, und dass selbst die agitatorischen Schrif-

ten eines Merkel die Zustände kaum zu schwarz malten"^'*''). Und

*) Auf Allerhöchsten Befehl ergangener ükas des dirigirenden Senats vom

9. August 1771 ; Palenic der Slalthallerschaflsrcgierung vom 1(5. Februar 1780

und 4. Januar 1790. Abschrifllicti auf der Universitätsbibliothek zu Dorpal.

**) Weniger bekannt als die Schriften Hupcis und Jaiinaus ist die IJesciiroi-

bung der russischen ()stseepro\inzcn, welche Snell, der 17S0— 17.S7 Reclor der Dom-
schuie zu Riga war, 171)4 veröfTenllichte. Der Verfasser ist durchaus kein Feind des

Adels und spricht sich gegen die Aufhebung der Leibeigenschaft aus, die er

lar Zeit für nothwcndig erklärt (S. 161). Seine Miltheilungcn aber über die Re-

drückung und Blishandlungen der Leibeigenen (S. 1G3 ff.) stimmen völlig mit dem
übereiD, was Jannau und Merkel berichten.

***) Die gegen Merkel erschienene Schrift Lief- und Esthlands Ehren-
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nicht einmal das war das Schlimmste, dass einzelne Herren in

der barbarischen Mishandlung ihrer Bauern wetteiferten, sondern

das, dass die ausschliesslich von dem Adel besetzten Gerichte in

den klarsten und unzweifelhaftesten Fällen eine Strafe gegen

den Herrn nicht zu verhängen wagten; wenn es hoch kam, wurde

dem Herrn ein Verweis ertheilt. Die Acten des Dörptischen

Landgerichts aus den letzten Jahren des vorigen und den ersten

dieses Jahrhunderts zeigen, bis zu welchem Grade der Unsegen

der Knechtschaft, der auf Herren und Knechte gleichermasscn

seine verderbliche Wirkung übt, sich hier verwirklicht hatte*).

Wol gab es edle Männer, die den Sinn für Menschlichkeit sich

bewahrt hatten, die Wohlthäter ihrer Bauern waren und denen

reUung von H: F. Ticbe (1804) vermag in keinem einzigen wesentlichen Punkt

die Angaben Merkels zu widerlegen.

*) Eine Durchsicht der Acten des Dörptischen Landgerichts , die dem
Verfasser freundlichst gestattet wurde, hat ergeben, dass wenigstens in dem Dörpti-

schen Kreise die barbarischen Mishandlungen leibeigener MHnncr und Frauen

nicht etwa nur seltene Ausnahmen waren, sondern sich nur allzu häuHg ereigneten.

Kekardt (Livland im 18. Jahrhundert l, 416) meint: ..Es wird sich behaupten

lassen, dass die weitverbreiteten Vorstellungen von dem Elend des livliindischen

Hauernstandes, welche wir uns auf Grund der Schilderungen Merkel's, Petri's, Jan-

nau's u. s. w. gebildet haben und die heute noch vielfach im Schwange sind,

unrichtig sind.* Eine oder die andere der von den genannten Schriftstellern

mitgelheilten Erzählungen mögen unrichtig oder übertrieben sein. Eine Controle

ist meist nicht mehr möglich. Aber die gerichtlichen .\cten beweisen , dass die

Dinge weit schlimmer waren, als man sie sich heute vorzustellen beliebt. In dem
Zeilraum von wenigen Jnhren 1797—1801 sind nicht weniger als 10 bi« I"2 Vn-

lersuchungen von Seiten des genannten Gerichts angestellt worden auf Klagen, die

\on Banern gegen ihre Herren oder deren Keamte wegen Mishandlung und zum
Theil wegen grauenhafter Mishandlung erhoben wurden. Obgleich in den meisten

dieser Fälle die Thatsachen völlig erwiesen waren , so erfolgte doch, so viel die

A(tcn ergeben, in keinem einzigen derselben eine wirkliche Bestrafung. Ueber-

haupt ist, wenigstens dem Verfasser, kein Fall bekannt, in welchem im 18. Jahr-

hundert ein Herr wegen Mishandlung seiner Bauern gestraft worden wäre. Dabei

ist zu berücksichtigen, dass es den Bauern äusserst erschwert war, gegen den Herrn

oder dessen Beamte zu klagen. ,,Der Bauer, der fälschlich geklagt hat, soll von

dem Ordnungsricliter zu seiner Strafe und Andern zur Warnung exemplarisch und

zwar das erste Mal mit 10, das andere Mal mit 20 Paar Ruthen bei der Kirche,

das dritte Mal mit Festungsarbeit auf ein Jahr angesehen werden." (Verordnung

von 1765, Punkt 12). Der Bauer durfte sich bei Klagen gegen seinen Herrn durch-

aus keines Advocaten bedienen und nur mündlich klagen (Punkt 9). Wenn ein

Bauer aber, um zu klagen, zu dem Richter sich begab, so kam es vor, dass der

Herr ihn mit Peitschenhieben züchtigen liess, nicht weil er geklagt, sordern weil er

ohne Erlaubnis des Herrn das Gut verlassen habe! (Aclenmässig.)
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rührende Dankbarkeit ihrer Bauern lohnte*). Aber im ganzen

war doch der Zustand der Art, dass er dem Grafen Meli in auf

Toal bei Reval den Ausruf erpresste : ,,Werde es immer so blei-

ben, wie jetzt, so müsse man an der Gerechtigkeit Gottes

zweifeln**}!"

Hatte die Regierung versäumt eine der höchsten Pflichten

des Staates zu erfüllen, hatte sie während einer langen Friedens-

periode nichts gethan, um der Masse der Bevölkerung Recht und

Rechtsschutz zu verschatfen, so war es gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts das Land selbst, das die Nothwendigkeit erkannte, mit

der Vergangenheit zu brechen und die Zukunft sicher zu stellen

durch weise Selbstbeschränkung einer Gewalt, die auch durch

jahrhundertlange Ausübung nicht zu einer rechtmässigen gemacht

werden konnte. Freilich hatten zahlreiche Bauernunruhen, die

zum Theil nur mit Militärgewalt unterdrückt werden konnten,

den Ernst der Lage gezeigt***). Die schon oben angeführten

Schriftsteller waren nicht ohne Wirkung geblieben ; sie hatten

die Wunde, an der das Land krankte, offen gelegt, sie hatten

denen, die sehen wollten, die Augen geöffnet f). Die Wellen,

welche der furchtbare Sturm, der seit 1789 in Frankreich ent-

fesselt worden, emportrieb — sie schlugen, wenngleich abge-

schwächt, auch an die Gestade der Ostsee. Staatsmännischc

Einsicht und thatkräflige Begeisterung wirkten zusammen, um
eine bedeutungsvolle Reform in Livland vorzubereiten, die nach

fast zehnjährigen Anstrengungen, unterstützt und gefördert durch

den edlen Sinn Kaiser Alexanders I, im Jahre 180* zur Aus-

führung gelaugte. Wie schon zwei Jahre vorher in Estland,

so ward durch die Bauerverordnung von 1804 in Livland der

Leibeigenschaft der Charakter gegeben, den sie im 18. .Jahrhun-

*) Mehrere Fälle dieser Art sind mitgeiheilt in der Fnina für Deulsch-
Riissiand (herausgegeben von Truhart 180«) I, 201 (T., III. ryl.

**) Graf L. A. Meilin berichtet, dass sein Valer häufig in dieser Weise
sich zu äussern pflegte. Noch Einiges u. s. w. S. 9'i.

***) Siehe die Proposition des General-Gomerneurs Grafen Browne vom
Jahre 1777 bei Samson, Hisl, Versuch S. 92. Ueber Bauernunruhen im Jahre 17H.3

vergl. V. Buddenbrock Beilrag zur Geschichte der Livländischen Leibeigenschaft
in Storch: Russland unter Alexander I. (IV, 148.)

t) Die Wirkung
, welche insbesondere Merkels Schriften in Livland aus-

üblen, ist nicht nur bezeugt von R. I. L. Samson (Hist. Versuch Vorwort, und
Jegör V. Sivers : Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland S. XIL), sondern
auch von dem Grafen L. A. Mellin. Noch Einiges über die Baucrnangelegenheilen
in Liefiand S.ll n.
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dort in dem grössten Tlieil von Deutschland besessen hatte. Es >Yard

den Bauern ein erblicher Anspruch an ihrem Gesinde ertheilt.

Inzwischen war aber in Deutschland die Stunde der Befreiung

des Bauernstandes herangerückt. Das heilige römische Reich

deutscher Nation war zusammengestürzt, die stolze Monarchie

Friedrichs des Grossen zu Boden geworfen, der grösstc Thcil

Deutschlands war dem Willen des französischen Despoten unter-

than. Aber der Sturm, der über Deutschland dahin brauste und

das deutsche Volk in seiner nationalen Selbständigkeit und Zu-

sammengehörigkeit zu vernichten drohte, ebnete auch den Boden,

auf dem eine neue Staatsordnung aufgebaut werden konnte. Die

landesherrliche Gewalt war im 17. und 18. Jahrhundert wenigstens

in den grösseren Territorien zur Staatsgewalt ausgewachsen.

Aber ein freies Staatsbürgerthum hatte der aufgeklärte

Absolutismus nicht geschaffen. Er hatte dem Adel seine politi-

schen Rechte entzogen, aber er hatte die mittelalterliche Gesell-

schaftsordnung bestehen lassen. Noch befand sich der grösste

Theil des Volkes in persönlicher und wirthschaftlicher Abhängig-

keit von dem Adel. Während im Mittelalter der Adel auch

die Aufgabe hatte, die staatlichen Functionen zu vollziehen, hatte

der Staat jetzt diese seine Aufgaben übernommen, aber die gc-

selischaftliche Ordnung des Mittelalters beibehalten. Hieraus

entstand ein unhaltbarer Widerspruch.

Man ist gewohnt, die Frage der Aufhebung der Leibeigen-

schaft als eine Frage der Humanität zu betrachten. Und wer

wollte läugnen, dass sie dies in hohem Masse ist. Es ist

eines der unvergänglichen Verdienste der Aufklärungsphilosophie

des 18. Jahrhunderts, an dem Conflict, in welchem Leibeigen-

schaft und Humanität stehen, den Enthusiasmus für ihre Beseiti-

gung entflammt zu haben. Aber die Frage der Aufhebung der

Leibeigenschaft ist nicht blos eine Frage der Humanität. Sie

ist auch nicht blos eine Frage des Volkswohlstandes. Die in der

Schule von Adam Smith gebildete Welt der Gelehrten und Beam-

ten, wie sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte,

suchte mit Erfolg den Nachweis zu führen, dass die Aufhebung

der Leibeigenschaft zur Förderung des nationalen Wohlstandes

unbedingt erforderlich sei, dass sieden Herren eben so grossen

Vortheil bringe wie den Bauern, Und die Erfahrung hat dieser

Lehre in vollem Masse Recht gegeben. Aber noch von einem

höheren, umfassendem Standpunkt muss die Aufhebung der Leib-
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eigenschaft betrachtet werden. Sie ermögliclite erst den Aufbau

des modernen Staats, indem sie an Stelle der mittelalterlichen

Gesellschaftsordnung das freie Staatsbürgerthum setzte. Sie ist

eine geschichtliche Nothwendigkeit gewesen, die in ihrem Entstehen

weder gehindert noch in ihrem Fortschreiten aufgehalten werden

konnte, wenn auch die Interessen der bisher herrschenden Klassen

ihre Entwickelung verzögern konnten*). Wie immer in der Ge-

schichte des Rechts, ist auch hier das neue Recht erst hervorge-

gangen aus dem Kampfe, aus dem zum Theil erbitterten Kampfe

der sich entgegenstehenden Interessen,

Mehr und mehr wird heute das sociale Element, das die Trieb-

kraft der französischen Revolution war, erkannt. Richelieu und Lud-

wig XIV. hatten die moderne französische Politik und die franzö-

sische Verwaltungsorganisation geschaffen. Aber ihre Nachfolger

waren der Aufgabe, die Trümmer des Feudalsystems, die noch

den Boden bedeckten, wegzuräumen, nicht gewachsen. Ja, es

fehlte ihnen sogar meist auch an dem Verständnis für diese Auf-

gabe und als das Verständnis dafür klar wurde, da war es zu spät.

Nur von einem freien, wirthschaftlich selbständigen Bauernstande

konnten die Lasten des modernen Staates ertragen werden. Die

französische Regierung aber häufte Steuern auf Steuern, Frohn-

den auf Frohnden, indes der feudale Druck, unter dem das fran-

zösische Volk wirthschaftlich und geistig verarmte, bestehen blieb.

Mit der Kraft einer Naturgewalt schüttelte endlich das Volk

diesen Druck ab und die lange zurückgehaltenen Fluten durch-

brachen verwüstend und verheerend die Dämme. In blinder

Wuth raste das Volk gegen sich selbst und gegen seine heiligsten

Güter, bis es endlich ermattet zu den Füssen des Mannes hinsank,

dessen eiserne Faust es zu beherrschen verstand. Napoleon

nannte sich selbst den Erben der Revolution, und wie er in

Frankreich die sociale Umgestaltung, die sich seit 1789 voll-

zogen, sanctionirte und befestigte, so wollte er überall als Befreier

des Bauernstandes aus den Banden des Feudalismus auftreten.

War doch selbst in Kurland unter den Bauern die Sage verbrei-

tet, Napoleon sei nur gekommen, um die Bauern zu befreien**).

*) Vgl. die giUeii Ilemerliungeri von H. Rössler, Sociales Vcrwallungs-

lecht I, 3(i5.

**) V. Raiikc, üeiiLwilrdigkcileii des Staatskanzlers Fürsten von Ifurdcü

Iicrg IV, Via.
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In Deutschland war es der unerbittliche Zwang der Ver-

hältnisse, der in dem Napoleonischen Zeitalter wenigstens die

persönliche Freiheit den Bauern brachte. In den mit Frankreich

vereinten Landestheilen auf dem linken Rheinufer wurde die Ge-

setzgebung der französischen Revolution einfach zur Durchführung

gebracht^ Die Bauern wurden nicht nur persönlich frei, sondern

sie wurden auch freie Eigenthümer der Güter. Nur die auf den-

selben ruhenden Reallasten blieben bestehen. Doch konnten
auch diese gegen ein massiges Capital abgelöst werden*). In

den Vassallenstaaten Napoleons , in den Rheinbundsstaaten hat

die Gesetzgebung im einzelnen zwar sehr verschiedenartige Be-

stimmungen getroifen, aber die Grundzüge sind überall dieselben.

Die Bauern wurden persönlich frei, sie erhielten Eigenthum an

den bäuerlichen Grundstücken, aber mau ging hier nicht so ra-

dical vor, wie in Frankreich. Der Adel sollte geschont und mit

den neuen Verhältnissen versöhnt werden. Hatten auch die

Bauern Eigeuthumsrechte erhalten, so hatten sie doch nach wie

vor den bisherigen Grundherren die gewohnten Abgaben und

Dienste zu leisten**).

In Preussen hatte Friedrich Wilhelm III., bald nach sei-

nem Regierungsantritt, schon 1798 den Plan zur Aufhebung der

Leibeigenschaft gefasst, aber er vermochte den ihm entgegen-

gestellten Widerstand nicht zu brechen***). Jetzt, nachdem der

Staat in seinen Grundvesten erschüttert war, nach dem Frieden

von Tilsit hatten die Männer, denen der König die Reorganisation

des Staates anvertraut hatte, erkannt, dass der erste Schritt zur

Wiederaufrichtung des Staates die Schaffung eines freien Bauern-

standes sein müsse. Schon am 23. August 1807, also kaum G

Wochen nach dem Abschluss des Friedens von Tilsit, hatte der

König angeordnet, ein Gesetz über die Aufhebung der Erbunter-

thänigkeit zu entwerfen. Der Freiherr von Hardenberg, der auf

Napoleons Befehl aus dem Ministerium entlassen worden war,

sandte auf königliche Ordre von Riga aus, wohin er sich geflüch-

*) Leuc u. Rönne I, Einleitung S. 82 (T., II, 8f59 ff.

**) Königreicli Westphalen : Verfassung vom \h. Nov. 1807 und Verord-

nung vom 2.3. Oclober 18085 Königreicli Bayern ; Gesetz vom .31. August 180vS;

Grosslierzoglhum Berg und Cieve : Beeret vom 12. Dec. 1808; Nassau : Gesetz vom

1. Januar 1808, 1. u. 3. Septemlter 1812; Grossherzogthum Hessen: Verordnung

vom 23. Mai 1811 und Gesetz vom 13. Mai 1812 u. s. w.

***) Kabinetsordre vom 25. Juli 1798. Vgl. Leite u. Rönne I. Einl. S. 7ß.
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tat, eine umfassende Denkschrift über die Reorganisation des

Staates ein, die erst in den letzten Jahren durch Leopold von

Rauke vollständig veröffentlicht worden ist. Sie enthält die Grund-

sätze, die dann in der Gesetzgebung der Jahre 1807 bis 1814 zur

Ausführung gelangt sind. In erster Linie verlangt auch Harden-

berg die Aufhebung der Erbunterthänigkeit, die Befreiung des

Bauernstandes. ,,üie Begebenheiten, sagt er, welche seit mehreren

Jahren das Staunen der Welt erregen und dem kurzsichtigen Auge

als fürchterliche Uebel erscheinen, scheinen vielmehr mit einem

weisen Weltplan der Vorsehung zusammenzuhängen : das Schwache,

Kraftlose, überall Veraltete zu zerstören und neue Kräfte für

den weiteren Fortschritt zur Vollkommenheit zu wecken. Der

Staat, dem es glückt, den wahren Geist der Zeit zu erfassen

und sich in jenen Weltplau durch die Weisheit seiner Regierung

hineinzuarbeiten, ohne dass es gewaltsamer Zuckungen bedarf,

hat unstreitig grosse Vorzüge und seine Glieder müssen die

Sorgfalt segnen, die für sie so wohlthätig wirkt. Unkräftig sind

alle Dämme gewesen, welche man dem Strom der Revolution

entgegengesetzt, weil Schwäche, egoistischer Eigennutz und fal-

sche Ansicht sie ohne Zusammenhang aufführten. Der Wahn,

dass man der Revolution am sichersten durch Festhalten am
Alten und durch harte Verfolgung der durch sie geltend gemach-

ten Grundsätze und Ideen entgegentreten könne, hat nur dazu

beigetragen, dieselbe zu befördern und ihr eine stets wachsende

Ausdehnung zu geben. Eine Revolution im guten Sinne, zu

dem grossen Zweck der Veredelung der Menschheit führend, durch

Weisheit der Regierung und nicht durch gewaltsame Impulsionen,

muss vielmehr als Ziel und leitendes Princip betrachtet werden.

Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung

scheinen die für Preussen angemessensten Formen."*) Am
9. October 1807 erschien das Gesetz, das verkündete: „Mit dem
Martinitag 1810 hört die Gutsunterthänigkeit in unseren sämmt-
lichen Staaten auf. Nach dem Martinitage 1810 giebt es nur
freie Leute." Aber damit war nur die persönliche Freiheit ge-

geben, es sollte auch ein selbständiger Bauernstand geschaffen

werden. Durch die Verordnung vom 27. Juli 1808 schenkte der
König den Immediatinsassen der Domänen von Ostpreussen, Lit-

tauen und Westpreussen das volle, uneingeschränkte Eigenthum

*) DenkwiinJijäkoileri des .Siaaiskaiizlers l-ürsleii v. Hardenberg IV, 454 fT.
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ihrer Grundstücke ohne jegliche Entschädigung'^). Das Edict

vom 14. September 1811 sprach allen Inhabern von bäuerlichen

Höfen auf Privatgütern das freie Eigenthum an denselben zu,

jedoch gegen eine den bisherigen Grundherren zu gewährende

Entschädigung: die Bauern, die einen erblichen Anspruch au

ihren Hof (das Gesinde) besassen, sollten ein Drittheil ihrer Län-

dereien, diejenigen, die keinen erblichen Anspruch hatten, die

Hälfte an den Gutsherrn abtreten. Jedoch konnte statt der Abtre-

tung des Landes auch eine Entschädigung in Geld gegeben werden**).

So war — mit Ausnahme einiger weniger Länder, in welchen

erst nach 1815 die Aufhebung der Leibeigenschaft erfolgte***) —
in der Napoleonischen Zeit überall in Deutschland die persönliche

Freiheit den Leibeigenen gewährt worden. Die persönlich freien

Bauern waren Eigenthümer ihres Grund und Bodens geworden.

Die Frucht der furchtbaren Zeit, die das deutsche Volk durch-

lebt hatte, in der die deutsche Nation unterzugehen drohte,

war das kostbare Gut eines auf dem eigenen Grund und Boden

sitzenden Bauernstandes. Aber durch die Gesetzgebung dieser Zeit

war nur der erste Act der Befreiung des deutschen Bauernstandes

vollzogen. Die Leibeigenschaft war aufgehoben, der Bauer in die

rechtliche Möglichkeit versetzt, frei über seine Person und sein

Eigenthum zu verfügen. Dem Grossgrundbesitz zur Seite war

ein kräftiger Bauernstand getreten. Aber noch befand sich dieser

Bauernstand in politischer und wirthschaftlicher Abhängigkeit

von dem Grossgrundbesitz. In den meisten Ländern Deutsch-

lands war zwar das Eigenthum der Bauern anerkannt worden.

A,ber sie hatten nach wie vor Abgaben und meist auch Frohn-

den an den früheren Herren zu leisten. Ihre wirthschaftliche

Freiheit war dadurch wesentlich beschränkt. Eine Ablösung der

Grundzinsen und Frohnden war zwar gestattet, aber sie hing von

dem Belieben beider Parteien ab. Der Adel war durchaus nicht

geneigt, selbst die Hand zur Ablösung zu bieten. Die Wissen-

schaft der Volkswirthschaft bemühte sich nachzuweis,en, dass die

Ablösung der Grundlasten nicht nur für den Bauern, sondern

auch für den Grossgrundbesitzer von dem grössten ökonomischen

*) Abgedruckt bei Lctle u. Rönne I, 243.

**) Lette und Rönne I. Einleitung ?. 100.

***) In Würteniberg, wd schon 1797 die Landstände den Antrag auf Auf-

hebung der Leibeigenschalt gestellt hallen, erfolgte dieselbe durch das Edict vom

IP. \o\(nibor 1817 3 in Mecklenburg durch die Verordnung vom IP. Januar 18'20.
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Werthe sei. Aber sie predigte tauben Ohren. Sie verwies ver-

gebens auf den Aufschwung, die die Landwirthschaft in den Län-

dern genommen, in welchen die Ablösung vollzogen worden war.

Der Adel wollte die Ablösung nicht, weil er das letzte Band,

das den Bauer noch in Abhängigkeit hielt, nicht zerreissen wollte.

Die Frage war für den Adel in erster Reihe keine wirthschaft-

liche, sondern eine politische.

Nach den Befreiungskriegen, in den Zeiten der Reaction

gewann der Adel von neuem einen massgebenden Einfluss im

Staate. Vielfach wiegte man sich in der Illusion, das Rad der

Zeit zurückdrehen zu können. Kleinstaatliche Verblendung

glaubte in künstlichen Schöpfungen und in der Förderung der

Interessen des Adels die sichersten Stützen einer Scheinexistenz

zu finden. Ging man doch so weit, dass in einigen Staaten nach

dem Sturz Napoleons die Leibeigenschaft wieder eingeführt wurde,

freilich um nach wenigen Jahren von neuem aufgehoben zu

werden*;. Selbst in Preussen ward die Ausführung der grossen

Gesetze der Reformperiode verzögert, ja es wurden höchst be-

dauerliche Rückschritte gemacht, in Folge deren zahlreiche Be-

sitzer kleinerer Bauernstellen von dem ihnen zugesicherten Eigen-

thumserwerb ausgeschlossen wurden**).

Und mit dieser wirthschaftlichen verband sich eine politische

Abhängigkeit der Bauern. In Folge der gesammten Entwickelung,

welche das öffentliche Recht in Deutschland genommen, war schon im

Mittelalter die Befugnis äut Ausübung der Gerichtsbarkeit in

Verbindung getreten mit dem Besitz von Grund und Boden. Als

in der zweiten Hälfte des Mittelalters sich ein geschlossener

Adelsstand bildete, gelang es demselben, auch ein eigenthümliches

ständisches Besitzesrecht zu schaffen. Der Ritterstand schuf sich_

Rittergüter, die seine Mitglieder allein erwerben und besitzen

konnten, mit deren Besitz der Besitz von umfassenden öffentlichen

Rechten verbunden war. Der Rittergutsbesitzer ward Inhaber

der Gerichtsbarkeit über das umliegende Gebiet. Aus der Ge-

*) WiederhergestelU wurde die Leibeigenschaft in dea althannöverschea

Landestheilea (nicht in den 1814 neu ernrorbeaeu) des Königreichs Hannover

durch Verordnung vom 23. August 1814 und in Kurhessen durch die Verord-

nuog vom 14. Januar 1814. In beiden Ländern ergingen Gesetze über die de*

finitive Aufhebung der L-^ibeigenschaft im Jahre 1831. Vgl. Grefe, Hannovers
Recht I, 330 ff. und Roth undj;Meibom, Kurhessisches Privatrerht I, 204 ff.

•) Lette und Rönne I, Einleitung S. 101 ff, S. 116.

Baltische Monatsschrift, Bd. XXVII, lloft 2. 9
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richtsbarkeit entwickelte sich aber eine obrigkeitliche Gewalt im

allgemeinen, die seit dem 16. Jahrhundert als Polizeigewalt be-

zeichnet wird. So war der Rittergutsbesitzer nicht blos Herr

seiner leibeigenen Bauern, sondern auch Inhaber der gerichtlichen

und polizeilichen Gewalt. Freilich haben schon seit dem 17. und

18. Jahrhundert die Landesherren die Ausübung dieser obrigkeit-

lichen Gewalt einer Aufsicht unterworfen, Seitdem sich ein

berufsmässiges Beamtenthum, eine Bureaukratie ausgebildet, hatten

die Gerichtsbarkeit und die Polizei der Gutsherren ihre Existenz-

berechtigung verloren. Hier war eine der letzten Burgen, in die

sich die mittelalterliche Ptcchtsordnung in ihrem Kampfe mit dem

modernen Staat zurückgezogen hatte. Die Zeiten, in denen der

Gutsherr nach Willkür Gerichtsbarkeit und Polizei hätte ausüben

können, waren längst vorüber. Seit dem 18. Jahrhundert hatte der

Staat die Bedingungen und Formen der Ausübung durch seine

Gesetze geregelt, hatte er eine strenge Aufsicht über die Hand-

habung der gutsherrlichen Polizei geführt, hatte er allen Personen,

die sich durch die gutsherrlichc Gewalt gekränkt fühlten, den

Rechtsweg an die staatlichen Organe geöffnet. Aber trotzdem war

der Bauer nicht unabhängig, nicht politisch frei, so lange er der

obrigkeitlichen Gewalt des Herrn unterstand, dem er Frohndeu

.zu leisten und Grundzinsen zu entrichten hatte. Vor allem in

den Staaten, in welchen constitutionelle Verfassungen eingeführt

worden waren, trat der Widerspruch zwischen der modernen Ver-

fassuno- und den noch vorhandenen Trümmern der mittelalter-

lichen^Rechtsordnung grell hervor. Der Bauer, der berufen war,

mitzuwirken an der Bildung der Volksvertretung, der selbst

Mitglied des Landtages sein konnte, er stand noch immer in der

Abhängigkeit eines Adels, der sich fast durchweg der constitutio-

nellen Verfassung feindlich zeigte. Dieser Zwiespalt zwischen

Verfassung und Gesellschaftsordnung hatte aber noch eine weitei^e,

für das öffentliche Leben des Volkes höchst bedauerliche Folge).

Solange der Bauer nicht frei wai' voir. der obrigkeitlichen Gewalt

des Adels, konnte es auch keine freie Gemeindeordnung ..geben.

Der Bauer hatte die Rechte und Pflichten des Staatsbürgers. Lr

hatte Steuern zu zahlen, er hatte Militärdienste zu leisten,. er

hatte in den Landtag oder in Preussen wenigstens in die Kreis-

und Provinziallandtage seine Vertreter zu senden und dort an

der Berathung der Landesangelegenheiten sich zu betheiligen -

*) Vgl. L. V. Stein, Verwaltungalehre VII, 224 ff.



Befreiung des Bauerustaiules. 123

in seiner Gemeinde aber war es sein ehemaliger Herr, der adelige

Rittergutsbesitzer, der die Polizei ausübte und das Gericht be-

stellte, der die Gemeindeverwaltung beaufsichtigte und, wenn er

wollte, lenkte. Während nach dem grossen Vorbilde, das im

Jahre 1808 die Städteordnung des Freiherrn von Stein gegeben,

in fast allen deutschen Staaten die Städte eine freie Verfassung

und das Recht der Selbstverwaltung erhalten hatten, konnten in

den Landgemeinden unter der doppelten Vormundschaft der

Bureaukratie und der Gutsbesitzer Geraeinsinn und Selbstthätig-

kcit sich nicht entwickeln. Der Bauer, dem politische Rechte

verliehen worden waren, der den grössten Theil der Staatslasten

zu tragen hatte, er fühlte sich gehemmt und beengt in seinem

wirthschaftlichen Leben durch Frohndeu und Zinsen, in deren

Ablösung der Gutsherr einzuwilligen sich weigerte; er fühlte sich

gekränkt und gereizt durch die politische Macht, die der Ritter-

gutsbesitzer noch über ihn auszuüben hatte. Die Verfassung hatte

für ihn nur geringen Werth, so lange er in seiner Wirthschaft

und in seiner Gemeinde nicht frei war. Die Vollendung der

Befreiung des Bauernstandes war die Voraussetzung für die

Herstellung der freien Gemeinde. Die freie Gemeinde aber ist

erst die Basis der freien Verfassung. Hierin, in diesem Mangel
der Selbstverwaltung in den Landgemeinden lag eines der Haupt-
übel, an welchen das deutsche Verfassungsleben vor dem Jahre
1848 krankte. Die Geschichte hat heute das Urtheil gesprochen
über die Bewegungen der Jahre 1848 und 1849. Sie sind geschei-

tert und mussten scheitern, soweit sie gerichtet waren auf Her-
stellung der nationalen Einheit, auf Gründung des Deutschen
Staates. Noch waren die Dinge nicht genügend vorbereitet, noch
waren die Geister nicht genügend geklärt, noch fehlte es an dem
Manne, der mit Herrscherblick und Herrscherhand die wider-
strebenden Elemente zu einer Einheit zu gestalten vermochte.
Aber es ist auch ein entschiedener Irrthura, zu glauben, dass die
Masse des Volkes, die im Jahre 1848 in allen deutschen Staaten
von der Beweguug ergriffen wurde, beherrscht gewesen sei von
dem idealen Gedanken der deutscheu Einheit oder von revolutio-
nären Ideen. Was die Masse des Volkes, insbesondere des Land-
volkes im Jahre 184S wirklich wollte, das ist durch die Bewegung
auch erreicht worden. Das aber war nichts anderes als die
Durchführung der Befreiung des Bauernstandes. Das ist das
grosse bleibende Resultat der Jahre 1848 bis 1850 gewesen.

9*
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Durch umfassende Gesetze wurde die Ablösung der Frohnden, der
Grundzinsen, überhaupt die Aufhebung aller aus der Unfreiheit
entsprungenen Lasten des Grundbesitzes und der ländlichen Be-
völkerung vorgeschrieben und geregelt. Es ward nicht mehr dem
]3elieben der Grundherren überlassen, ob sie sich über die Ab-
lösung der bäuerlichen Lasten mit ihren Bauern verständigen
wollten oder nicht. Alle Lasten, welche ihren Grund nur in den
früheren Herrschaftsverhältnissen hatten, wurden durch Gesetz
beseitigt, die meisten derselben jedoqh gegen angemessene Ent-
schädigung, welche die Bauern zu leisten hatten. Dahin gehörten
die Heimfallsrechte jeder Art, die Vorkaufs- und Näherrechte,
der Dienstzwang, die Schutz- und Anzugsgelder, die Tagesfrohndeu
und Djenste, die Zehntrechte, die Abgaben und Gebühren, die
bei Besitzesveränderungen an den Rittergutsbesitzer zu zahlen
waren u s. w., u. s. w.*;. Die Reallasten dagegen wurden nicht,

wie die aus den Herrschaftsverhältnissen hervorgegangenen Ab-
gaben und Dienste, direct durch das Gesetz aufgehoben. Sie

wurden vielmehr abgelöst durch Umwandlung in eine rein obli-

gatorische Schuld nach Verhältnis ihres Geldwerthes. Theils

aber — wie in Oesterreich**; — musste die Ablösung der Real-

lasten durch die Pflichtigen sofort angemeldet und begonnen
werden, theils ward es jeder der Parteien (Grundherren wie

Bauern) freigestellt, die Ablösung der Reallasten zu verlangen***),

theils endlich ward ein solches Ablösungsrecht nur den Pflichtigen

zugestanden f). Durch Gründung von Rentenbanken und Credit-

vereinen wurde die Ablösung durch den Staat erleichtert. Und

*) Preussen, Gesetz vom 2. Mä'-z 1850 § 2, 3 ; Bayern, Ablösungsgesetz

vom 4. Juni 1843, Art. 16, 17; Sachsen, Ges. vom 15. Mai 1S51; Würtemborg,
Gesetz vom 14, April 1848, 17. Juni und 24. August 1849; Baden, Ges. vom
10. April 1848 u, s. w. — Oesterreich Patent vom 7. Sept. 1848 und Gesetze

vom 4. März 1849 und 17. December 1852. In den einreinen Bestimmungen
weichen natürlich alle diese Gesetze sehr von einander ab, sie gehen aber alle

von demselben Princip aus. Vgl. die genaue, aber wenig übersichtliche Zu-

aammecstellung bei Judeich, die Gruudentlastung in Deutschland. 1863
**) Gesetz vom 4 März 1849, § 1, 2. Auf einem ähnlichen Princip be-

ruht das Bayr. Gesetz vom 4 Juni 1848, Artikel 8. 23, das die Fixation in

eine feste Geldrente vorschreibt. *

**») So Preussen Gesetz vom 2. März 1850, § 94, Sachsen § 23, Wür-

temberg Ges. v. 1843, § 8 u. s. w.

t) So in Bayern, Ges. voa 1848, §. 23, wenn es sich nicht blos um Ver-

wandlung iu eine feste Goldrente, sondern um völlige Aufhebung durch Ent-

richtung des Capitalbetrages handelt.
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wie wirthschaftlich, so ward auch politisch die Unabhängigkeit

des Baueinstandes von dem Grossgruudbesitz hergestellt durch

Aufhebung der Patriuionialjansdiction*^ und der gutshcrriichen

Polizei**). Nirgends mehr im deutschen Reich ge\\'airirt"'crerT?esitr

Von Grund und Boden das Recht zur Ausübung obrigkeitlicher

Befugnisse***;, die letzten Ueberreste der mittelalterlichen Ge-

sellschaftsordnung sind verschwunden. Der Bauer wie der Gross-

grundbesitzer und der Städter, sie sind in gleicher Weise den

von dem Staate bestellten Orgauen der öffeutlicheu Gewalt unter-

worfen. Der Staat hat alle seine Rechte wieder an sich genom-

men. Die auf dem Grund des freien Staatsbürgerthums gebilde-

ten Corporationen der Stadt- und Landgemeinden, der Kreise

und der Provinzen hat der Staat aber mit dem Recht der Selbst-

verwaltung ausgestattet. In ihnen beruft er alle Staatsbürger

nach Massgabe ihrer Leistungen und Fähigkeiten zu gemeinsamer

Arbeit, zur Mitwirkung an der Erfüllung staatlicher Pflichten.

Die einzige zeitgemässe Form aber, wie sich aristokratische Ver-

hältnisse auf dem platteu Lande bewahren lassen , beruht,

wie Röscher sagt, darauf, dass man die grossen Grundbesitzer

allgemein für die eifrigsten und gechicktesten Vertreter des

landwirthschaftlichen Berufes halte, für die sichersten Stützen

der gebildeten und wohlhabenden Landleute gegen Staatsdruck

und Volksbewegung, für die menschenfreundlichsten Patrone

des ländlichen Proletariats f)- So ist endlich ein auch der That

nach freier, unabhängi^r Bauernstand geschaffen, der eine feste

Stütze des Staates und eines der sichersten Elemente für eine

gesunde Weiterentwickelung des deutschen Volkslebens darbietet.

Von mannichfachen äusseren und inneren Gefahren ist das junge

deutsche Reich umgeben. Wie es im Kriege geboren ward, so

hat es auch unter inneren Kämpfen sich weiter zu entwickeln.

An die Stelle der hochfliegenden, hoflnungsreichen Stimmung,

mit der das deutsche Heer 1871 aus dem Kriege zurückkehrte,

*) Bayern, Ges. v. 4. Juni 1848, Preussen, Verordo. v. 2. Januar 1849;

Otsterr., Ges. v. 16. Juni 1849; Haunover, Gesetz vom 8. Novemb 1850 u. s, w,

*) In den östlichen Provinzen Preussena ist allerdings die gutsherrliche

Polizei erst aufgehoben worden durch die Kreisordoiing von 1872.

**) Die letzten Reste einer Patrimouial-Jtjrisdictioo, die sich noch in

einigen kleineren Staaten erhalten hatten, sind jetzt beseitigt durch die Gerichtar

Verfassung des deutschen Reichs von 1877, § 15.

t) W. Röscher Nationalökonomik des Ackerbaues 3 119.
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und mit der es überall empfangen wurde, sind heute vielfach

Mismuth und Unzufriedenheit getreten. Wirthschaftliche und
sociale, kirchliche und politische Uebel gilt es zu heilen, und
nicht leicht sind die Mittel, die zur Heilung führen, zu finden.

Aber trotz allem darf heute der Deutsche getrosten Herzens in

die Zukunft schauen. Mit mächtiger Hand waltet der Kaiser

de^ Reichs, und gesund ist die Grundlage, auf der der deutsche

Staat ruht — der deutsche Bauernstand.

Es sei mir zum Schlüsse gestattet, mit wenigen Worten auf

die Entwickelung, welche die Dinge in Livland nahmen, einzu-

gehen. Ich habe erwähnt, wie im Jahre 1804 die Leibeigen-

schaft dadurch einen wesentlich anderen Charakter erhielt, dass

den Bauern ein erblicher Anspruch an ihr Gesinde gewährt

wurde. Der Verkauf der Leibeigenen ohne Land ward unter-

sagt, das Recht der Hauszucht wesentlich beschränkt. Für die

Frohnden und Abgaben, die die Bauern zu leisten hatten, wur-

den bestimmte Normen in den Wackenbücheru aufgestellt, um
für die Zukunft die Willkür auszuschlicssen Den Bauern ward

die Möglichkeit eines menschenwürdigen Daseins gegeben. Frei-

lich zeigte sich bald, dass hierbei nicht stehen zu bleiben war.

Das Mass der Frohnden und Abgaben, das den Bauern aufge-

häuft worden war, ging vielfach über ihre Kräfte*). In Estland

war es schon 1805 zu einem bedenklichen offenen Aufruhr der

Bauern gekommen, der nur durch Militärgewalt niedergeworfen

*) Tb. von Bernhardi, Geschichte Russlands und der europäischen Politik

iu den Jahren 1814 bis 1831 III, 104 : „Das üebel lag darin, dass die Ver-

pflichtungen, die dem Bauer auferlegt wurden, selbst in Livland viel au hoch

bemessen waren, und in dem von Natur selbst dQrftig ausgestatteten Estland

noch höher. Es Hess sich sehr leicht nachrechnen, dass der Bauer, wenn er

auf das beschränkt blieb, was ihm das Gesetz an Ackerland und Wiesen zu-

erkannte, dagegen leisten sollte, was ihm auferlegt war, um nur eben mit seiner

Familie und seinem Gesinde kümmerlich sein Leben fristen zu können, aller-

mindestens Jahr aus, Jahr ein fabelhafte Ernten machen musste, wie sie nur

in Feenmärchen vorkommen mögen." Th. von Bernhardi ist bekanntlich ein

eben so bedeutender Schriftsteller über Agrarpolitik (vgl. das ürtheil Roschers

Ober ihn in der Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland, S. 1041)

wie er ein gründlicher Kenner der Ostseeprovinzen ist. Vgl. ferner Ewers, Vom

Zustand der Bauern in Liv- und Ehstland (Dorpat 1806) S. 16 ff. und Hueck,

Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Ehst-, Liv- und Kurland

(1845) S. 119 ff. Letzterer weicht in seiner Berechnung von der von Ewers

allerdings vielfach ab.

. \
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werden konnte*). Die ungeheuren Ereignisse, die in dem Westen

sich vollzogen und die dort überall den Bauern die persönliche

Freiheit gebracht hatten — sie konnten nicht ohne Einfluss auf die

hiesigen Lande bleiben. Schon im Jahre 181l3'klärte..sich d^^^^

Ritterschaft Estlands bereit ^Idiel^eibeigenschafL. aufzuheben,

den Bauern die persönliche Freiheit zu gewährcu und das

System der freien Contracte einzuführen. Indem man der Be-

freiung des Bauernstandes näher trat, hatte man in nächster

Nähe zwei Vorbilder vor sich, zwischen denen man wählen

konnte. In Deutschland, vor allem in Preussen, war die Leib-

eigenschaft aufgehoben, die Bauern aber zugleich zu Eigenthümern

ihrer bäuerlichen Güter erklärt worden. Dort hatte man einen

freien Bauernstand gegründet. Wie in Preussen, war in dem an-

deren Nachbarland, in Polen ebenfalls im Jahre 1807 die Leib-

eigenschaft aufgehoben worden, aber mehr dem Namen als der

Sachenach. Dem freigewordenen polnischen Bauern ward keinerlei

Anrecht an irgend einen Theil des Grund und Bodens zuerkannt.

Der Adel hatte die volle freie Verfügung darüber sich vorbehal-

ten. Der persönlich freie Bauer ward damit auf Gnade und

Ungnade dem Herrn übergeben, der Adel konnte nach wie vor

ihm alle Lasten aufbürden, er konnte ihm die Bedingungen vor-

schreiben, unter denen er ihm die Fristung des Lebens künftig

hin gestatten wollte. Die Aufhebung der Leibeigenschaft war

nur die Begründung einer neuen Knechtschaft. Der Adel hatte

daraus nur den Vortheil gewonnen, dass er jetzt nicht mehr wie

früher für die armen und kranken Bauern Sorge zu tragen hatte,

da sie ja jetzt freie, selbständige Personen waren. Selbst die

Freizügigkeit, die das einzige Gut hätte sein können, das für

den Bauern aus einer solchen Aufhebung der Leibeigenschaft

hätte entspringen können, ward so sehr beschränkt, dass sie

thatsächlich nicht existirte**).

*) Eine nach Angabe des Verfassers actenmässige Darstellung dieser

Unruhen findet sich in dem Illustrirten Revalischen Almanach für 1859, S. 33
— 57. Eines Bauernaufruhrs, der 1803 in der Nähe von Wolmar stattgefunden
hatte und durch Militär unterdrückt werden musste, erwähnt Tiebe a. a. 0. S. 54,

**) Aufgehoben ward die Leibeigenschaft durch die von Napoleon decre-
tirte Verfassung des Herzogthums Vi^arschau von 1807. Die näheren Bestim-
mungen wurden erlassen durch die Verordnung vom 21. December 1807. Vgl.
Klebs, Laudesculturgesetzgebung im Grossherzogthum Posen S. 42; v. Beruhardi
III, 27 ff.
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Trotz der warnenden Stimmen, die sich erhoben*), zog

man es damals in den Ostseeprovinzen vor, denselben Weg einzu-

schlagen, den man in Polen betreten hatte. Man hob die Leibeigen-

schaft auf, aber entzog den Bauern das ihnen im Jahre 1804 zuer-

kannte erbliche Recht an ihrem bäuerlichen Gute. Man gab ihnen

die persönliche Freiheit, aber gewährte ihnen selbst nicht die volle

Freizügigkeit**). Die Beschränkungen der Hauszucht, die 1804

eingeführt worden waren, wurden jetzt zum Theil wieder beseitigt.

Während nach der Bauerverordnung von 1804 Bauerwirthe

der Hauszucht des Herrn nicht unterlagen und nur durch das

Bauergericht zu einer Strafe verurtheilt werden konnten (§138),

ward in der Bauerverordnuug von 1819 § 152 ausdrücklich

bestimmt, dass Wirthe und Pächter, die sich auf der Hofsarbeit

befinden, ohne vorherige Untersuchung und ohne Erkenntnis des

Bauergerichtes der Hauszucht unterworfen werden können. Der

Herr oder der von ihm beauftragte Aufseher (Kabjas) konnte sie

mit zweitägiger Verhaftung bei Wasser und Brod und mit 15

Stockschlägen bestrafen. Selbst Frauen waren hiervon nicht

ausgenommen***). Nach dem Urtheil der zuverlässigsten und

kenntnisreichsten Männer — ich nenne nur den Dorpater Pro-

fessor Hueckf) und den verdienten Finanzminister v. Can-

*) Vgl. insbesonf1««re die von Jegör von Sie?er3 (zur Ü .'schichte dor

Bauernfreiheit) wieder abgedruckten AofsÄtze Ton H. v. Hagemeiatcr und K v.

Bruiningk aus dem Jahre 1817.

**) Nach der Bauerverordoung von 1819 § 15 durften Bauern bis 1832

sich dicht in den Städten niederlassen. Mitglieder des Bauernstandes, die in

einer and Ten Gemeinde Gesindestellen pachten oder sich als Dienstboten rer-

dingen wollten, mussten nachweisen, dass diese Gemeinde sie aufgenommen

habe. Zur Aufnahme eines neuen Mitgliedes in die Gemeiide war aber die

Zustimmung des Gutsherrn erforderlich {§§ 63, 64, 65). Dienstboten

konnten nur von drei zu drei Jahren, d. h. von einer Revision zur andere, den

Kirchspielsbezirk verlassen (§ 452). Die Grenzen des Gouvernements durften

Bauern überhaupt nicht verlaisen. Lagen ganz besondere Verhältnisse

vor, die ihnen dies nothwendig machten, so bedurften sie in jedem einzelnen

Falle hierzu einer Erlaubnis des LandrathscoUegiums (§ 70; Patent vom 29.

November 1832).

**) Man hört häufig auch jetEt noch äussern , dass die Esten fttr die

Schmach der körperlichen Züchtigucg nicht empfindlich gewesen seien. Das

Gegentheil bezeugt für das 19. Jahrhundert ein so guter Kenner der Verhält-

nisse und des Volkscharakters wie Hueck a. a. 0. S. 176, für das 18. Jahr-

hundert Jannau a. a. 0. S. 114.

t) Hueck a. a. 0. S. 180: .,Die Ungewissheit über die eigene Lage bei

der Fortdauer der Frohaverhaltaisse macht uns die zunehmende VerarmuDg
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(.,1,1*) _ ward durch die Aufhebung der Leibeigenschaft der

Zustand der Bauern in Livhmd nicht verbessert, sondern ver-

schlimmert. Erst traurige Erfahrungen, die ja noch dem Ge-

dächtnis der lebenden Generation nicht entschwunden sind, führ-

ten auf den rechten Weg zurück. Konnte man sich auch nicht

entschliessen, dem Bauern ein Eigenthumsrecht an einem Theil

des Grund und Bodens zuzugestehen, so gab man ihm doch ein

Nutzungsrecht daran und eröffnete ihm die Möglichkeit, Eigen-

thumsrecht daran zu erwerben Langsamer als in andern Län-

dern vollzog sich hier der Process der Befreiung des Bauern-

standes. Erst die Beseitigung der Frohude, die Gewährung, dej:

Freizügigkeit, die Organisation freier Bauerngemeinden haben die

Unabhängigkeit des Bauernstandes geschaffen.

Nicht leicht hat es das Schicksal diesen Landen an der Ostsee

gemacht, sich im Kampfe der Völker zu behaupten. Höhere Forde-

rungen als unter andern Himmelsstrichen werden hier an die That-

kraft, an die Aufopferung für das Vaterland gestellt. Nach schweren

Kämpfen und gefahrvollen Krisen ist es dem Lande unter der

segensreichen Regierung Kaisers Alexander 11. gelungen, einen

freien Bauernstand und freie Bauerngemeinden zu schaffen.

Der Boden ist bereitet für eine glückliche Entwickelung. Aber

wie in früheren Jahrzehnten , so kann auch in der Gegenwart

nur durch ein opferbereites Zusammenwirken aller Kräfte eine

ruhige und stetige Weiterentwickelung gesichert werden. Wir
wollen rückschauen in die Vergangenheit, nicht um den Stoff zu

gegenseitigen Anklagen zu finden, sondern um die Gesetze zu

erkennen, nach denen die Geschichte sich vollzieht. Die Ge-

schichte aber lehrt, dass nicht in der Trennung der Stände, nicht

in der Herrschaft des einen Standes über den anderen, sondern

dass in der Einheit des gesammten Volkes, in der ge-
meinsamen Arbeit und in der gemeinsamen Hingabe
an das Vaterland die Aufgaben der Gegenwart und die
Bürgschaft für die Zukunft beschlossen liegen!

E. Loening.

der Landleute erklärlich. Denn dass diese in vielen Gegenden unserer Pro-

vinzen wirklich statlfindet, muss leider eingestanden werden."
***) Die Oekonomie der menschlichen Gesellschaften und das Finanz-

wesen (1845) S. 44: „Der Bauer in Liefland ist ärmer und sorgloser geworden,
seit er die Freiheit erhalten hat und zam Zeitpächtcr seines Hofes geworden ist."
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tragen, crfdjetncn un§ fol(i)e 3)e§potien Bebeutenber unb mäc[)tiger al§ fie tr)ot=

fäc^lic^ finb. ©in afrüanifd^er |)errfc£)er ift nic^t ba§ OBerl^aupt eine§ einigen

93ol!e§, unb barum nur eine Vergängliche ®rö§e, bie burd) einen 5lnfturm

toon aufeen öerfc^toinbet , bie öon ben Häuptern ber ©efc^lec^^tSgenoffenfdjaftcn

gebulbet ober geftürjt tüirb. Sic^ ftarf gül)lenbe öerfagen S^riBut unb ^olge,

unb ttorBei ift e§ mit bem Sd^cinc ber 5]iad)t unb (SJröfee. £a§ altein Seftänbige

BleiBt bie ©runbgemeinbc, bie feft gcjc^loffen ftel)t: naä) innen frieblidj, nad)
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Qufeen feinblic^. 2Dcr iü(i)t ju i^r, ju „if)rcr ßrbe" Qcfjört, ift f(^u^to§ unb

xcc^tlo»; ci: ift ftetg, unb tnäre er bc§fel6eti Stamme», bet gtemblinfl:

luutua pl. batua. .^ier Bec^egnet un» ber neuexbingl öon dntbetfern t){e(=

(genannte 5kme eine» 25olf§ftamme§, ^atua, ber qI§ fotc^er cnttoebcr aUenf^olBcn

ober mrgenb»too öorfommt , benn fo toerben e6en £eute, aud) bie Europäer, 6e=

jcic^net, bic nid^t ber 9te(^te ber Betreffenben ©runbgemcinbe tfjeit^oftig , bie

crbfrcmb finb. 2Birb bie ©runbgemcinbc für i^rert Sßofjnfi^ 311 ja'^treiji^,

fc^orcn fic^ Unäufricbene um ein neue« £6er!§aupt, bann finbet eine ^IB^tDeigung

ftatt, bie ©rünbung einc§ neuen SBofjnft^e» in ber 9M^e ober |}erne. S)ie 5lu§=

gefc^toärmten 6Ici6en auf if)rer @rbe im alten 3}er6anbe, ober bitben, tnenn fie

ftd§ ftarf genug füfjlen, irgenbtoo eine neue ©runbgemeinbe, ober fügen fic^ einer

biö^er frembcn ein, jum 3ei<$en beffen fie 6rbe ober f^cuer ne'^men, unb 3U=

bringen, tnal fte i^r eigen nennen. ©liebem fie fi(^ 6Io§ an, fo Mafien fie in

•Hnerfennung i^rer 5lb^ängig!eit auf ber neuen Srbe Sribut abzuliefern ober

boc^ äuäufic^ern.

Sie ©runbgemeinbe ift unbefc^räntte öerrin i^rer 5(ngelegen^eiten , fo tüeit

ifire @rbe reicht; bie ungefi^mälcrte 23en)a^rung ifirer Ü^ec^te ^ängt ab öon ber

93la(^t, hk fie bafür einlegen !ann. 3Inbcrcn ©runbgemeinbcn gegenüber finb

ifjre 3(nge^örigen gtei(^möBig haftbar, ßiner für Me, toie Me für ßinen.

Unter ben 5Jtitgliebern toirb perfön(i(^e§ tobte§ Sigent^um nic^t anerfannt;

eg Bleibt , mit "siuöuafjme, beffen , ha^ bie ^anb ^ält unb ber ßörper trägt , ber

eippe na(^ ^ebürfnife unb ^efc^Iufe öerfügbar. e§ gibt mithin !ein gegen=

ftänblic^eg ^^riüateigent^um. %ui} ha^ 2Bo:§n= unb 2ßirt£]fc^aft§geBiet ift ßigen=

tf)um toeber be§ ginjclnen noc^ ber eippe. S^er @eban!e, baB DJlenfc^en ßrbe,

bie ganje ober ein Stüii, alfo ©runb unb Stoben al§ SSefi^t^um 6eanfpruc()en

tonnten, ift ben Seuten noc^ unfaßbar. 5hir ßinel anertennen fie: ha^ jeitlicfie

3lnrect)t auf erarbeitete ^clberträge, unb tnas fonft bie ßrbe freilüillig ^erDor=

bringt. SSeliebig toä^tt ber Stcferbauer ein Sanbftürf, tilgt 2BaIb, Suf4 ®raö,

fc^ürft ben ^oben, fäet, pflanzt unb erntet, toaS if)m erti)ä(i)ft. a]er(äfet er hü'

nac^ ha^ i^elb, o^ne neue 8üat öorjubereitcn , unb bie» ift bie bieget, fo fanrt

^eber aul feiner 6ippe i^m in ber 5Ru|ung nachfolgen. £er grtrag gepftanjter

^-iiK^tbäume geprt i^m auÄfdjrie^Iic^ , faGS beren Sd)atten feinen ^üttenpla^

becft ; ber entfernterer unb aÜer toitb aufgetoac^fenen Bleibt i^m nur fo lange oor«

behalten, al§ er fein 3ei(^en an ilinen läfet, 3. S. ben ^u% ber $palme um^

fc^lieBenb, feinen Steigreifen, mittelft beffen er am glatten ec^afte emporftimmt.

£a 5Hemanbem bic ßrbe, barauf er lebt, 3U eigen ift, fann fie aucl) Diiemanb

oerfaufen. ^ebermann ^at blo§ ha§ bebingte 5tu|ung§rec^t iljrer ©oben — unb

biefeg !ann auä) an ben (ärbfremben auf Seit abgetreten toerbcn, aber nur^an

feine ^perfon, nic^t für 5lac^folger ober ßrben: öciiäBt er bie grbe, fo erlifcl)t

fein Diec^t. £ie 5lbtrctung erfolgt gegen 2;ributoerpfli(^tung, unb immer ift bamit

zugleich bic llnterorbnung, bie ?lb^ängig!eit be§ 3af)lenben üon bem gmpfangen=

ben barget^on — benn möre ^ener ftärfer, fo toürbe er nac§ afrifanifc^em

fSxauö) nic§t geben, fonbern nehmen.

Sag äBof]n= unb a"Öiitl)ic^aft§gebiet ift nic^t bloß unDeräuBcrlic^ ,
e§ gilt

auc^ glcicfifam für f)eilig: cö ift bie 2Biege bc§ Safeinö, bic (Srbe ber ®runb=
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getneinbc, barauf fic lebt, barau» i^r Siechte unb ^Pflic^ten ertoad^fen. ^a^ au§

bev @rbe entfpvoffen , ja toa» nur in i^r feft 311 tnutjeln f(^cint, toiib nic^t

^erau§ge^o6en. £ex ^aum lütib nid^t flefäEt, inbem man bie SBur^eln entBIöfet

imb trennt, fonbern tnbem man i^n, unb fei er ein Stiefenftomm , getr)öl)nli(^

toeit über 5Dlanne§^ö^e öom ^oben müf)fam bur(i)ic^neibet. ööcfiften» ber biefem

@rbftütf ^rembe tnürbe bie 5lrl6eit in ber üblichen Bequemeren SBeife öerric^ten.

Sßcr feine |)ütte an eine onbere ©teUe Oerfe^t, nimmt SjO(^ unb SBänbc, (äfet

aöer öielfac^ bie ©cfpfö^Ie fte^en, benn fie ^aften im <Bü)o^z ber @rbe. £arum barf

fii^ ber Europäer ni(^t tounbern, ha% bie ßeute 6injpruc^ er!^eBen, iüenn er fein

moffiOe§ §au§ aB6rc(^en, fein ^oIjgeBäube mit fammt ben ©runbpfoften jerlegen

unb ^intoegfü^ren tnill. ^a§ ge^t tniber i^rc 5tuffaffung öom grbrec^t. S^afür

einzutreten ift eine ^pflic^t be» 23orfte^er§ ber ©runbgemeinbe. 6r ift nic^t BIo§

5(eltefter, Oberhaupt ber ©ippe, er ift ber §crr i^rer @rbe unb übt 3^er=

tt)altung§red)t tnie @eric^t§bar!eit. ^um 3ei^en beffen fü^rt er ben Stab, auä)

ein bur(i)broc§en gefc^miebetc§ , breittlingige§ 5Jleffer ober ein fonftige§ öerjierte»

^JletaUgerät^ öon oft tounberlic^er unb nic^t feiten !ünftlerifd)er gorm. 8ie alte

ftellen bo§ ©cepter öor. @r !ann e§ ftatt feiner fenben, mit tüic^tiger S5ot=

f(i§aft, 3u aEerlei 35erl)anblungen, unb ber c§ trägt, fte^t für i^n ein.

S)er ^öuptling l^at ju iüai^en, ha% bie @aben ber (ärbe bem ^ufaKen, ber

pflanäte ober fein ^eit^cn lie§, ha% SJerle^ungen ber öeiligfeit ber ©ebietSerbe

gefü^nt tnerben. @r fpric§t 9te(^t , f(^li(i)tet ©treitigCeiten innerhalb ber Sippe

;

er öertritt unb toai\xt 9ie(^te unb 5tnfe^en ber ©einen gegenüber anberen (Srunb=

gcmeinben, orbnct 23erglei(^e ober fü!^rt jur (vntfd)eibung bur(^ bie SBaffen. ^n
mic^tigen 5lngelegen^eiten berat^fciilagt er guöor mit ben ?lngefe!^enften ber 6)runb=

gemeinbe [ober mit alten il^ren ^[llitgliebern. ^^ nac^bem er nacf) innen ober

au^en toirft, ift ba^ ©etüic^t feine§ 5Iuftreten§ öerf (Rieben, ^nner'^alb ber

Sippe gibt e§ !aum ein 5lufle!^nen gegen feinen unb ber ^eift^er Spruc^, in

ungetoöl^nlic^en fällen aber eine l^ö^ere ^nftanj, tno^u Unbct^eiligte au§ 9kd)bar=

fippen gelaben lüerbcn. 23ei SlobeyOerbrec^en ift bic§ h)ol)l bie ^egel.

^n Streitigteiten mit anberen ©runbgemeinbcn ift hk ^Jlaä)i öon grijfeter

S3ebeutung, obfdjon ber 5lfri!aner, fo lange er no(^ öerljanbeln !ann, getoife nic^t

!ämpft, benn babei !ann er tüo'^l fein Sebcn öerlieren, aber ni(^t§ 2ßefcntlic^e§

gctoinnen. Uebrigen§ tnirb, toenn man fic^ einigt, ben §anbel ton Unbet^ciligten

fdllic^ten 3U laffen, in ber Siegel entf(^ieben toie billig, fo ha% auc^ ber ©d)toä(f)ere

fein Stecht finbet. 2)ay ©c^ieb§geric|t tnirb in foli^en gäKen ftct» auf frember

6rbc abgel^alten, unb tüa» er!annt ift, gilt; fo erl)eif(^t e§ ha^ fe^r enttoicfeltc

Ütec^tSgefü^l be§ Eingeborenen. 31^'^^"^ übernimmt aui^ ber ^err ber Erbe, tuo

entfi^iebcn tourbe, bie SSürgfi^aft für bie grfültung be» Sprud^e§ unb !ann baju

alle bie ©runbgemeinben Ijeranjiefjen , bereu 33crtrcter mittagten. Sei tüi(jt)tigcn

gerichtlichen ober politifdien S^er^anblungcn toirb Pon ben S3etl)eiligten jur ^e=

Mftigung (grbc gerüf)rt ober genommen , and) bei fyactcl ober gcucr beratl)en

unb beft^iooren. Unter fold^en Umftänben gebt c» fcljr feierlich ^er. 2<^hcx Zi)cih

ne^mer fm^t burcf) Sd^augcpränge ju mir!en unb bor 5lttem burc^ ein möglid)ft

3a^lrci(^e§ ©efolge fein ^Infcljcn gu ertjöi^cn; fo lommen .^unbertc, manchmal
Saufcnbe äufammcn. 3^er .|)err ber ßrbe, in beffen ©cbict man fic^ trifft, leitet
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bic 3}erfamtntun(^ unb tjcrierrfc^t i'^rcn 9>ertauf tntt un'Bejtoetfeltcr G)clüalt.

6r ciifet ha^ Sßoii ben Ütcbnern naä) feinem ßrmeffen, nie bütfen ^tod burc^=

einonbcr f(freien. 2Ber Bei 9tebe unb ©eqenrebe fi(^ aufrecht, toirb bertüornt;

ttjer \iä) aber betartig ereifert, ba^ er ba§ |)arlamentarif(^ ©ejiemenbe ü6er=

fc^reitct, ha^ ©ebot nid§t achtet, tüirb öom 5pia^e c^etoiefen, jum 3Baffertrin!en

berurtl^eilt , unb barf erft tüieber !omnten, toenn er burc^ Slntnenbung biefe§

ÜJlitteI§ fidö Qbge!ü!^It unb Beru!^igt t^at @ntftel)t Unrul^e in ber gro§en S}er=

fommlung, fteigert fie ft(^ jum S^umult, unb !ann ber 3}orft^enbe biefen nt(^t

anber§ 6ef(^toören, fo tüirft er fein SBürben^eid^en jur @rbe; fogleid^ tritt

6(^lDe{gen cm unb !^ält an, Bio ha§ @ce:pter tüieber aufgenommen unb ^emanbem

ba^ SBort ertf)eilt toirb. 3ßcr auf bem S3eratl^ung§^Ia| ftd§ gar t'^ätlid^ üergel^t

unb öeranta^t, bo§ au§ einer felBft ungefö!^rlicf)en SBunbe SSlut ^ur (Srbe fäHt,

^üt ba§ SeBen bertnirlt. ^ft bie Sßer'^anblung ju 6nbe gefüf)rt, eine @ntf(^eibung

gefönt, fo toirft ber 33orft|enbe nac§ 3Ser!ünbigung unb ^ur ^efrdftigung bes

S5efc§tuffe§ fein 3[ßürbengeic^en gur 6rbe.

3}ertDirfeIte ^^ölle lüerbcn mit ßunft unb ©efi^ic! öerfc^leppt , BleiBen un=

ausgetragen , Bi§ ftd§ öielleid)t jum Sitten 5leue§ gefeilt , unb einer ^Partei ha§

auä) in 5lfri!a fe!^r gefd^ä^te moraIif(j§e UeBergetüid^t öerleü^t. Um üeine 2;inge

toirb ein berftdnbiger Häuptling fi(^ auc§ nic^t mit Benac^Barten üBertnerfen,

3. S5. ni(^t für @ineu ber Seinen, bem öon einem 5}titgliebe anberer Sippe

Unrecht getrau tüorben ift, Bi§ jum 5leu§erften eintreten, toenn bie (Segenpartei

ftd§ ftarrfopfig erioeift. 5Jlan tnartet öielmei^r auf eine günftige ©elegenl^eit,

ftd§ bennod§ ©ntfc^äbigung gu öerf(5§affen. 931on trachtet banac^, ein gauftpfanb

3U erlangen unb mit biefcr S3er[tär!ung ber 9fe{f)t§grünbe ben fd^toeBenben öanbet

na(^ 2!öunf(^ ju Beenben.

5Da§ einzige nac^ afrüanifd^er 5Infc§auung rechtmäßige 5pfanb ift ber 53lenf(^

felBft. Unb ha öon ieber Sippe @iner für ^Ile unb 5lIIe für ßinen tiaftBar finb.

Bleibt e§ gleichgültig, oB man ftatt be§ tüal^ren Sc^ulbigen fii^ etneö Unf^ul=

bigen Bemö(^tigt, öorauggefe^t, ba% er ber nämli(^en Sippe ange'^ört. 0)te^r

aU eine ^erfon barf ni(^t gegriffen iuerben; mit i^rem (Srgreifen finb alle ben

f^att Betreffenben 5lnfprü(^e erlof(J§en. g§ l)anbelt ftc§ Bloß noc§ um 5lu§löfung

be§ IcBenben gauftpfanbe§ ; tüirb beffen 2Bert^ ni(^t genügenb ^od§gefd)ö^t, fo

BleiBt e§ im Sefti beffen, ber mit bem Ergreifen fein Üiec^t gu tDa:^ren meinte.

^ai er ftd^ gänalid^ Vergriffen, fo :^at er Spott unb metften§ einen neuen 9ie(^tg=

l^anbel feiner Sippe äugcgogen. 5llle 5Jlitglieber einer Sippe, bie Bei einer

anberen ettüa§ auf bem ^erB^olj ^at, bermeiben e§ forgfältig, ftc§ auf ber grbe

Betreffen 3U laffen, bie bereu 9te(^t§anfprüc§e ftü^t. Sonft lönnen fie al§ ©eifeln

gefaßt toerben, au(^ tuenn fte, tüie ba§ tüo'^l öerfuciit toirb, mit ßift l^erBeigelotft

tüurben. S)er Sd)nettfüßige oermag ftd§ lno{)l no(3§ ^u guter ^dt auf neutralen

SSoben ju retten. 5L)ort lann er be§ mißglüdten 5lnf(i)lage§ fpotten. 5D^an(^er

üieifenbe l^at ft(^ fd^on geärgert über plö|lic^en Unge^orfam ober fd^eiuBare

IJliebertrad^t feiner ßeute, bie fi(^ jäl^lingg Weigerten, eine Beftimmte Sanbfc^aft

au bura^lreujen. Sie toußten fel^r too^l, toarum fie e§ tl^aten: ätoifd^en i^rcr

Sippe unb ber , iüel(^e bie ©runbgemeinbe in ber Betreffenben Sanbfc^aft Bilbet,

fc^tueBte irgenb ein neuer ober alter 9teii)t§:§anbel; fie l^ätten e§ ft(^ muffen ge=
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fallen laffen, toenn @inet öon t^nen aufgegriffen tnorben toäte. Unter folc^en

Umftänben 6Iet6t bem Üietfenben nichts übrig, aU bie 2(nfprü(^e bcr ©runb=

gemeinbe abjufinbcn, iinb ha^ tüürbe aEen 5lfrifancrn am Beften gefallen, ober

einen leiten llmtoeg ju meinen, ober llmfe'^r, ober ^IBIo'^nung ber alten unb

StnrcerBung neuer Präger.

^^^un gibt e§ toie 6ei aEen ^Jlenfdien fo aud§ 6et ben ?lfri!anern 9^e(^t»=

pnbel unb Streitigfeiten in 9]lenge, bie 6öfe§ SSIut mad^en, t)erfcf)leppt tüerbcn,

ungefd^Iid^tet Heiben, o^ne öcrgeBen unb öergeffen ju fein, ^mmer ift e» ha^

dlä(i)]iikc[mhf^, ftc§ rcomöglid^ redfit ^oc§gef(f|ä^ter unb barum toert^toHer ©eifeln

ju bemäd^tigen, bie, je nat^benr, 3eittt)citig ober bauer-nb ein unantaftbare§ ^eft^=

t^um trerben. öicr tritt bie gefeEf(^aftIid§c ©lieberung in Äraft. 3uncic^ft

gibt e§ greie unb Unfreie, hk freiließ nur ber ju unterfc^eiben öermag, ber bie

^erfönli(^!eiten !ennt. Sleufeere 5)ler!male gibt e§ nii^t. grei in unfcrem

©inne ift unter ben Seuten 9Ziemanb. ^eber 5}lenf(^ ntu^ irgenb njem, irgenb

njo^in gehören: einer ^erfon, einer ©runbgemeinbc unb burc^ biefe einer @rbe. Srbe

Verloren, ^rei^eit oerloren. 6elbft bie i^reien innerl^alb einer ©efc^le(^t»genoffen=

fc^aft betrad^ten fid^ al§ i^rer 6rbe unb einanber äuge'^örig, !önnen aU 5}le!^rl)eit

über bk 2Jlinber!^eit Derfügen. £er SBertf) ber $perfönlic^!eit bemifet ft(^ nad^

bem @inf[u§, ben SegaBung, 5tnfe^en, gamiticnbejiel^ungen oeiiei^en. UeBer

bem gemeinen DJlann ber Sippe fte^t ber 5lbel, ber bie 2}ergangen^eit ber Seinen

^octi^ält; jtüifd^en Beiben fte^en hk 5Ingefe^eneren be§ 3}oI!e». 9tang fc^ü^t

nid^t Dor Unfi-ei^eit, ni(^t einmal unter allen Umftänben biejenigen ^erfönli(^=

feiten, bie l^ier unb ha aU 5iac^fommen ftieiBIic^er Sinic (5leffenerBred^t) ef)e=

maliger ^errfd^er fic^ oB allen 5lbel» ai^ 2^üx]kn bunten unb fonft t^eiltueife

unter ben 3t)rigen merftnürbige 3}orre(^te genießen.

2Ber inner^alB einer ©runbgemeinbe üBer greie geBieten toill, mu^ fctbft

ein O^reier fein. Sr mag einem |^ürften= ober Stbel^gefdjled^t entftammen ober

aui^ al§ ßmporfömmling au§ bem S5oIfe ft(^ jenen gleich geBärben: er !^at im

öfteften Sd^lnefterfo^n (nid^t im eigenen) einen -Jiai^folger, ift ber Berufene ^ern:

bcr 6rbe unb üBt, tnie toir toiffen, 3}ertt)altungörecl^t unb ©erid^tgBarfeit unter

^eiftanb feiner 9^ät(]c.

Gl ift ein 3}crBrec^en Begangen, eine %i)at, tncld^e bie ^eiligfeit ber 6rbc

üertc^t. Ser Sl^äter ift bem Sobe öerfaÜen. 6r fann naä) Urtel unb 9ted^t

umgeBrad^t tücrben unb toirb es in ben meiften g'ößen. @r fann aBer aud^,

tücnn mächtige ßinflüffc für i^n tüirfcn, BIo§ aulgeftoBcn, tneit fortgeft^afft

merben öon ber ßrbe, auf ber er gefünbigt. 6r ift ein ©eäc^teter: aulgefcfiloffen

öon aüen Bürgcr{idt)en 9ted^ten, Dom S]crfe^r mit aßen 5Jtenfd^en, öon §anbel

unb SBanbel, Don ben ©aBen ber Grbe, Don ^^euer, SÖaffer, S^ier unb ^pflanje,

Don ^efjaufung, SSort unb ©rufe — fo tDeit bie 6rbe feiner 9^id^tcr fict) er=

ftrecft. @r ift erblol, frieblo», DerfaEen ^ebem, ber \^n greifen fann unb toitt.

(5r mag jur Sü^nc irgenb toctd^en ©efd^e'^niffcy ftatt eine» 5Inbcrn ausgeliefert

n^erben, bamit er für biefen Bü§c. Gr ift aud^ ber cinäigc tDirflic^ Dcrfäuflid^e

^Jienfcf) unter ben beuten: tritt i^n eine unBet^ciligtc ©runbgemcinbc, fie mag
if]n ^aBcn für tüal fie Bietet; ftiitt i^n ein Europäer, er mag if)n nef^men. 5tur

^inau» mu§ er, hjcit fort üBer bie ©renjen feiner 6rbe. 2Ba§ ifjm bort tDibcr=
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fö^rt, üimmert 5itemanbcn mc^r. ^ci}xi er boci^ einmal toicbci* jurütf, fo tniiB

er fterBen — benn feine Slntncfenl^cit anf ber @rbe, tiio er fünbißtc, Bringt jc^ttiere

.^eim)u(j^unfl über bic ganje ©runbgemeinbe. ^xxi ber StuScjefto^ene unöerlangt

ton bannen, fo öerfällt er, ha er rec^t- imb fd;u^lo§ ift, bem, ber i!§n greift.

5luf frcmber @rbe tüiegt feine 6(i)utb tüenig, bie ift mit ber 5ted)tung gcfütjnt;

man 6e!^onbelt t^n nur nad) feiner ettoa ^crbor6re(i)enben @emeingefäl^rlid)!cit.

©eföngniffe gibt e§ nic^t. .^egt man ^yluc^tüerbac^t, bann !ann man i^n nic^t

anbcr» betüa'^ren, aU inbem man t^n in ben ©toc! legt, ober bcn ^al§ in bie

®aBel eine? longen ^nüppel§ einbinbct, ober i^n mittelft be§ §al§eifen§ an eine

,^ette fc^Iiefet. 60 öerfä'^rt man not^ebrungen au^ mit UeBelt^ätern ge=

ringerer 3lrt.

SGßeit ja'^lreic^er aU tüirüic^e ^öerBrei^en finb 3]erge!^en, triel(^e in glei(^er

äöeifc tüie bie fc£)on angebcuteten Siec^ta^änbel bal^in fü!§ren !önnen, ba§ f(^ul=

bige ober unfc^ulbige $Pcrfonen in ben seitlichen ober bauernben Sefi| Stnberer

übergeben.

©in 2^ougenic^t§ l^at feiner Familie unb feiner ©runbgemeinbe fc£)on öielc

Ungelegenfieiten bereitet, ifjnen mancherlei Opfer auferlegt. @r prügelt, bcftie!^lt,

fc^äbigt 5lnbere unb cntjiel^t fic^ i^rcr ©etoolt burd^ bie fyludjt. 6§ folgt ber

9l{e(^t§!^anbel, neue 5tnfprü(5^e toerben erlauben; bielleic^t ift mittlertücile ein Un=

f(i)ulbiger al§ ©eifel genommen iüorben. £ie Seinen bef(^lie§en, für ben Un=

oerbefferlicS^en nictjt tüieber aufjufommen: fie liefern i^n an bcn ©efci^äbigten

gegen Diüiigabe ber ©eifel au§. fortan ift er ein Unfreier; er lebt auf frembcr

Grbe al§ ein poriger.

3h)ei, ^Parteien fc^lie^en einen S^ertrag. !^ux gegenfeitigen Sid^erfteEung

taufdien fie (Seifein au§. Ob biefe §i3rigc toerben ober nid^t, ^ängt ab öon ber

Voeiteren (Snttnidlung be§ 25er'^ältniffc§.

6in au§ irgenb tüeli^em ©runbe 3]erf(^ulbeter !ann ober tüill nic^t jaulen,

unb bie ©einen toeigern fi(^ für i^n einjufte'^en. 5Die ©ippe be§ ©laubiger»

l)ält e§ für beben!lid§, biefcm o:öne 2Seitere§ 3U feinem 9^ed)te ju öcr^^elfcn. S)ie

2lnberen finb Porfid)tig, laffen ft(^ nic^t auf ber il)nen gefährlichen @rbe betreffen.

S)er ©löubiger !ann unb iniH nici)t länger inarten; er ift junäciift auf ©elbft=

l)ülfe angetüiefen. ©0 jie^^t er benn allein ober mit SBeib unb .^inb nac^ ben

2)i3rfern, Zan^-- unb ^ar!tplä^cn, unb beginnt bie ©c^lec:^tig!eit feine§ ©ci)ulbner5

t)or aEer SBelt ju oerümben. £ergleici§en berübrt aud) ben 5lfri!aner empfinblic?^.

Sropem mögen feine nid)t geringen tagelangen 5lnftrengungen oergeblic^ fein;

er tüirb oielleicijt öon übermüt^igen ober ergrimmten Unbet^eiligten oer:^ö^nt,

fogar ^inauggelnorfen.

9^un mu^ er ^u njirtfameren 5)la§regeln überge^^en, ben ßunftgriff be§ 2lu§=

l^ungern§ antoenben — freiließ in einer un§ gar feltfam anmut^enben Sßeife.

5'lämlic^ er, ber ©laubiger, hungert unb bürftet, bamit ber ©c^ulbner ja^le.

@r ge^t fiinübcr bor beffen |)ütte, ie|t fic^ an ber 2:l)ür nieber, berührt toeber

©peife noc^ 3:ran!, toef)tlagt unb fc^reit 2:ag unb 9^ac^t, beginnt aKmälig elenb

unb fc^tüac^ ju tüerben. 6§ t£)ut nt^t§, faü§ fic^ ber ©c^ulbner üerjogen f)at

5Der ©laubiger fi|t auf beffen grbe, fein Stecht ift fonnentlar, 5hemanb barf

i^n berbrängen. ^e l^artnädiger er im 6ntbcl)ren ift, befto bebenflic^er toirb
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bte ^Ingelegen^^ett für bie (Srunbgemctnbe, unb auf bereit §eranäte^ung ift c§

auc§ eigentlich aBgefefjen: benn fie Inirb öeranttüortlic^, fall§ bem 5lu3^imgernben

ettoal äuftöfet, fall§ er er!ran!t ober gar ftirBt. können t^n ^ureben, 35er=

fprec^ungen nic^t toegBringen, fo !ommt bie 6ippe nod^ om Beften tüeg burd^

Sßefricbigung feiner ^Infprüc^e. Um i^n lo§äutt)erben, ja^It man, ober man be=

f(^liefet,
" ben ©d^utbner feI6ft ober einen feiner Familienangehörigen bem ^art=

näcfigen Sebränger au§äuliefern, al§ Sürge für fpäterc 3o^tung ober fogleic^

ftatt biefer. Ser ©laubiger nimmt bie ^^^erfon unb fü^rt fie al§ ©eifel ober

|)örigen ouf feine 6rbe.

@in ©(^ulbner ftirBt. £ie ©läufiger eilen "^erBei unb legen Sefc^lag auf

ba^, tüa» noc^ bon ber ^perfon be^ @(^ulbner§ übrig ift : auf hk ßeicfie. 3)iefe

laffen fie ni(i§t begraben, äßerben fie nic^t abgefunben, fo ne:^men fie ha^ ßinjige,

tüoran fie ^anb legen bürfen, bie ßei(i)e, l)üllen fie in DJIatten, machen gleid^fam

einen ^popanj barauy, fdjoffcn fie auf i^re eigene Srbc unb Rängen fie bafelbft

an einem öiel Begangenen Sßege in Inagerec^ter Sage ätr)if(^en jtoei 5pfäl)len auf

:

äur (Sc^anbc berer, hk be§ JBerftorBenen $ßerpflid)tungen nic^t tilgen, jur @r-

Baimng unb jum 2lergernife ber f^einbc unb ^^reunbe. 5Jtit biefer |)anblung

finb aEe 5lnfprü(^e ber ©laubiger ausgetilgt ober öielme^r einzig an bie Befd)tag=

nal^mte ßcid^e geBunben. 2)iefe ift auf frembcr Srbc unantaftBar, unb mand^e

l^ängt, aEen UnBilben ber 2Bitterung au§gcfe|t, Bi§ fie mit Willem, Jx)a§ brum

unb bran ift, verfällt. ^Ber bie (5d§anbe ift gro§. Sarum tüerben bie metften

früher ober fpäter auSgelöft, getoö^nlic^ f(^on im 2^rauer^aufe ; tücnn ba§ gegen=

ftanbli(^e Segleid^en ber ©ct)ulb ni(^t möglich, tncrben Bürgen gcftellt, unb

inieber treten $]3erfonen auf frembe Srbe in 5lnre(^te 5lnbcrer über.

9io(^ ein ^alt. Sine ^önblcrlaratoane Bringt öon tt)citl)cr ©rjeugniffe i^rer

§eimat^ auf bcn ju biefem ^tnecfc „offen" erflärten ^^faben. @ctreuli(^ Ijat fie

bie DereinBarten ©efätle für ba§ UeBcrfd^reiten frember ©rbcn Beja^lt ober ^df)=

lung Bei ber 9tüc!fe^r jugefic^crt unb öielleic^t aud) bafür fcf|on l^ier unb ha

einen S3ürgcn jurüdgelaffen. Xa trifft fie ein f(^lt)ere§ ^Jli^gefi^icf : einer ber

^!§rigen ftirBt, er ftirBt al§ mutua auf frember @rbe! S)a§ erforbert nac^ ^rauc^

unb 9tc(^t f(^tüere 6ü^ne. 3^a§ Sterben be§ mutua, gleic^fam ein grofec» 23cr=

Brechen, mufe tf)euer Begal^lt tüerben, ober bie Seiche tuirb aufgedrängt. 6ie !ann

nur auygelöft Serben burc^ @ntrict)tung ber ©traffumme ober burc§ Stellung

öon 33ürgen.

5lu(^ au§ 51ot^ unb eigenem eintriebe BegeBcu fi(^ ^^tenfc^en in Unfrei!§eit.

2Ber fi(^ t)erlaffen, unfic^er fü^^lt, näf)ert fid) einem 5lnberen: l^ier nimm mid^,

i^ Bin £)ein, la§ mic^ be§ ©(^u|ey 3)cincr ©runbgemcinbe t^eil^aftig tücrben.

§unger§notr unb Seuchen öerl^ceren ©ebiete, {yamilien fterBen ou§, Kriege ]cx=

fprengen ©runbgemcinben. £)ie unter fold)em ^tnangc erblo» ©ctoorbencn irren

um:rer; fie Bieten fi(^ felBft an, bem 5lfri!aner tnie bem Europäer, fei biefer

C)änbler ober Üteifcnber, ober fie geben, um ficä^ fclBft ju er'^alten, eine ^Injal^l

ber ^^rigen ^in, bie bamit unfrei hjerben. 5luc£) gan^e Sippen tüanbern fort,

erlämpfen fic^ ein neue§ S^afeiuyredjt: ein 2BDljn= unb 2Birt^fd)aft§gcBict, ober

gelüinnen, fic§ aBl)ängig unb tributpflichtig Belcnnenb, 3^'ulbuug auf frember

ßrbe ober BegeBen fic^ fammt unb fonber» in Unfreiljeit Bei anberen ©runb--
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gcmctnben, um bic c§ tDo!^I6eftcEt ift. 6eI6ftDciftänbIi(^ flcrQtf)en 5Jlenf(^cn aud^

burrf) ^ricfie in hk ©etnalt ^Inbercr. S)er unterlegene jl^etl übertoeift jur ©ü^ne
eine ^Inja!^! ^perfonen, ober e» finb ©efangene erbeutet, bie man, je na(^ S3er=

einBarung Beim g^tebengfc^Iu^, einfach Behält ober gegen onbere bargeBotene

ßeute ober fonftige ©egenletftung au»tauf(^t.

£em ^riegfü^ren fielen jebod^ mon^erlei Sc^tnierigfeiten entgegen. SBcnn

nämlirf) bie 2Bo;^n= unb 2Birtf)f(i^QftlgeBiete ber 33erfeinbeten nic^t oneinanber*

ftofeen, ^at ber 5tngreifer frembe @rbe ju üBerfc^reiten, tooju er fic^, fall§ er

nid^t ftar! genug ift, bie Befi^enbe ©efd^Ied^tSgenoffenfi^aft ju mifeacfiten unb 3u

Dcrgetoaltigen, bo» Stecht ertjonbcln mu§. ^ebe ©runbgemeinbe trägt aBer S3e=

benfen, ben £ur(^3ug ju geftatten, benn fie mac^t fic^ baburc^ oeranttnortlii^

für allen ben eingegriffenen jugefügten Schaben, unb !ann fofort ober fpäter

in 5Jtitleibenfc^aft gebogen tüerbcn. 3)e§tDcgen BleiBt fie neutral unb oer'^inbert,

fall» ettra noä) oor^anbene ©renjgenteinben cBenfo t)erfa!^ren, ben ^-ieg üBer^oupt,

ober fie fcl)liefet fi(^ lieber gleich ber einen ober anberen ^Partei an. 3te(^t unb

^act)t treten auä) !^ierBei nic^t feiten in SBiberftrcit ; benn ein ^eber ift ja, tüie

allerlüärtö auf ßrben, nac§ feiner 5lnfic^t ftet§ im Steckte. 53ter!tüürbige ^u§=

nahmen Bilben ]^ier unb ba ©eBiete, bie feit unbenflt(^en Reiten — in ber %i}at

feit fo lange, ha^ bk Seute ben urfä(|li(^en 3ufatnmen5ang oft gar nic^t mcl^r

fcnnen — im öoIl!ommenen Sanbfricben liegen, oon ^riegfülirenben tnebcr Be=

treten no(^ Bebro^^t tüerben !önnen. ^^re ©runbgemeinben bürfen auf Ü^rer

6rbe ber UeBel fpotten, bie 5Jlenfc§en einanber jufügen. (Sie !önncn §öd^ften§

eingefc^loffen unb aBgefdjnitten, nid|t aBer angegriffen tnerben.

^a§ 8(i)icEfal ber Kriegsgefangenen ift je nad) ben SeBen»Bebingungen unb

Srduc^cn ber S3i)l!erf(f)aften oerftrieben, ^m Innern foHen fie Don mandden

©tömmen aufgefreffen toerben. ^oä) ftel^en für bie meiften ber Berichteten f^älte bie

iBetocife noc^ au§. |)irtenOöl!er — e§ giBt beren nur toenige unb ^tüar im ©üben

unb Often be» ungeheuren ©eBiete§, too fie ^ubem öon frember Kultur nic^tunBerül^rt

gcBIicBen — finb um i^^rer gerben toiCten jum Um^erjieljen genbtl)igt unb üBen

be»!^al6 nic§t ha^ ouageBilbete grbret^t ber SttferBauenben. ^m 5ltlgemeinen

füllen fie oud^ nid^t ha^ ^ebürfnife, i^re Kopfja^l buxä) ginöerleiBung grember

ju meieren; benn bie ©runblage i^^re» 2)afein§, i^r 55ie^, ift nid^t fo rafc^ unb

BelieBig 5u öeröielfältigen, ha% i^mn unnü^e D3Mnber feberjeit tüillfommen tüären.

2)e§tüegen Bringen fie erBeutete 53lenfc§en nid^t feiten einfad^ um.

58ei 5tcEerBauern öerl)ält e§ fic^ anber§. S)er aller!leinfte 3:^eil i^rer grbe

tnirb Beh)irt:^fd£)aftet, toeil einige Bepflauäte ßrbflecfe genügen, ben ^a^resBebarf

ber 6ippe 3u beeren, toeil üBerbieg bie größten ^ßflanpngen fo tnenig tüie bie

!leinften Dor ^Jiangel unb §unger§not^ fd^ü^en tnürben, tuenn bie Befrud^tenben

Stegen au§BlieBen. 5Jlitf)in giBt e§ ^oben genug p BeBauen, für ben, ber effen

toitl, unb ber BelieBigen grl^ijliung ber Kopfja^^l einer ©runbgemeinbe fielet nichts

im äBege. ©ie toirb fogar getüünfdl)t unb erftreBt, benn fie üerlei^t ©tär!e unb

Sid^er^eit, öerBürgt ^Jla^i unb 2lnfe^en noc^ au§en.

©0 gerat^en auf mancherlei Söeife ^^enfc^en, fogar fe^r öiele 53hnf(^en, au§

greiljeit in seitliche ober bauernbe Unfreiheit, gerat^en fyreie toic Bereits Unfreie

auf frembe grbe, too fie jtüar ©c^u| unb ßeBenSunter^alt in ber ©runbgemeinbe
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finben, aBer nid^t bie 9ie(^te bet freien au§üBen: fie l^oBen nid^t unmittelöax

©{^ unb Stimme bei Verätzungen über ©emeinbeangelegenl^eiten. ©onft fiü^ren

fie ein beZaglic^e§ Seben tüie i^re Ferren, ^^re Stellung ift leine Bä)maä)] fie

forgen ni(i)t um 3'laZrung unb ßleibung, bie i^nen enttneber laut SSereinbarung

i^re benoc^bart toofinenben Slnge^örigen ober if)re ^n^aber, i^re SBefi^er liefern

muffen. S)afür leiften fie S)ienfte, bie !aum brücfenber finb, qI§ bie ber freien

ba^eim unb bie ber eigenen Ferren. Sie finb ja, mit ^lugna^me ber Dollftänbig

|)eimatZIofen, ettna be§ geäd§teten S5erbrec§er§ ober be§ au» unbefannter f^eme

Stammenben, fotoie ber re(^t§!räftig in §örig!eit begebenen, no(^ nic^t un=

bebingteg ©igentl^um Slnbercr, fonbern blofe SSürgen, ©eifeln. Sie ^aben 5ln=

l^ong unb baburi^ mand^erlei 9Hicff)alt in i^rer alten Sippe. Sie !bnnen unter

SSefriebigung ber 5lnfpr-ü(^e i^rer je^igen Ferren jurücfgeforbert ober ouggetaufd^t,

irgenbtoie erfe|t nierben. ^I^re ^n^a^er finb für i^r Srge^en Oeranttnortlii^ unb

j^aftbar. (Sine allgemein aner!annte 3»^^^ "oi^ ^ci-'^i^ 5(blauf fie gäuälic^ unb

untüibeiTuflic^ in ^örigleit oerfallen, fc^eint e§ nid)t ju geben. Sßann fie auf=

l^örten, SBürgen, @eife(n ju fein, tüann unb ob fie fd^on porige getnorben, toiffen

getDöfjnlid^ h)eber fie felbft nod) i^re Ferren.

@§ (eben mit^^in innerhalb ber ©efi^letltSgenoffenfc^aften eine 5Renge

OJhnfc^en beiberlei ©efd)(e(^l§ unb jebitieben 5tlter§ Oon jtüeifel^after Stellung,

infofern fie ^eitlic^ ober bauernb unfrei fein fönnen, unb mit bem Slac^t^eit,

ha% fie nic^t biejenigen 2}orrec§te genießen, n)el(^e eigene Srbe bem f^reien öer=

bürgt. Sie tüerben, fall§ fie ni(^t gemeingefö^rlii^ finb, !eine§tt»eg§ betoai^t ober

irgenbtoie gefiebert; benn triof)in foHten fie loufen, um i^r 2oo§ ju beffern? 3)ie

fyluc^t mac^t feinen Unfreien frei, ©nthjic^c er ju feiner Sippe, mit beren

Einigung, lout beren SSefd^lu^ er in feine ßoge gerat^en, er tüürbe einfach tcieber

jurüdgegeben toerben. 5lnbernfall§ tüäre ber erfte befte feiner ©enoffen bem 5fuf=

greifen au§gefe^t. ßnttüidjc er aber fonft too^in, fo !ämc er auf frembe @rbe

unb gewänne ni(^t§. 2Bafjrf(^ einlief tDürbe er anä), tüenn irgenbtrie erreichbar,

aufgefud^t unb ^urütfgeforbert.

5)ennoc§ ^at er ^]Jlittet unb SÜPegc, n)ie unten äu jeigcn, um fic^ burc§ SSor»

na^me getoiffer §anblungen einem neuen §errn red)t§!räftig ju eigen ju geben,

fall» er SSerlangen banac^ tragen foHtc. Solches Segel^ren mag fic^ ieborf) feiten

regen. 2)enn e§ lebt fic§ fo siemlic^ überall gleii^ gut, unb (SeiDo^ndeit, ^yamilien«

bonbe üben ü^ren ©nflufe. S)er Unfreie ift ni(^t öerad)tet, tüirb nid§t unbillig

bc^anbelt, üerfe^^rt mit ^ebermann, t^eilt greube unb Scib. @r fann iebtt)ebe§

freie 5Jläb(^en, felbft bie %oä)Ux feine» |)errn el^elit^en; fogar eine f^ürftin fann

i^m i^re ©unft fd^enten. Sßeib unb S^inh, toenn er fie bereit» befi^t, sieben ju

i^m, o^ne barum au» ü^rer Sippe auyjufcfieiben. SDie Äinber folgen, mit einer

einzigen ^lugna^mc, bem Staube ber 5)hitter, unb flehen, n)enn biefe eine 5^'eie

ift, unter Sßerfügung be» 33rubcr§, bc§ @r6on!et§, unb toenn fie eine Unfreie ift,

tüie fie felbft unter 2}erfügung ifjre» §errn. S)ic 23eref)elicZung einer Unfreien

luirb fc^on fc^toieriger, menn fie oon einem ?5^reien crn3ä{)lt ift. £cnn beffen gamilie

ftrcbt, bie ^IRifc^e^e ju öer^inbern, tüeil bie i^r cntfpringcnben Äinbcr ein aufeer=

orbcntlid^c§ 33orrc(i)t in ber (Erbfolge Oor alten fonftigcn Slnrtiärtcrn genießen.

So njcben fic^ Pertoanbtji^aftliclie Vanbe jmifc^en i^rcien unb Unfreien, ätoifd^en

Seut^^e Sunbft^au. XV, 8. 19
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einzelnen ^amtlten unb ©tppen, bte ba§ (^ute ©inöernel^tnen Balb feftigen, halb

lodern, ^reube tüte ©tvett unb 5tergeim§ l^eröortitfen. ^e^^ttfaUg Beeinftuffen

fie erl^eBltd^ ben fStxW^x, bte gegertfeittgen S3ejte]^ungeit ber ®efd)le(^t§gettofjett«

fd^aftett.

©er Uitfreie ift ntd^t itut l^övig, fotiberit aud^ gehörig, burd^ feinen §en-n

3u einer ©runbgenteinbe ; er ift immerhin erb^eimifd^, unb biefeg S5eh)u§tfein ift

i!^m §att unb ©tü|e, faft ber Inbegriff be§ Se6en§ über'^aupt. @r gehört jur

Familie feine§ ^errn, unb lüenn biefer bie ©einen öorftellt, nennt er atte au§=

na^ttt§lo§ feine ßinber, unb toitt man unterfd^eiben lernen, fo mu§ man erft

fragen, toeld^e batjon bie feiner ^rau ober grouen ftnb. ©er ^err t}ertritt feine

porigen öielfac^ — nid^t immer, benn fie !önnen auä) felbftänbig öorgel^en unb

eBenfo aU @ibe§^elfer bienen — in 9ted^t§l^änbeln, l^at iebenfall§ für fie ein=

äufte^en, toenn fie fid§ irgenb eth)a§ ju ©d^ulben !ommen laffen. ©enn ber

®efc§äbigte ;^ält fid^ niemol§ an einen .^örigen^ fonbern ftet§ an beffen .^ei-rn.

©er porige ift gleic^fam unantaftBar. ©a§ mag ^Jlond^em ju gute !ommen,

ben man für "^örig ^ält, 5. f8. aud^ europäifd^en 9teifenben. ©a§ fe^r aner!ennen§=

toert^ au»geBiIbete 9ied^t§gefül)l ber Seute läfet e§ feiten ju, ha% einmal in leiben=

fc^aftlidjer Erregung mit ro^er ©elüolt gegen hk alt!^erge6ra(^te Orbnung ber=

fto^en tüirb.

©er Stfrüaner ift öon 5iatur nid^t graufam ; er Befi^t Blo§ toenig ober gar

!ein 5Jlitgefü^l für bie ßeiben berer, bie nid^t ju feiner gamilie, ju feiner ®e=

fd^led^t§genoffenfd§aft gelberen. @r ^at feine ^reube baran, 5lnbere ju quölen,

am toenigften feine UntergeBenen, feine §brigen. 5luc§ ^lugf)eit ^ölt i'^n babon

gurüdE: fie finb teinestoegg feiner 2ßtII!ür unaBänberBar prei§gegeBen. ^e größer

feine @efolgfd§aft, befto größer fein 5lnfe:§en, ßinflufe, feine DJlad^t, nad§ innen

tt)ie nad§ aufeen. ©ie fuc^t er ni(^t nur gu erhalten, fonbern p öermel^ren;

burd§ unBiUige Sc:^anblung tüürbe er fie aBer Oerminbern, hjeil feine porigen

Ü^n öerlaffen tonnen, ©ie Beft|en, tro| aller Unfreiheit, ©ered^tfame Oon er^eB=

lieber 2;ragtt)eite, Dermogcn jtoar nid^t BelieBig i^rcn ©tanb, h3o!§l aBer re(^t§=

gültig i!§ren §errn ju ioed^feln.

äßie Bereits t)erOorge!^oBen, giBt eS !ein ^erfönlid§e§ tobtet 6igent:^um, ba^

nic^t, mit geringfügiger S5efd§rän!ung, für bk SSol^lfa^rt ber ganzen ©ip:pe t)er=

ttjenbBar todre. 5lnber§ Oerplt e§ fic§ mit bem leBenben, ba^ öon ben ©oBen

ber @rbe fid^ ernä!§rt.

©er fyreie ober Unfreie iebe§ @efd§led^te§ ift au§fc§liefelid§er Seft|er ber

^ou§t^iere, bie er aufaiel^t : ©er 5Jtann ad^tet ba§ leBenbe gigent:^um ber f^rau,

biefe ba^ ber Soc^ter, ber @rBon!el ba^ be§ Steffen, bie ©ippe ba§ i^rer 5Jlit=

{jlieber jebtDeben ©tanbe§. @§ !ann barüBer erft nac§ ertt)ir!tem @inOerftänb=

nife be§ ^n^aBerS berfügt toerben. 9Hc§t anbei» fte^t e§ mit ben porigen:

feien fie ^^reien ober Unfreien, ^onn, äßeiB, ^inb ju eigen, fie Bilben ba^ un=

antaftBare SSermögen ber ^perfon. 5Jiitl|in !ann felBft ein Unfreier tt3ieberum

|)örige, bie i§m irgenbtoie re(^t§!räftig jugefaEen ober fid^ i^m ettoa freitoißig

lu eigen gegeBen l^aBen, Beft^en, üBer toeld^e feinem §errn !ein unmittelBareä

35erfügung§red§t 3ufte:§t. Unb biefe porigen ber porigen ^aBen bod^ unb Be=

toa^ren, pflegen eBenfaÜ» bertuanblfc^aftlii^en 5tn:^ang, fo ba% ein mannigfaltig
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t»etfIo(i§tene§ 5le^ öon 5amt(ten6e3te!^unc^en aUeiiet D3^enf(^en berfelBen tüte öer=

fd^tebener @rbe mit einanber öerötnbet unb bte dinftüffe öerotelfältigt.

6in Unfreier mag fogar ü6er mel^r Seute gerieten, eine größere ©efolgfc^aft

neBft 5tn'^ang muftern, al§ fein eigener §err; er mag mit ben Seinen ein ge=

fonbertes £orf bctool^nen unb ^yremben gegenüber al§ öänptling auftreten, toenn

er au(^ htm. ©rbrec^te ber @efc§Ie(^t»genoffenf(^oft feine» §errn burd^auS unter*

liegt. 3ft er nun ein ftuger unb fü^ner 5)cann, ber 5lnfef)cn geniest, baju ge=

toanbt im 2}er!e^r mit 5}lenf(^en, gefc^ic!t in ^onbel unb äBanbel, fo toirb er

aud^ no(^ 3utauf f)aBen, bie ©einen meieren, felBft um ^yreie, bie ]\ä) ifjm 3uge=

fetten. @r getoinnt ftetig an Sebcutung, al§ 3}orfte!^er feiner ©iebclung unb

^err feiner Seute, unb bamit fteigt nid^t BIo^ feine Unab^ängigfeit, fonbent aud^

fein 6influ§ auf hu 6ntf(i)lüffe unb ®efd§ide ber ©runbgemeinbe , tnetd^er er

3ugef]ört unb auf bie Haltung anberer Sippen, benen er ni(^t untertl^änig ift.

6» gibt fo((^c ©emeinfd^aften öon porigen mit attertei brum= unb bran=

l^ängenbem 3}oI!, tüeld^e, in afigelijften £ijrfer*n unb ©iebelungen fjaufenb, 6e=

beutenbc» 5tnfe:^en genießen, eine gro^e Ma^t Bilben unb barum mit 3}or=

fid§t Bef)onbeIt fein tootten. S^er eigene ^err ift ifjnen gegenüber 3ag!§aft unb

fü^It ftd§ ab f)ängig öon i^rem guten 2Bitten. £er Söorfte^er folc^er £orffd§aftcn

l^at jtnar nic^t ©i^ unb Stimme ^d ben S3erat^ungen , aber er erfd^eint bo(^

bei feierli(i)en ©elegen^eiten mit feinen Seuten auf bem ^ßla^e, in ber Ö)e[otg=

f^aft feine§ §errn, unb öerlei^t beffen Stuftreten unb Ütatf) ein nid^t ju unter*

f(f)ä^enbe§ ©etnid^t. Unb nic()t biefe» attcin. ^t naä) feinen (yät)ig!eitcn tDei§

er fc^on im a>orau» bof)in ju tnirfen, ha% hu ju faffenben S^efd^tüffe feinen

3}ortf)ei(en unb äöünid^en nic^t jutoibcrlaufen. Sin geplanter ^^rieg 3. .^. ^ie^t

bod^ if)n unb feine ßeute öottftänbig in 5}Htteibenf(^aft ; ba^er trägt er Sorge,

feinen ßinflufe in aller Stitte ober aud) mit einer feiner ^Jlaäjt entfprec§cnben

Dffcnt)eit in ber 2lngelegen§eit gettenb ju machen.

3tuc^ bei 5lfri!anern ift, tuaö oft fo ernft^ft unb cingel^enb auf einem ^e=
rot!^ung§pIa^e öor öerfammettem 33Dlfe berebet, ertrogen unb nac^ mand^mat
tagelangcn Si|ungen befd^loffen tüirb, fi^on Idngft öor^cr ücreinbart unb burd^

@inftüffe entf(Rieben, öon benen in ben .5}erl)anblungen felbft nic§t§ ju fpüren.

Die, tüelc^e öffentlich nid^t mitreben bürfen, finb eifrig an§ SBerf gegangen: bie

f^rauen unb hu Unfreien. 2Bie i^re Ferren unb ©ebieter befaffen fie fi^ eben=

fatt§ mit atterlei ©e^eimbünbelei, grünben 9}ereine ju Sd§u| unb Xru|, beratfjen

unb befc^tiefeen. Sie galten öffentlid^e, am liebften aber ge:^eime unb öcrborgcnc

Si^ungen ah, ftrecten fyü^Ier au§ , nü^en öertnanbtfc^aftlic^e S^ejie^ungen, Der=

ftänbigen fic^ mit 5kcf)barn unb üben im ©anjen eine fei^r nac^brürflid^e @in=

toirfung. 6in Ärieg, ber ben grauen nic^t rec^t ift, tüixh fc^tüerlic^ gcfüfirt. So
öer'^ält e§ fic^ aud§, tüo §örige ja^lrcii^ unb einerlei 5Jteinung finb. Ser 2Bett=

!luge unb 233o^Iunterrid)tete h)ei§ fd^on jiemlid^ fidler öor^er, tüie eine gc=

tüiffc 5lngelcgcnf]cit im großen ^atfje öevlaufen, tüie bie (?ntfrf)eibung fallen tüirb.

ffreili^ ereignet C5 fidfj auc^ in Stfrifo, ba§ am ö^nbe ganj überraic^enbe äl^en=

bungen eintreten. £emnad) ift mandt)er .S^err, obtüot)l frei unb atter ßrbred()tc

tf)cit^aftig, boc^ bloß ein gefügige» 2.l>er!5cug in ben Rauben feiner g^-aucn unb
feiner -öörigcn, ha5, tüie es au(^ anber^iüo ,^u gefd^ebeu pflegt, atterlei 3}er!^ält=

19 *
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Tiiffen 9ie(^nung ju tragen l^nt. ^n ©ippen, tt)o Unfreie üfiertoiegen unb cin=

iiedig finb, lenfen fic eigent(id§ bic Slngclegen^eiten nQ(i)^a(ttger qI§ bieicnigen,

toetc^e fic^ (out eigener 5)lac^tt)oE!omnienl^eit aU ßntfcfjeibenbe gefidrben. 2)a^

fi(f)ert jenen nic^t feiten ein HeBergetoic^t , eine SeI6ftänbigfeit , bie unter aEen

Umftänben il^re ßage gonj BeI)Qgli(^ gcftaltet.

3^r tt)i(^tigfte§ ^eä)i 6efte()t jeboc^ barin, ha^ fie, unjufrieben mit i^rcr

:Oage, Ce6en§tDeife unb Ü^rent §errn, ft(^ au§ eigenem 5lntrie6e einen neuen SSe=

fi^er ertüö^len unb burc^ SSornal^me getüiffer, Beibe 2;!^eile 6inbenber ^anblungen

i^m 3U eigen geBen !önnen.

S:er Srtüä^Ite mu§ jcbenfaE§ ein freier unb iüomögüc^ aud) ein xc^t

mö(i)tiger .^err einer (Srbe fein, ^ft er 5Ritglieb einer anberen ©runbgemeinbe^

unb bog ift er au§ mancherlei ©rünben in ber Stegel, ft^t er bemnai^ auf frem*

ber @rbe, fo !^at ber Uebertretenbe @rbe ju rül^ren ober ^euer p nehmen, jum
3ei(^en, ba^ er bie 9te(^te ber ©runbgemeinbe aner!ennt. £)en @r!orenen er-

klärt ber tieränberunggtuftige §örige ju feinem neuen S3eft|er, inbem er if)m einen

Scölag öerfe^t, ber mand^mal im Drange ber 5Jlot^ recE)t berB augföHt, ober i^m

fein ©einanb jerreifet, ioo^l auä) gön^Iic^ oBreifet, foba^ er fplitternaift baftel^t,

ober i^m ein (Serät^, öornel^mlid^ irgenb toelc^e» @efd)irr in feiner §ütte jer»»

Brii^t. 3)aBei gefd§e!^en manchmal ganj üBerraf(^enbe £)inge für 5ltte, mit 3lu§=

ua^me be§ !^onbelnben §i)rigen, toeit biefer fid^ unöermutl^et irgenb ^^^^Q"^^^

aufätoingen !ann. @r fragt nid^t öiel bonad^ , oB ber Slnbere geneigt ober nid^t

geneigt ift: er Brautet i^n al§ neuen ^efd^ü^er, bieHeid^t aU gelDanbten natür=

ticken SSertreter in einem 9ie(^t^!^anbel , unb ertlört i^m hU^ toie Befc^rieBen.

^Jlerlt iener red^tgeitig bie i^m OieIIei(f)t nid^t Bel^agenbe 2lBftc§t, fo Oerlöfet er

fic§ auf bie ©(^neEigfeit feiner ißeine ober Birgt \xä) inmitten feiner i^n bic^t

umbröngenben ©etreuen.

3}orl§er öereinBarte UeBertritte toerben getoö^nlid^ ni(^t fo getoaltfam, fonbem

cinfarf)er öoEjogen. S)er ft(^ (SeBenbe Bietet einen grünen ©ra§^alm, ein frif(^e^

^tatt bar, ber i:^n 9le^menbe fa^t ba^ freie @nbe be§ 2ßaf)räeic^en§ unb Beibe

gert^eilen e§, tote toir ettoa einen ^noEBonBon. 6ol(^ergeftaIt toerben öielfad^

auc^ 33erträge anberer 5lrt, ©efc^äfte, f^amilienabreben Befröftigt.

2luf bie Befd^rieBenen unb onbern SBeifen ift bann fotooi^t ber UeBertritt

eines Unfreien in ha^ 9ie(^t eine§ anberen ^errn, al§ auä) ber ©tntritt eine§

Bi§ bo^in freien in ^örtg!eit unaBänberIid§ er!lört — menigften§ infofern e§

fi^ um bie SSerBinbtid§!eit be§ ©rtoäl^lten ober um re(^tmö§igen ßinfprud^

früherer |)erren unb ganger ©ippen t)anbelt. §reilid§ Berul^igt man fid^ nicf)t

leidet üBer 2Sor!ommniffe , bie htm (Stnen ©etoinn, bem 5lnbern 33erluft an

^ac^t unb Slnfel^en Bringen; Wanä)e§ toirb angefochten, erzeugt ©pannung,

UeBeltooEen, (5treitig!eiten. 5lud^ l^ierBet toiegt bie 5Jlo(^t fi^toer, bie ber @in=

jcine unb mit il^m feine ©runbgemeinbe einfe^en !ann. 2)a§ Siedet Oerlangt

jebenfaEl, ha^ ^Diejenigen, bie einen porigen toiEig ober totbertoiEig aufno!^men,

i^n nun auc^ gegen ettoa geplante SSergetoaltigung ju fd§ü^en l^aBen, ha er Bei

tl^nen erb^eimifd^ getoorben ift.

Unter berartigen Umftönben toed^felt ber Unfreie ätoar eigenmöc^tig feinen

^cfi^er, oerönbert aBer nod) nid^t feinen ©tanb. £)iefe§ fann nun toieber-um.
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3unä(i)ft o^ne fein 3iitt)un, burd§ anberc ©eft^efiniffe ^etBeigefü^tt ober tr)emg=

ften» eingeleitet tnerben. ijörige !önnen quI bem 3wftaTibe ber 9}erpf(ic^tung in

ben ber ^errenloftgfeit geratfjen unb fic^ in ber §otge in ben ööttiger f^rei^eit

tierfe^en, tuobnrd^ fte ©i^ unb Stimme in i^rer ©runbgemeinbe erlangen, fottS

fte ni(i)t einer anberen fic^ anfc^lieBen ober eine 6rbe ertnerBen unb barauf eine

-eigene ©efc^tec^tlgenoffenft^aft 6i(ben.

|)ier treten ju if)ren (fünften 6ebeut}ame 5tu»nQ^men im 6r6rec^te in

^raft.'

2Bie ernjä^nt, gilt rto^t anä) Bei aÜen Santuöölfern ba§ ^leffenerBrei^t,

•l^eröorgegangcn qu§ bem 53hitterre(|t. ^(ut§Dertüanbtf(^aft tüirb nic^t burd^ bic

männliche, fonbern burc^ bie tüeiBIii^e Sinie Beftimmt. £ie 5lact)!ommen finb

hnx^ hk 93hitter mit beren ^oi^^^^^' junäd^ft mit bereu, berfelBen 531utter ent=

ftammenben ©efi^ttiiftern oerBunben. ^er SSoter ift gleichgültig; an feine v&telle

tritt in aEen rechtlichen 5lngelegcn^eiten ber ^D^utterBruber , ber (?rBon!e(. @r

tererBt an feine Dhffcn unb mit @infc^rän!ung, auä) an feine DHc^ten; er, nic3§t

ber 9}ater, ^at üBer fie 3U öerfügen. Xiefe Sinric^tung ber SrBfolge mirb in

jtüei fällen öoEftdnbig burci^Broc^en.

©in §er-r ftirBt. Qx hinterlaßt gtoar 3?ertüanbte, oBer nic^t folc^e ber näc3^=

ilen ©rabe: trüber ober ©c^tt)efterföl)ne. .^at er feine porigen nic^t fci^on Bei

^^eBjeiten t^atfdc^lic^ an S^iejenigen üBertoiefen, benen er fie jugebacJ^t
;

ftirBt er

unertoartet, e^e er feine 5lBfic^t ausführte, fo giBt c§ luo^l SrBBereci^tigte für

-fein OerfügBare» tobte» ßigent^um, nici^t aBer für ba§ leBenbe: bie öörngen unb

§au»tl)iere. £iefe fte^^en Ijerrenlo», o^nc ^errenfc^u|. 2)a§ mag üBle Q^olgen

für hiz Unfreien ^aBen: bic Böfcn ^f^eigungen ber um eine erhoffte 9}erme'§rung

i!^re§ 33efi|ftanbe§ betrogenen tonnen ifjnen allerlei ^^ö^iiic^feiten Bereiten. 9}or

^llem liegt e§ na^e, baß ber ©ine ober 5tnbere ober 5llle, tüeil fie ja ©etoinn

baran f)aBen, ber ^interliftigen 33efeitigung i^re§ öerTU burc^ ^QU^c^'^^ Befc^ul=

bigt unb ange!lagt tnerben. Slßenn hk öffentlici^e ^Jteinung gegen fie fte^t, unb

ba§ ^öngt oB öon mancherlei Begleitenben Umftönben fotnie öom Sinfluffe ber

Kläger, fo !önnen fie fici) bem funftgerec^tcn 5ßcrfa!^ren nic^t entjie'^en, erBieten

ftc^, im ^etüufetfein il)rer Sc^ulblofigleit, tno^l auc^ freitoittig, e» üBer fic^ cr=

^e'^en ju laffen. ©ie finb nun gegen otle ferneren berartigen hinflogen gefiebert,

tt3enn bie angefteüte -öerenproBe einen für fie günftigen 5lu§gang nimmt. 5lo(^

finb fte jtriar nic^t j^xm getuorben, aBer fie !önnen e» tüerben, in ber nömlid^en

Sßeife toie biejenigcn, .tüclc^en ha^ ©rBrec^t im ätoeiten fyaHe ju gute !ommt.

©änjlici) auggefci^loffen öon allen 5lnfprüc^en auf ein ©rBc finb felBft aller=

näcJ^fte ^tntüärter, trenn eine -öörige burc^ il)ren .^crrn auf beffen 6rbe DJiutter

^ctoorben ift. £a§ ift ein bie ganje S^lutöfamilie be§ ^exm in boßftänbigen

SSerluft fc|enbe§ 3}orfommni§, unb bcltocgcn Bietet fie, tüie frül)er fc^on angc=

beutet, all il)ren 6influ§ auf, eine berartige ^lutamifc^ung ju öerl)üten. 3ft

aBer bie %iiai)aä)c einmal oottenbet, bann erBen cBen bie ^inbcr ber -öörigen 5tHe§,

tüa» i^r freier 2]ater ^interlöfet, iDa» er Befeffcn, tnorüBer er öcrfügte: feine ©rbe,

fall» er §err einer (Srbe iDar, alle i^re Stanbcagenoffen unb hit ^Jiutter ba]u.

^m erften ^yaltc ber Bebingten unb im jtueiten ^^atle ber unBebingten ©r6=

folge entfte^t bemnac^ eine ©ruppe öon .porigen, bie bort 5hemanbem, ^ier tiiel=
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Iei(f)t 9?eucie6orcncn 3u eigen ift. 2^ie 9ie(^tc bei' f^reicn Beft|t botum noc^

deiner. Sic f)Q6en no(^ feine i^nen laut ^efd^Iufe einer ©xunb^cmeinbe 3uer=

tonnte Grbe, aber fte !önnen, jene al§ ©efantnttetöen , biefe, bie BeöDtjuciten

Äinber, al§ alleinige @t6en, fid) f^reifteit etfianbeln.

£ie 91a(^fommen ber Butter, bie jugleii^ porige be» .^enn einer @rbe ift,

finb am Beften baran. 3)enn i^r SSater, ber feine ^amitie öieilei(i)t aBfic^tlic^ um
bie @rBf(^aft öerüirjen tDoEte, forgt fc§on Bei ßeBjeiten bafür, ha% fte al§ 9lo(^*

folger oncrfannt tnerben; ober bie i^re§ ^äut)tling§ BerauBte @runbgemeinbe,Be=

eilt fic^, um bie fonftige ©rBfc^aft in i^rer 5Jcitte ju Behalten, hie 5tner!ennung

nai^tröglic^ auSjufpred^en. 5InbernfaH§ ^anbeln hit ^nber tnie bie üBrigen

l^erren= unb erbtofen ßrBen: fte fuc^en irgenbtüo 5Inf(^tu§ ober, faßg fte ft(^

ftarf genug bunten, fe|en ftd^ au§ eigener 5Rac§töoII!ommen^eit auf trgenb einer

@rbe feft unb laffen e§ ouf ©etDottma^regeln antommen. Sie toenben fi(^ an

einen |)erm ber (Srbe : an ben ber ©runbgemeinbe, tno fie Bisher gehörig toaren,

ober an irgenb einen anberen. ©ie Bieten if)m (Sefc^ente, Oerpftic^ten ftd) ju

©egenleiftungen unb tcerben noc§ 5lBf(^lu§ ber S5er!^anb(ungen burc§ i^n Dom
(Staube ber Unfreien gleid^fam Io§gefprod)en, inbem er fte in fein S)orf unb feine

©runbgemeinbe aufnimmt ober i^nen Don feiner @rbe einen %i)txl aU 2Öo^n=

unb 2Birt§f(j§aft§geBiet jutDeift. @etDö^nli(^ toirb um biefen Sienft ein xz^t

5!Jlöcf)tiger ongegangen, um gleic^ Don Dorn^erein in mi3glict)ft gefiederte Ser^ältniffe

einzutreten; monc^mal giBt bie günftige ßage eine§ ©eBiete» DieHeii^t für §if(^=

fang ober 3h)if(^en^onbet, too^t auä) fein 2ßaffer= ober 9tegenrei(^t§um ben 5lu§=

fc^tog. ^n ber Siegel tüerben aBer bie Seute Bereits atte§ in ber ©runbgemeinbe

äugejtanben erhalten, mit ber fie Bi§:^er leBten: benn tüer foHte fte gern jiel^en

laffen unb baburc^ an Tlaä)t unb Slnfe^en eiuBü^en"? dli(i)t feiten irirb auc^

ben Seuten bo§ @rtDünf(^te Don Derfc^iebenen Seiten angeBoten unb infolge be§

äßettBetoerBes ber 5lBf(i§lufe ber SSereinBarung erleichtert. äBa§ f(^lie§ltd) bie

9^äl§e nic§t Bietet, fuc^en fie in ber §erne, unb ift e§ gefunben, bann jie^t bie

©efeüfc^aft ba^in, je na(^bem ou(^ toeit fort Don i^rem Bisherigen SSo^nft^.

2(uf ber äßanberung ^at fie atterbing» bie üBlii^en Gefälle für ha^ UeBerf(j^reiten

frember @rben ju ^ai^len, aBer biefe ^IBmad^ungen ^at man inSgemein fc^on im

SßorouS ertebigt. S)er ^eiT, ber i^r Don feiner @rbe unb bamit ben ^uftän*

bigen f^rei^eit giBt, füf)rt fte enttoeber in eigener ^perfon ober lä^t fie burc^

feinen StoBträger geleiten, ^at atlentljalBen burc^ 5lnfage unb SSer^anblungen

hk $Pfabe geöffnet unb für bie Sic§er]§eit ber 3if^^i^^^" Ö^fotgt.

lluäutröglii^ feiten , SSergetoaltigungen mögen tro^bem Dorfommen, unb bie

Sc^ulb mag jeber 3:^eil bem anberen Beimeffen; bann folgen bie üblichen 9iec§t§=

!^änbel ober .^ieg. [©önälici) |l^aB= unb f(i)u|lo§ finb ja bie SBanbernben nid^t,

benn [fie arBeiteten unb fämpften aU ©eftnbe tüie al§ ©efolgfd^aft i:§rc§ Dcr=

ftorBenen ^lerrn mit beffen ©erät^en unb SCßaffen. ^£aDon gehört i^nen nad^

altem 9tec^te minbeftenS, toaS bie |)anb ^ält unb ber Körper trägt, ein Ütet^t,

ha^ in feiner praftifc^en 3(u§üBung rec^t be^uBar ift- ©ine jebe $perfönlid^!eit

Dermag fd^lie^lid§ Diele ©etoänber unb Stoffe umäu^öngen, ©erät^e, SCßaffen

unb fonftige ©egenftönbe ju tragen. Ütec^tmäfeige ßiuBufee baran !ann fie nur

bann Befallen, toenn fte einer ßeicl)e Begegnen; benn für biefen tribrigen M^K
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l^oBen fie fic^ 5U löfen ober, toenn e§ fid^ um bie ßeic^e eine§ SSotne^tnen ^an=

belt, naäj £onbe§fitte 6i§ äut Hälfte beffcn, h3a§ fie Bei fi(^ fül^ren, bem 2:i-auer=

gefolge l^in^ugefien. Solche 2;röftung gu entpfangen, ift für bie Seibtragenben fo

tool^lt^uenb, ha% Sei(j^en ni(^t immer qu§ ^u^aK auf ^fabeu erfd^einen, tüeld^e

too^Iöerfe^eue SBouberer eingef(?§lageu l^aöeu. 2)q§ 5lmt be§ ^yü^rerl toirb bar»

um einem Sielerfal^renen anöertraut, unb ju feineu OBIiegenl^eiten ge!^ört e§,

üBer oUe möglichen SSerpltniffe unterrichtet ^u fein, tceitreid^enbe @r!unbigungen

einjuäie^en, unb Bei öerböd^tigen Slnjeid^en burc^ üBera-afc^enben 2ße(^fel ber $fabe

ober einen l§eimli(ä§en 9ta(^tmarf(^ unlieBfamen S5egegniffen öorjuBeugen.

@nbli(| errei^en bie SCßanbernben ha^ ertüäl^Ite ©eBiet. 2)ort xitl^ren fie

@rbe ober neljmen f^euer unb finb bamit, unter SBetua^rung ber SSeft^t)er]§ölt=

niffe am leBenben ©igentl^um, auf neuer (5rbe ^eimifd^, 5D^itglieber einer @runb=

gemeinbe getoorben. 2)er §reie fi^t nun auf eigener @rbe, ber Unfceie ift feine§

Sd§u^e§ t^ei(f)aftig. 2Cßa§ fie auc§ Befalle, e§ trifft nidit fie aEein, fonbern bie

ganje @ef(^Ie(^t§genoffenfd§aft. Unb bo§ giBt eine ©emeinfamteit be§ 2)afein§,

toie c§ biefe 2lfri!aner nic^t !^öl^er !ennen.





!Die

i^t brr löiiMiiljfii Jlrlicitfr in yrni|fii

unb

5ßon

ftüiiigt. aieiiierun^'SiMtli.

Separat : ^ilbbrucf

.

2>cvtaij lum iBicganbt et .s;-)cmpct.

1872.





5luS bem ^onbtoirt^fdjoftlit^cn dcutralblntt für ^cutfd)Ianb. 1872. gchiior,

(^ret^S für bm oi^J)röa"Ö "on 12 heften 'S^ Zi)U.)

Htrlag von mtqanht k §emp(l in fitriin.

3)ic £agc der föndfichcn UrBcitcr in ^rcußcn und iftr

IBcrhüftnif) jur ©cmcindc.

58ott

Dr. «ußuft 9Kcl$cit.*)

ÜDie l^age bcr bcr 5IrBetterf(a[fe jujured^nenben Keinen Strtfje unb Ta^t-

(ö^ner ^at im allgemeinen in ^reu^en ju tiefer greifenben iöefürd^tungen big ie^t

leinen 2lnla§ gegeben.

®ogar bie gro^e ©efa^r, bie in bem plö^üc^en, bie Bisr^erigen 9k^runggt?erl^ä(t^

niffc ber Keinen SBirt^e unb Slrbeiter ernftUcb kbrof;enben Sluftreten ber Kartoffel'

Iranf^eit (S3anb 2. ®. 223) lag, ift x>cn ber länblid^en Setö(fcriing c^ne er^cbUd^e

(Sd^toierigfeitcn überiounben toorben. ®ie traurigen (ärfd^etnungen beö ^votetariatö,

toeld^e bamatö unter ben fd^tefifd^en 2ße6ern unb in ben o'6erf(i)tefii'ci^en ®ruben-

biftrüten (S3anb 2 ®. 127) in fe^r bebenfUd^er 5Beife um fid^ griffen, ^aben fid^

nirgenb« auf bie tänbtid^en Slrbeiter erftredt. 3m (äegent^eit, in biefer fd^iuercu

unb glücfUc^ertoeife aud^ für bie not^leibenben Önbuftriearbeiter ba(b vorübergegangen

3eit mangelten bie länbü(^en Slrbeiter allenthalben, tttaren gut bejablt, unb e§ irar

öorjugStoeife ©egenftanb ber ijffentlid;en ^tage, baß eö nid^t gelang, bie Subuftrie-

arbeiter ju Iänblid;er Slrbeit überjufü^ren, tooju i^nen t^eiU bie Eörperfräfte, ti;eil§

bie Sfieigung unb aud^ ber moralifc^e 2;rieb, fic^ felbft ju l^elfen, mangelten. 9tur in

*) 2)cr SBoteu uitt bie '(anbivnrtt)fcf)aft'(icf)en 5ßcrf)attnifie tcö v^rcu§ifd)cu ©taats itad] feinem

©ebietiumfancje toov 1866 im 5luftvaijc t^ev 3)Jiui[tev ter ginauäcu uui? für t>ic lautiinvt[}fd)aftticf)en

ängctegentieitcu bearbeitet »on Dr. ^liiguft iDfcit^cu, ÄÖniijt. 'Diegievuni}'3='Jtatb; Berlin Siegaut)t

u, §cm^e(. 4 iBaute unb ein SttlaS »on 20 ilarteii. ''IJreiö 10 Xblr.

SBic e§ mi§ cjcftattet wax, auä tem t'amaB unter ter ''^rcffc befint'lid)en ja^eiten iBaute tiefet,

in feiner großen SSetentung allfeitig ertannten, äßerte-S im ^'•«""'•iv-pcftc 'De^^ ^aljrgange^ 1869

ben Slbfc^nitt über „l'äntlidicö Sannjefen" UMetcrsugebcn, fo ift e>j UMCt>erum mit tem toor=

fte£)cnten abfrfinitte an§ tem, jeijt nntcr ter ^|>reffe befintlidicn, tvitteu SJant'C ter g-all; ivir

finb bem §errn ä3erfaffcr für bie iDiitttieilung biefcy Itjeileö feiner fdionen Arbeit um fo bant=

barer, nU biefe Sc^itbevung ber l'age ber länblid}en Arbeiter im ^^reuyild)cn Staate unb bie

g-orberungen, n:etd)e besüglid) il)rei5 33evl)«ittniffe'5 jur (iiemcinbe gefteUt tverben, bay nädifte ^ntercffe

ber ®egennjart unb ber betoorfte(}enben il>er{)anb(ungen ber !i!anbei5üertretung berüliren. 2)er 3. iöanb

fci^iiefit tix^ Scrt ai\ nad^bem ber 4. ©anb nnb ebenfo türä(i(^ an6:i bie tet^Ue \!iefernng beö 5tttaö

bereite erfd)ienen finb. 3)ic \Heb.
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Dfl|.n-eu§cn Ijabtn [i^ tote Sdanh 2. ©. 97 naiver bavfteüt, unter ben (anblicken 'äx^

beitcrn 9ictl;[tänbe gejetgt, toetdje biird^ bie bcvt leiber unL>ermetbttc^en ftarfen ©d^ttan^

fimcjcn bce ßrntcauöfaüeö unb 9lrbeit^bebarfc8 ()cn>ovf}evufen maren. ®tc betrafen

öorjugötoeife imange[ef[enc ^^aniiüen, »clc^e burc^ bie Umftänbe üeranta§t, bort in

großer 3a^I au6 ber früheren ©teaung aU 3nft(eute auögefc^teben finb unb a(ö

lofe ^agetöfjnev ju leben teri'ud^cn. 3n biefer l^age f?aben fie aüd) fpäter in fenen

©egenbcn toenig 2lu>?fic^t, [id; t?a(ten ju fönnen, Dermbgen jenen 9lot^[tänben aber

tl^eilS burd; bie ßeic^tigfeit beg Vanbertoerbe« , t^eit« burc^ baö Slngebot ber niemdl«

genügenb befe^ten Onftfteüen au«:^utoeid^en.

(2d;(ü[fc auf bie mefjr ober Weniger günftigen ^uftänbc bc8 ju ben Arbeitern

gel^örenben Sr^eileö ber l'anbbcüöifcrung lä^t btc in fieserer SBeife burc^ bie klaffen*

ftcuerfeftgefteüte 3a^t ber 2(rmen auf bem flai^en 8 an be unb in ben ffeineren

©tobten ju.*)

©c^on ba§ ältere tiaffenfteuergefelj bom 30. Wai 1820 (©..©. @. 140)

beftimmte, ba§ bie ©teuer ber unterften klaffe ciU "i^erjonenfteuer entrid^tet »erbe,

unb ba§, abgefel^en bon grcmben, Sinbern unb SOZititairperfonen, nur Strme, bie »on

Sllmofen au8 ©taat§^ ober ©emeinbefaffen leben unb biejenigen, bie in 5ffenttid&en

Stnftolten auf 13 ff
entließe Soften bcrpftegt werben, bon ber ©teuer ju befreien feien.

®a6 fpäterc ©efet^ bom 1. Wlax 1851 (®.^©. ©. 193} begrenzte biefe greit^eit

nä^er auf 5lrme , bie im 3Bege ber öffentlid^en 2lrmen>>f(ege eine fortlaufenbe Unter-

ftü^ung ertjalten, ober in i)ffcnt(id;en 3(nfta(ten auf iJffentUd^e Soften berpflegt Werben,

aud; crfiärte ber § 13, ba^ alö arm nur fo(d;e '^erfoncn anjufe^en, n)etd;e Weber

ouS i^rem eigenen 23ermögen ober au« bem Vermögen ober burd; ben (Srwerb

britter ^erfonen bie 9)titte( ,^u i^rcm not^bürftigen Unterhatte ermatten, nod^ im

©tanbe finb, auc^ M gutem Siüeu, burd; eigene 2:t;ätigfett fic^ ben nöt^igen Unter-

t;a(t ju erwerben.

3m 2BefentIid;en aber l^iett bie '^xa^i^ übereinftimmenb feft, ba§ Sf^iemanb au«

einer borübcrge^cnben Unterftüt^ung ©runb jur Steuerbefreiung l;erne^men fonnte,

ba^ jcbcd; bauernb auf öffeutlid;c ^tlfe 5Iugewicfcne befreit blieben, ©teid^wo^t würben

üud; biefe ^Befreiten in ben ©teuerliftcn fammtlid^ mit ^^amen berjeid^net. 9?ur bie

3}?i(itärpcrfcncn unb bie SeWo^ncr ber mal;I= unb fc^Iad^tfteuer^jflid^tigen ©täbte

erfd;cinen nid;t in ben ^(affenftcucrroüen. '4^a te^terc bie 76 größten ©täbte beS

©taate« nid;t enthalten, fo entfprid;t ba§ iöitb, r\)äd)cS bie Staffenfteuer bon ben

Strmen giebt, borwiegenb ben 3»ftönben ber IäubUd)en iöeoi^lferung.

®ie 2tufre(^nung ber Slrmcn, bie in ben |)au^3ttiften erft feit 1829 ftattfanb,

ergiebt nad; ber golgc ber 3al;re unb nad; bem a3erpttniffe jur S3ebölterung nac^=

fte^enbe ®efammt5al;len ber SUraofenempfänger:

*) ®ic eutoicfclung bcv IXvincn^'^f'cgc in '^3vcut3en i[t cl•f(^6^^fcnb kav6citct »on (£nt[t SBvud^

in 21 (Smmingliau«: ©a^j Slrmemrcfcn unb bie 5lvmcnc5cfct,^gcl.nuig in curD:päifd)en Staaten, Scvün

1870. ®. 23. — ä>evgl. bie iveiteven Stbbanblnngcn cbcnb. imi §. ®df)n?abe übcv ^Berlin,

2t. Santmevä über ©tbexielb; ferner: ©tatiftifdie Sabeüen unb amt(ici)e 9kc£)ricbten für ben :prcu6i=

fd)cn ©taat (2)ietcrici) S3b. 4 ö. 849, unb «tatiftit beä preuüildjcn (Staat-J, §eft 5. 18G1.
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tjcrangejogenen '^ßerfonen in ten

gamtlieu, »elcfie atv 3llniDfcn=
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16 Sa{)re.

unter

16 Sa^re.
äufammen.
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tcr

Se=

toDÜc=

rung.

Sabr.
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über
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unter
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«ßroc.
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S3e=
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jufammen. rung.

1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

i
181019

;
189143

;
195358
204 614
208977

I 212 274
I 215 647
222 327
227 830

i

232487
! 242 706
; 250603
;
256 423

i 268173
275526
288 788
303 333
316220
336925
360 924

124 922
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3^aß btc @riinb[ä^e, noc^ benen bie «e^örbcn bie 3tii«fü^rung ge^anb^abt
^aben, [ou^o^I ben Reiten a{« ben crtlicf;cn ©cähfen iiac^ nic^t immer gtcic^ geiwefen
)cf;etnt auö ben ^al^lcn felbft I?erLwsugcl;cn. 3cbenfaü« iDub man aber annehmen
fcnnen, ba§, ttm mit 2tuönal;me ber ftatiitifd) [c^r gut organifirten Slvmenpflege
Gngtanb^, bie Sln^vibcu über bie ivirflid; i>cvl}aubcne ^ai)i ber länbtic^en Slrmcn in
anbeven größeren Staaten nic^t Icictt i>oUitänbiger unb jugfeid; grunbiä^lic^ richtiger
fmb. S:er tenntniß ber (2tcuerbcf;örbcn entgel^t faum eine ^\n-fon, iini^renb fic^ anbete
5i3er^^ctd;nungen in ber 9^egel aücin auf bie vcIiseiUc^ bcfannt geiücrbenen Slrmen
be[d;raiifcn. '^k größere iöejc^ränfung ber Mji ter 3lrmen, meiere fid; in ^]?reu§en
moglid;eni^eiic aiK^ ber Strenge ber i8enrt(;ei(ung ergiebt, mirb jebenfall« burc^ bie
3?oU|tanbtgfeit unb ®teid;mäBigfeit ber iscr^eic^nung, einfd^aejjac^ ber 2Inrec^nung
aUer 3lngcr;ortgen, me^r a{§ aufge(;oben, unb «^renfeeu burfte be«^a(b bei ber ^er^
gtetd;ung mit ben ^al^lcn anbercr etaakn in ben üblichen ^ei^en ber bergleic^enbcn
2lrmen-@tati[tif überaü gu ungünftig angcfe^jt fein.*)

mit @ic^erl?eit aber jeigen bie 3a^rgänge ber preu^ifc^en 3a^[en in fic^ fetbft
ba§ bte fett I80O ftattgel^abte greic^mäßig fcrtfc^reitenbe ^>erringcrung ber abfeluten
n^te ber relatioen 3at;I ber SIrmen, erfterer um 35, letzterer um 43 ^rcc nidjt auf
bem feit btcfcr 3eit in fefte S?cvfd;riften gebrachten ä>erfa^ren, fonbern auf einer
n)irf(td;en ipcbung beö 3Bcf;lftanbeg beruht.

Ö« giebt bafür and) einen im-iteren iöetoei«, ber fid; in ber ftarfcn iöcr^
ntel;rung ber ^i^arfaffeneinlagen aut%rid)t. **) m ftäbtifc^en unb länb^
Itc^en (Smtagen biefer Waffen laffen fid; nic^t trennen, unb in Diekn ißesirfen finb
bte ^affencinrid;tungen au.^id^Ueßad) in bie ®täbte terlegt. So aber Hrei.^faffen
beftcl;en, iPerbcn fie bor^ugöroeife i^on ber länbüdjen iöebi^Iferung benu^t 3)ie in
ber neben)te(;enbcn Uebcrfic^)t nacbgeiriefene i^erme^rung biefer Ärei.^faffen mx
5 : 33 : 109 auf 226 ift alfo an fic^ fd;cn ein ftarfeö 3eugni§ für bie ^feigung unb
gal;tgfeit ber ränblidieu iBebelferung, Griparniffe nieberjuiegen. 5Die Steigerung ber
(Suilagen ,on 5 : 14 : 44 auf 90 SJiiüicnen Z^^kx geftattet aber, auc^ n^enn fie nur
jum germgeren J^eitc ber Vaubbetölferung sujufd;reiben ift, genügenbe ®d;lüffe auf
ben gunittgcn gcrtfc^ritt ber i^age berfetben. —

S5?aö aber bie (Sntimderung ber 2(rbcif crber^äUniffe im befonberen
betrifft, fo fcnnte ber 2Ibfd;nitt XIX jeigen, ta^ in aüen i^anbeöt^eiten in ber ^Vgel
el?er etn ÖJJangel alö ein lleberflu^ an 2Irbeitt^fräften füt;lbar ift, ba0 ber Öo^n nac^
Vage ber 33crt;ärtniffe aU I;cd; augefel;cn, unb eine alüuä^Hge Steigerung ber geben«.
beburfntffe ber 2(rbciterbei:ölferung beobadnet iiMtb. mtid^wolji barf man niematö
erwarten, einen großen S^eit biefer ©ei>ölferung anberö ais unter ber^äftnißmäßig
fe^r armhc^eu «ebingungen (eben ju fe^en, benn i^r Öo^n, ber ^rei« für bie iöenu^ung

*) 23evgt. emmingl^anS a. a. O. <B. 722.

r
-.7^ ^••..?"'^'^^' ®'^ ^^^«Meu in ^Preußen, 3eiti*rtft beg [tat S3üveau§, ^aim I @. 92 (£§

bei eben labrlidie 9fa*ivci)un,ien k§ nfinifterinm^ be§ ^nncrn übcv ben @e|c^äft§bctvicb unb bie

sS 1863/6f
^''^"''"' ~ ^''^^' ^' ^*""^' ®"^ ®Nrtaifenn)efen in 2)eutfc^tanb

; 2 Sbe.
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granffurt

Oppiln
SSreitau

SRagtjcburg

aJierfeburg

Erfurt

2}tinten

afiünfter

StrnSDcrg

min . . .

aadien . .

fioblenj

Xrier .

Bufammen

6'| 5 737 592
12 5 232 271

872 696
5 360902
3 661 246
1 952 792

6 265 251
10 798336
1 676 054

7 998 192

10 1 5 818151
26 17 873 711

7 729 568
3 179 246
9 826 304
1 046 878
532841

96 177 171

i^rer Äörpctfraft, regultrt felbft fo cingreifenb bte greife aller ^^^ebenöbebütfniffc, ba§

in biefcm i^rei^laufe immer nur [e^r geringe gortfc^ritte möglich finb. 3luc^ bleibt

au« Ungefd^icf, Unnnrt^fc^aftUd^feit ober llntugcnben oerfc^iebencr %xt überall ein

S3rud;t^cit ber Slrbciterja^l auf M^ 3cot^U)enbig[te befc^ränft, unb ju i^m mirb in

ungünftiger ^dt leidet eine größere 3)?enge unüer[d;ulbet ^erabgebrütft. ^üx bie

S3curt^eilung be« allgemeinen 3itft^ntc§ ber 21rbeiterbeöi3lferung fommen bc^^alb

nicfet reic^ bcmeffene materielle OJiittcl in Srage, lücld^e für 3cben üou felbft bie

©ebingungen betjaglidbcr ßpftenj mit fid> bräd;ten, fonbern ßielmcl;r ber (Sinflufj auf

S^arafter, S^atfraft unb Sluöbilbung, bem ber %beiter burc^ bie befte^enben 25er'

^ültniffe unterliegt, unb bie 21u«fid)ten auf ^ö^ercn (Sröjerb unb ©id^crfteUung, bie

fic^ bem 2:üd(>tigen unb SEBirt^fc^aftlid^en barbieten.

3n biefcr iöejie^ung lä^t fic^ nid)t tcrfcnnen, ba§ bie terfdiiebencn üblichen

i^ormen, unter benen bie lanbiinitl^fd^aftUc^eu 21rbeiter angcnounucu unb gel^alten

»erben, neben eigent^ümlid^en iJorjügen gewiffc @c!^attenfeiten l^aben,

welche fic^ entireber ftetij gelt?nb machen, ober loenigftenö unter Umftänben l^eröor*

treten.
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S3ct tcr ©efinbe^attuncj, bie ber Statur ber @ac^e nadf bic aUgemeinfle unb

bclrät;rtcftc 2h-t ber 3lrbeit^k[d?affung in ber i'anbtDirtijjd^aft ift unb bleiben loirb,

liegt glcidiu^cljl ©cfat^r in bem 2)ianöcl an cntfpreci;cnbcr ^an«9enc[fenid;aftUcf)ev iöe-

jicl;ung unb ^auöiniterti^er 3Iufi'id;t. ^Jtid^t in jebem 3Birtf>e barf ein öeetgneter ®rob*

ijcxx t'cvaiii^gci'cl^t irerbcn. Slber im Sdfßcmeinen ift alö bic befte ®ette beö ©efinbc-

tevl;ältni[feö an:,ui>red;en , bvi^ cS nicf^t allein jn tücf>tic}er Slrbcit anhalten, [onbern

n^efcntlici^ auci) Ütljcilna^me an einem ^i3^eren unb gccrbnetcn ^auötticfen gctoäf^ten

unb eine ©d^ute bcv ©efittung unb (Srfa^rung merbcn foü. d^ fann nun nid^t loo^l

geänbert njcrbcn, ba§ in grc§en 33}ivtl;[d;aften baö länblidje ©efinte in bie ©cfinbe-

ftube beriüicfen lüirb unb fern bon jTiic^ unb §>auö be§ iörob^errn bleibt; aber e^

bcvbicnt tncnigften« S3eaci^tung, ba§ bie Soge beö ®e[inbe« feine 23orjügc me^r, fonbern

cf;er 9cad;tl;eilc gegen bic anberer Slrbeiter bietet, n)enn im engen 9ftaume beö

(^efintel;aii|eö, cljne ein[id;ttge Drbnung, ter^cirat^cte« n^ic lebige« ©efinbe fic^

ju|amnicnbrängt, unb ba^ btcfer Ucbelftanb bon beri(^iebencn :Öerid;ter[tattern i^erbor*

gel;oben loirb.

"Dem @cfinbe fel;r nal^e fielen bic auf 3a^reSfontraf te angenommenen
Sir b ei t er, tDcl(^c ein ipauö ober bod; eine befonbere gamilienroo^nung, etmaö \?anb,

©etreibebeputat unb Öcuerung, aut^ XDQ^ 23iel}futter, unb babei einen entfpred^cnb

l;ö^eren ober nicbrigeren !Xagelol)n erl;aUen, iDogegcn ber ^lann oerpflic^tet ift, fo oft

e§ berlangt inirb, mit einer 2)?agb ober einem Zungen, in ber (£rnte überbie« mit

ber i^xüu, auf Slrbeit ju fommen. Sie gejeigt lüurbc, ^at btefeS ^Ber^ältnip fdjon

in älterer ^nt, namentlid; in ben ni)rblid;en "iprooinjen, fel)r allgemein beftanben, l^at

fid) aber feit ber Slufljebuug ber ipanbbienfte mit unmcfentlic^en 23cr|d)ieben(;eiten

mc^r unb me^r über ben gefammteu ©taat, felbft nad; ben tt>eftlid;en '']3robinjcn,

berbreitet. ^^aö ®efe^ m\\ 24. 5lprit 1854 (iöb. 2 @. 120) ffat baffelbe au8brücf=

tief? ber ®efinbc==Drbnung unterworfen. S^ie augenfd^einlic^en 23or5Ügc liegen in bem

fclbfiftänbigcn (5amilienf}auöl;alte bcö 2lrbeiter« unb in ber @id;erftellung, bic cg S3eiben,

itim fcU)eI;l tDie tcm S3rcbl}errn, giebt. Slber cö tä^t fid> m<i)t bcrfennen, bafj wo

e« fic^ ftarf bcrbrcitet, fo baß auf weite ©treden bie länblic^c iöeoijlferung faft auö-

fct)litplid> unter fold;en 23ebingungen kht, bie (5'otgen Wenig glüdtii^ finb. ®er @runD

liegt nid;t in ber materiellen Sage, bic in ber 9xegel jiemlicl) günftig ift, fonbern im

3}iaugcl an eintrieb unb in Slu^fid^tölofigfeit.

3n Sommern, wo btefe 5lrbeitöform bic größte Sluöbe^nung erreici^t, finb, wie

gejeigt, bie bäuevlid;cn ©teilen bon je^er fe^r gcfä^rbct gewefen. (5ö befielt ^ier

eine überwicgenbe Dicigung ber großen ©utöbefi^er, namentlicl^ aber bercr, bie t^rc

©ütcr neu erwerben, bie fleinen ©gent^ümer auf i^rem 5treal bnrc^ 2Iu6!auf ju

bcfeitigen. !Die @ad;lagc l^at \\<if beS^alb fo geftaltct, baß eö jwar große iSauern^

börfcr giebt unb gcwiffe ©egcnbcn, in bcncn biefclbcn fogar jiemlid^ gebrängt

:,ufanimcn liegen, baß aber in anbcren ©egenben ebenfo bie großen ®üter faft au8*

fd;ttcßlidl) ^errfd]en uvb an ©teile ber frütjcrcn S^örfer nur nod^ 5(rbeiter^äufer bei

ben 23orwerfen ju finben finb.

3}ic S3eWo^ncr biefer ^äufer finb, man fann fagen, nur ju gut mit SlUem

beratl^en. 31jr Ceben wirb ben ©utebefi^ern fel;r foflfpielig, biefe I^aben alfo boüe«
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3ntere[fe, bic ßeutc arbeit^tiic^tig ju er^aften, i^re .^ontra!te rcicfilicf) 511 crfüflen mib

i^ncn in aüen 9lotl}fä(ren ;iu Reifen. S3ei einiger Sliiiircncjunß unfc 3i>trt^ic^aft(ic^fctt

irärcn leitete aucf> im «Staute, einige gvfparnifie '^u machen. !4>a fie aber feine

'itu^ficfct tor i'ic^ feigen, i'ant ^n crn^crben iinb \id) felbfifiäntig 511 mad)cn, lüenn

fie nicf)t i^rc §etmat^ üerlaffen ö>cllen, fc gieSt e§ iwax cinjelne befenterö Zn^ü^t

unb Snergifc^c unter i^nen, ire(c&e fic^ in einiger 3cit ba^ @e(b ^^ur Ueberfaljrt nac^

2(inerifa Perbienen; bic meiften aber geben mit «weiteren 2(bfic^tcn aud; tie ftärfere

5Inftrengung auf. S3ie(e lehnen crfa^rung^mäßtg 5lfforbarbeiten überhaupt ah, anberc

arbeiten bann nur, biö i^r !Iaget^ja| erreid)t tft; im 2Befentücf)en ergicbt fic^ bic

grcBc 23Je^rjat;( bcr ©tumpf^eit tieicö !5^a[einö c^ne @orgc unb c^ne ijöt^cxt

Stnferberungen.

^n 3Beftprcu§en, mo bic Sei>ölferung burc^ bic SJJifc^ung ftarfer (Sinmanbcrung

etwa« ben)eglic!)er, aud^ bie 3a^t ber fleincn (äigent^ümcr ni^c^ beträd;tlic^ gri3§er

ift, lieben bie 3nfileute c^ne jeben änderen ©runt narf) ipenigen 3a{^ren bcn ©runb*

^crrn ju n«ed)i*ctn. 3^re ii'agc t^erbcfjert fic^ taturc^ nic^t, aber eö tritt eine SJer-

änberung ein, unb ber Umjug ift ein freier Xag unb eine fkine Dxeifc. ^n Cft*

prcu^en l^at fid^ bcS 3>er^ällnip, irte eben etteä^nt tourbe, in immer flärferem ^U^t

aufgcti^ft, biete biefer ?eute leben ie^t al§ lofc ^iageli^^ner, unb erft ba5 Occt^ja^r

1867/68 ^at bie 3nftftcUen »iebcr etn^aö gefud)ter gemacbt.

jTie ?age be^ freien 2:ageli>^ncrö o^ne ©runbeigcntl^um forbert bom

ßinjelncn iebenfaU« fe^r tiel größere Xfjatfraft unb ftetit cid ftärfere Slnfprüc^e an

2BirtI;tfd)aftlic^feit unb 2?crau§fid;t. ÜTie leidste iöen^eglic^feit geftattet sugleic^ miJgüd^ft

lefmenbe 5(rbeit auf;,ufu(^en , unb ber Uebergang ber ^nftteutc in freie Xagelijf^net

muß in ber 9\ege( a(8 ein gcrtfc^ritt angcfe^en n)crben. ßinc gro^c 3^^^ biefer

l^eute lebt mit i^ren B^imilicn in ganj erträgüdjem 3uftanbc, namentlid^ an Orten, roo

fie gegenüber ben Sirt^en in großer 9J?inber^a()( finb. J^aS ©cfä^rlic^c if;rer Stellung

in ungünftiger ^6t unterliegt babei feinem 3'^<^'i^f/ ^'^^'^^ '^'^^^
M't t''" Uebelftanb, ber

bic Perfd^iebenften C^en^erbtreibenben trifft, unb bcm burc^ 3Ba[;rnei)men ber günftigen

3eitpunfte unb burd^ tcrfcrgli^c ®|?arfamfctt abgeholfen njcrbcn mu^. Schlimmer

ift, baß bie ^^agelöfjnerfamilicn grate te^^alb einen bcfcnter? ftarfen iBruc^tl)eil an

©etüvftigcn unb töüig ^ilflcfcn fteÜen, n^eil fie audb in guter 3eit ntdbt t;au5'jU^a(ten

iriffcn. 3n bcr Zi)at ift ber Slnfpruc^ groß, baf^ biefe 'i^eute, n}e{d;e nur auf furje

3eit pcrauöfe^cn fi^nnen, ob t^r 3?erttenft auöreic^enb fein mirb, rid>tig unb forg=

fältig mit ben fpärüd^en Uebcrfd)üffen bet^ baaren ^dtcS njirt^fdiaften fcUen, unb

bauernbe Crbnung bleibt nur bei einem Iji^^eren @>rabe i^rer ®eifte^= unb (Sl;arafter-

btlbung '5U ern>arten. 5^er ^egel nad; ^ängt auc^ i()re befriebigenbc Sj-iften^ t^eilS

ton ^^icmlid) regelmäßiger iöefc^äftigung, l^eil6 ton ber SD^öglic^fcit ah, einige

Stüde !i?anb in 'i^ad^t aU 'DJcbcnbefd^äftigung für ^Tau unb ^inber unb

für bie etwa eintretenbe arbeitelofe 3eit jU erhalten. T^eö^atb beftcl^en freie Za^f

li^^ner in ben fultioirtcren unb ftarf ^^arjeüirten fütlic^en *i)?roi^in^en in er^eblid^er

3al?(, o^ne baß fid;, njie ob. 2. S. 114 gcjeigt ^at, klagen über i^rc ?age erhoben

^aben. "^Dagegen njerben @>egenben n,Me Cftpreußen, n^eldie im :©inter bie länblic^cn



8 Bie "XüQt btt fänöfifOen %t6tHtx in f reußen, [j^ebtuor 1872

Sltbclten im freien fe^r (ange auöfctjcn muffen, audf abgefeiert öon Wi^txntm, ber

ßrl^attung unangefeffener Xagelö^ner immer fe^r luenig günftig fein fönnen.

Unjtoeifcl^aft baß n^ünfd^enömert^eftc Slrbeiteroer^ltnife bleibt ba« eine« auf

STagelol^n angewicfenen angcfeffenen Sötrt^c«. ÜJJan tt)irft jnjar ein, ba§

er in ber ^tit ber brängcnbftcn 5lrbeit auf feinem eigenen i^etbe befci^öfttgt fei; bic«

tft aber bei einem jn^erfmäjjigen ®rö§em)er^ö(tnife ber ©teilen nid^t in au«gebe^ntem

Tla^c ber j^aü unb fommt febenfaUö ben großen mirtl^fd^aftlicben SSort^eiten gegen*

über nid^t in Öctrad^t, mlä)t bic 5(ngefeffen^eit be« 3lrbeiter« bietet.

@g gicbt feinen billigeren, befonncnercn unb billigeren, aud^ feinen, burd^ eigene

ßvfa^rung beffcr au^gerüftetcn länblic^cn Slrbeitcr. (5r ift am Orte gebunben unb auf

feine ^^ad^barn angeiüicfcn, t?at an feinem SSefilj eine 53ei^ilfe unb an feinem §eim*

luefen einen §alt für feine ©ittlid^feit unb feine ^au«Däterlic!^e "ißflid^terfütlung; et

bient, aber er ift ein OJ^ann in ber ©emeinbc unb fe^t nid^t leidet beren 2ld^tung

auf« <Bpid. 3"ö'^eid^ ^at e« jeber größere iöefiljer in ber :panb, bcm fteigenbcn

S3ebürfni§ unb ber mangelnben tonfurrenj burc^ 2lnfe^ung einiger neuen SBirtJ^-

fd^aften abju^ctfen.

Slllerbing« aber giebt c6 aud^ l^ier eine @renje, unb fdjlimme Unjuträgtid^feiten

terfnü|3fen fic^ mit ber allju gvoüen |)äufung folc^cr fteinen Sirt^c tocgen i^rer

Unbenjegtid^fett faft me^r, a(« mit ber ber lofen ^^ageliJ^ner.

(5ö giebt leiber in 3)?afuren unb im gefammten Sfletjebiftrift bi« tief in ben

SBart^ebvuc^ eine beträchtliche 3a^t ärmlicher Kolonien, meiere in oben unb

abgelegenen ©cgenben, t^cilroeis auf fe^r geringen burc^ bie 2lrt ber Sßirt^fd^oft in

lurjer ^t'(t au^gefogencn gcrft* unb ißru^biJten, an fümmerlid^ au^gerüftetc 2ln*

tüanberer au^get^an tourben. !Da man Ic^jteren grc^e Sirt^fc^aften nic^t ju über*

tragen toagte, aud^ üielfac^ in ber 3bee lag, an i^nen länblic^e ober ^Werftarbeiter ju

genjinnen, erl^ielten fie ©teilen öon nur 20, 10 unb njentger SJ^orgen, »elc^c fie nid^t

feiten auö ©elbnot^ unb anberen ©rünben weiter t^eilten, aud^ bei toad^fenber

öetlHferung ju i^rer (Erleichterung noc^ burc^ aufnähme con 2)?iet^gleuten nu^tcn.

«So entftauben, fe^r entgegcngefe^t oon bem betoä^rten aJZufter ber ftarfen SSauern-

folonien beS 12. Öa^r^unberts, ganje ^Dörfer »on 3:ageli>^nern, tt^elc^e fic^ im SJJanget

örtlicher S3efd;äftigung getoi3^nten, n^anbernb 5lrbcit ju fuc^en. ®ic überlaffen

ju biefem ^md meift fc^on im grü^ia^rc i^re fletne 3ßirt^fc^aft ber grau, jic^en

mit anberen ©enoffen unter Begleitung einer 3:oc^ter ober eine« fonftigcn jüngeren

5lnge^övigen in oft mxtt Entfernung, nac^ ^Ru^lanb unb ^olen, ober nad^ bem

Seic^felwerber, nacl; ber 3Diarf unb bem aJJagbeburgifc^en, nac^ 9iügen unb SÖ^ecflen*

bürg, unb fe^rcn erft naclj ber (Srnte luieber nad^ ^aufe jurüdf.

Sle^nlic^e 33er^ältniffe ^aben fic^ auc^ auf bem (Sid^Sfclbe, im ^aberbornfd^en

unb 9?aoen«bergifc^en unb jum >r^eil am §unb«rü(f unb auf ber ßifct au«gebilbct.

§ier ift biefer Uebelftanb burc^ bie ftarfe '»ßarjcllirung bc« fränfifc^en

SobenS, bie IDiSmembrvition ber größeren 3Birt^fc^aften unb bie ©itte, bie ®runb*

ftüde in 9^atur unter bie (Srbcn ju t^etlcn, herbeigeführt njorbcn. (56 ift bamit nid^t

bie ^arjellentt)irt^fd^aft überhaupt anjuflagcn, benn bicfelbe begrüntet in ©ac^fen »ic

unter ben 9i^einifc^en 2lrbeitern unb ßleinacferern jum 2:^eil fe^r günftige SScrl^äUniffc,
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bcövcnjt in Derfet^rSveic^cn ©cgcnben i^re SO^ängel eon [elbft unb liegt aud^ öictfad^

\o in bev 9ktur ber Oertfic^feit, ba§ ge|'e^tt(^e ^cmmniffe, loenn überhaupt no(^

bentbav, in ber SD^Je^rja^t ber gäüe ju oergeblirfjcr ^ärte »erben müßten. 2l6er

n)enn fid^ mit biefer njettgetriebenen 3^^ftü(!elimg [(^led^ter iöoben, rau(;c8 ^(ima,

SScrfcl^r^Irfigfeit unb SDiongel jeber gvi^^cren Sffiirl^fdjaft jctoie anberer einigermaßen

cintväglicf^er (5rii>crb^jn)cige berhiü|>fen, fo bleibt allcrbingö faum ein anberer SluStteg

für bie S2LHvt^e, alö bie länblidje 5fi>anberarbeit. ')hir 3nbu|'trie, ton 33er!e^r^an(aaen

unb ben biüigen 5lrbeitöfväften unterftü^t, bermag in fold^en Dertüc^fciten mit ben

größeren ^ebürfniffen auc^ ipieber ftärfcre !i^anbn)irt^i'c^aften ju [i^affen.

2Uiö ^^iieberfd^lefien, ©teinau, ®u^vau, ©logau, ©üben unb au« 3^i^i'^^" ""t»

•Stevnbcrg wanbcrn cbenfaüö einzelne Sivt^e nad^ bem SBeften, ä^ntid^ au§ SlZittel-

fc^tefien unb '^o\n\ läng« ber ^joinifd^cn ©renje jä^rlid^ eine Slnja^t nac^ 'i^olen.

Slügemein jeigt fidb jmar, baß bie !i?eute auf biefen Sauberjügen gut bejal^tt

n?erben, unb nid;t unbeträd?ttid[;e ^riparniffe mit nad^ §ciufe bringen fönnen. (5« ift

aber ebenfo gen?iß, baß te^tere« ^aufig nid;t gefc^ie^t, unb eö bebarf faum be« f)tn'

»eije«, bcn ttie nacf)t^eiliger Sirfung auf ©efunbljeit unb ©tttfic^feit biefe« fd^aaren*

tt^eife ^erumjie^en tcn Veuten meift beiber ®efd^(erf>ter, i^r njec^felnbeö unb jufammen»

gebrängte« Unterfommen auf (Gütern unb Jöaufteüen in ungenügenb ;^ergerid(>teten

333e^nftätten, SÖaraden unb glitten, i^re angeftrengte Slrbeit nad^ ermübenben SJJärfd^en

bei jeber Sßittcrung unb unjureirf)enber Eleibung, ber 3Jtange( gcorbneter ^oft unb

förperlit^er 9xeinlic^feit unb bie unpcrmciblic^e 3iifl»<^t 5"!^ 23rauntn)ein unb jum

2Birt^«^au«Icben fein muffen. Uebcrbic« »erben ju i^aufe Sirt^fc^aft unb getbertrag

el;er jurürf aU bcvirärt« getreu, benn e« lafiet öuf tcr Brau oücin bie ^^ortflellung

aller 323irt(;fd^aft«arbeiten unb bie 2?erpfleguug ber ^inber. —
T)a« Seftcljen erheblicher, beac^teu«n)ertl;er SDHßftänbe fo»c^( M ber Haltung üon

©efinbc unb SQlictljßarbeitern , alß in ber Sage ber unangefeffenen unb angefeffencn

2;agelö^ner ift alfo unleugbar, inbeß läßt fid^ bcd^ glii(f(id)eriDcife für bicfe beben!-

lid^en @rfcf>einungen inncrl;alb ber länblid^en 2lrbciterijer(;ältniffe mit bemfelben 9;ed^t,

ttie be^üglidlj ber bebrc^ten ^^?age ber größeren ©utöbefi^er, fagen, ta^ fid^ im ©an^en
bie Vlebelftönbe nur in fe^r geringem Umfange geltcnb mad^en. «Sie ©erben

me^r bemerft, al« ba« im allgemeinen jufricbcnfteLlenbe SBo^lbcfinbeu ber ®efammt^

t|eit, unb jebenfall« finb bie Umftänbc fe^r feiten, in benen fid; i^neu ber ßinjelnc

nic^t burc^ eigene ßinfic^t c^ne er^eblic^c Slnftrcngungen ober befcnbere §ilf«mitte(

ju entjie^en bermi^dl^tc. Sind; bleiben mand^erlei ©egenmivfungen nic^t oergeblic^.

!Die bc»äl?rte iBilbung6arbeit ber Schule unb beö 3J?ilttairbienfte8 unb

bie mcnfd;enfreunblid;en iöeftrebungcn (iinjelner »ie ber ©enoffenfc^aftcn (Sb. 2.

@. 121) liegen in unauggefe<jtem ^am^fe mit biefen ©c^äben, unb bie Ueberjeugung,

bie ben «Staat in feiner gefammten 5lgrargefe^gebung mit fo großem (Srfclge geleitet

l^at, baß bie 5lufrec^t^altung beö fleinen ©runbbefi^eö unb ber angemeffene 33 e*

ftonb ort«angefeffener 2öirt^e für alle iöetljciligten biebcfte ©runblage gcfunber

Slrbeitercerl^ältniffe ift, fc^afft fic^ irirt^fc^aftlic^ »ie fojiat immer »eiteren 9?aum.

Uebevbie« ober läßt fic^ nac^ allem herangeführten auf einen ftarfen ipebel für bie

33crbefferung ber Cagc bertrauen, »eichen ber Staat bi«l;er noc^ nic^t in genügenbem
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aj^ifee tnnerf;a(6 ber (anblicken 33et3ö(ferung benutjt i)at, aber ju bcnit^en beginnt,

ouf bic iincrfd)öpflic^c, [tet^ ber Grncuung fähige Äraft bcg ©emetnbeteben«.
i^on bicfer traft I;at bi e beut fc^e iöaii er nge mein be unroibertegüc^eö 3eugni§

gegeben. Slüer "ilott) bcö SJättelatterö itnb allem ®rucf ber ^örtgfeit trotte fie burc^

bte 2Ingenie[fen^ett i^rcr genc[fcn[d;afttic^en ©runbtage. 3^rc Sirt^e, gro^c tote

flcinc, UHiren bem ^errcn^cfe itntern)cv[en, imb ie nac^bem l'aftcn unb 5lrmut^ fie

nicl;r bcbrücftcn, bcftc tier'cr [tanbcn [ie; inbe^ bcibe l^cbcn^freife berührten fid; toenig.

'S)em iperrn gegenüber n^arcn fie tncc^te; in fid; aber bilbete bte 3)orfgemcinbe einen

deinen, eigenartigen Staat mit [clbft geübtem ^ec^t t?on ftrengen formen, unb mit

einer ©tufenfotge be§ ^^efit^c«, in mef^cr einen ®rab ju fteigen ebenfo al3 ®(ü(f unb

©egenftanb be^ «Strebend, n^ic einen ju finfen a(6 ©c^anbe galt, »etc^e 3eber mit

aüer 2(uftrengung abjuiüenben fud^te. 3luö j;eber biefer ttaffen befeljten bie Singe[e^enften

bie ©c^öffenbanf unb Ratten 9icd)t ju [prec^en unb bie ®emeinbege[c^äftc ju führen.

!5)at5 ^HMc^tigfte aber lüurbe in ber ©efammtgemeinbe berat[?en unb befc^foffen. !©ie

2{emter, au^er bem (Srbfc^oljen
,
[tauben ju bcren Sa^t, unb bie 8ei[tungen maren

9?eif;ebienft. 53icteg in bie[em ©emeinbelcben an ^[lic^t unb (5^re Wax äufeerli^ unb

meift gab "• ber größere ^'eid;tl;um ba§ größere 'än\ci)n. 3nbe^ fonnte Üxeic^t^um nic^t

tvo^t anber«, als burc^ 5lrbett, ©orgfatt unb gutes ^aug^alten erworben »erben.

Smnier iuü[[en aii(i} bie 3üge eineö [old^en Organismus bem ter^ättni^mä§igen

23i(bnngSgrabe ber iöet(;eifigten entipred)en. 2Be(d;eS ißen)uöt[ein bürgerlicher @ittc

unb ®efe^Iid()feit, unb meldje n)irt^fcf)aitUc^e SDrbnung unb @in[id^t aber [ic!^ in biefcn

®er[[cf) aften entioicfelte, bafür liegen bte genügenben S3eroet[e ebenfo in ben SBeiS-

t^ümem, bie ^n ben fc^Itmmften fetten beö SDctttetaUerS il;ren S^arafter tt)al;rten, als

in ber Stberftanbßfraft, mit ber biefe fd^uli- unb f;tlf(ofen ®emeinbett»cfen fic^ nad^

bem bernid;tenben Glenb fo i)ieler Kriege, gcl;ben unb ÖanbeSplageu ftatt jum ©flat^en^

t^um l;erab^ufinfen, immer »teber maitnl;aft jufaramenfd^lcffen unb in lebenbigem

©ebei^en erijielten.

©er größte Zijdi il;rer gönnen ift iujirifc^en mit '^cdjt befferen ©eftaltungen

geiinc^en, ein anberer i[t ßerattet, me^r unb ute[;r i[t bie überfommene Drgani[ation

jerbri3delt, aber [elb[t noc^ ber ueue[te (BUiat jieljt ©eminn auS i^rcn 9ie[ten unb t[t

cr[t gegenn)ärttg bem ßrfat^ burd) eine anbcrc @emeinbecrbnung nä^er getreten.

i5ür biefe neue länb(icl)e ® emeinbei?crfaf fung, welche nid)t me^r o^ne

iSd)aben cntbef^rt n^erDen fann, iDtrb bic g(üdlid;e SctjanbUing ber Slrbeiterner^ältniffc

jur entfd;eibenben ^xa^t. ®ie großen äötrt^e iDerben burd^ baS ©emic^t t^reS

©runbbcfiljcS in jebem Irgani^muS bie ui?tl)igc iKüc!fid;t uttb ©ettung erreichen; baS

@ebei(;eu bev Haushaltungen uiebcrer Stufen aber Ijängt nic^t jum geringften 2;^cil

i>on i^rer richtigen Stellung in ber ©emeinbe unb ton ber 3uf*in^i^cnfügung beS

©emeinbeganjen ah.

©ie fic^ ftarf berbreiteuben Strbciterfamtlien bilben ein neueS Clement

in ber ©orfgemeinbe. S3iS tief in unfer 3a^rl)unbert ipar in ber Oxegel bei allen

großen gutsl;errlid;en SBirt^fd>aften inuerljalb ber ßon i^nen abhängigen ©emeinben

burd; bie ^^flid;t ju ^anb* unb Spannbienften für bie nöt^igen SlrbeitSfräfte [o weit

i>rt(id) gcforgt, ba§ in jcbeui ©orfe neben bem übltd; gcf;altcneu ©efinbe unb neben
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bcn gamilienmitgtiebern ber angefeffenen Sßttt^e eine [e^v geringe ^n'i}[ cingemtett?eter

2:agelö^net für bo« »jov^anbene, irenn auc^ me[;r unb me()r ftcigenbe ißcbürfniß

genügte. T)ieö änberte fic^ einfdjnetcenber evft feit etwa 1850. X)a^ 9xea((aftcn=

ablöfungSgefe^ tpar me^r bie not^inenbtge 5"ovm, aU bie innere Ur[ad;e; aber im

Öoufe toeniger 3a^re tourbe bamal« bie Sej'eitigung aller !Dienfte burd;gefü^rt. "^ic

Stuöna^me ber großen ®üter, um tteld^e, ipie in Sommern, kreitö gcmeinbctofc,

gefinbeartige Slrbeiter^auö^attungen in größerer ^ai)l angcfammelt iraren, Ijatte big

ba^in nod^ faum 33eac^tung gcfunben. 3e^t tüurbe fic ein rafd^ berbreitcteö ^ox*

bi(b. ©ie bom 2;age(o^n (ebenben 2lrbeiter ber V^anbimrtl;fd^aft bermc^rten ]\d) allein

in bcn 3a^ren 1858 bi« 1861 bcn 398920 männad)cn unb 367 222 lücibücbcn

^erfonen auf 574 937 männlid;e unb 500 532 iDeiblid;e. (3a^rbud;
f. amtl. ©tat.

^reufe., S3b. 2 ©. 238 unb 255).

T)k ?lufgabe, biefen neuen 23erf;ältniffen geredet ju U^erben, bleibt eine überaus

fc^tüierige. !3)ie ®emeinbe = Drbnung bom 11. mäx] 1850 (®..(5. ©. 213)

errcie« fic^ icefentUd^ be^^alb für bie (änblid;en 3)evl;vi(tniffc unau^füljrbar, Joeil fie

bon !einem bcftimmten ©ebanfen über ba6 ©emeinbenjefen felbft ausging, fonbern ben

9?a^men ber ©emeinbe, \mt bie« für bie @täbte aüerbing« mi^gtid) lüar (S3b. 1. ®. 70),

lebiglid^ bem biö^erigen ^erfommen überlief (§§ 14G, 151). ^ieö mu^te ben

^au^tgrunb für ben (5tla§ eine« ©emeinbegefe^e« berfe^ten; benn c^nc btc@c^üpfung

mirflic^er ©emeinben an ©teile ber lebiglid; nominellen ft>ürbe bie Öanbbebölferung

mel^r unb mel;r eine« ber unc^tigften (Elemente ber 53ilbnng unb ©efittung ermangeln.

@« barf ba« ®emeinben)efen fd^lcd^tevbing« nid^t auf ba« enge 3iel befd^rän!t

bleiben, blo^e Unterabfc^nitte be« ^^anbe« für bie Slnforberungen ber allgemeinen 33er'

njaltung l;erjuftcllen, bielmcl;r mu^ in feiner Drganifation unerläßlich ber ^ö^ere

3iüed ber (5 ntujidelung eigenen Öe ben« erftrebt unb fic^ergeftellt irerben. 5:)e«l;alb

muffen bie ©emeinben mit bem 9tec^te ber (gelbftbertbaltung auc& fac^lid^ unb räum-

lich ein genügenb grcfec« ©ebict erl;alten, auf lüeld^em biefelbe au«geübt »erben fann.

3^rer ä^ertretung muffen ®efd;äfte, n^cld;e bie SBcI;lfa^rt aüer a}?itglieber nal^c

angel;en, überlaffen n^erben; unb ber 5lrci« bicfer 3Jiitgliebfc^aft fann nur bann al«

angemeffen toeit erachtet werben, Jüenn er berfd;iebenartige Ä'räfte, too möglich große,

mittle unb Heine ®ütcr unb fonftige §au«l;altungen aüer 5lrt bereinigt, unb toeun

er ba« ^ufammenii^irfen manuigfad;er ^,Jlbftufiingen bon ^'eiftung«fäl;igfeit, ßrfa^rung,

51nfprüd^en unb iBcbürfniffen l;erbeifü^rt. 5^iefe« g e n o
f f e n f c^ a f 1 1 i d; e 3 u

f
am m e n ^

lüirfen erft begrünbet ben Setteifer in ii'eiftungen unb freiiDiüigen Cpfern, ben @tnn

für ©emeinnü^igfeit unb gcgenfeitige B'i^rberung unb ba« Streben nad; Sichtung unb

2lner!ennung, njelc^e ba« Sefen unb ben Segen be« ©emeinbeleben« au«mac^en.

3n biefem fosiolcn Crgani«mu« muß aber aud; für jeben ^QU«bater, ber im

eignen ^au«ftanb feine g-amilie ernäl;rt unb feine ßinbcr in bie menfd;lic^e ©efell*

fc^aft einzuführen ^at, dxanm fein; er n)irb, meld;e« auc^ feine ^^eben«fteüung fei,

ein S3ürger tocrben, ircnn man il;n mit 23ürgervflic^ten betraut, unb mirb feine ß^rc
in ben 2{nf»>rüd}en fel;en, bie an il;n al« aJJitgenoffen ergel^en. ©elbft fel^r ärmliche

©emcinben aber iuerbcn unter fcld;en S3etingungcn nad; bem ^eugniß ber @efc^ici)te

Strafte entmideln, bie je^jt fc^lummern, unb an ©teile ber ^offnung«lofigfeit unb



^^ lie^Ö« i>«f fän5rid)fn SlrBeiler i« ^«ußen, |gebruor 1872

©cbonfenarmut^, toelc^e ben SIrbciter in ben gefc^tfberten ÜJit§itänben jum ^Joc^t^eit
Slüer feft^altcn unb unter ben @infl[u§ n)ü^(eri[c^er unb oerberbüc^er 33orfptegetungcn
bringen, toerben befonnene (Sinfi^t unb ül^atfraft erftarfen, bie in ben
gegenfeitigen «ejie^ungen üon 5(rbeitge6er unb 5trbeitne^mer ftet« beiben 3:^ei(en

fidlere unb reid^e ^ifföqucüen bieten unb eine befriebigenbe Orbnung ber SSer^ättniffe

fd^öpferifd^ au« fid) fctbft geftotten. —
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